% E Bundesnetzagentur

Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: BK8-12/1893-11

Beschluss

in dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1Nr. 1,2,5
und 10 ARegV

wegen Festiegung der kalenderjdhrlichen Erlosobergrenzen

fiir die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018}

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur fir Elekirizitat, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

durch den Vorsitzenden Helmut Fuls,
den Beisitzer Rainer Bender
und den Beisitzer Wolfgang Wetzl

gegeniiber der inetz GmbH, Augustusburger Str. 1, 09111 Chemnitz, gesetzlich ver-

treten durch den Geschaftsfihrer,

- Netzbetreiber -
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enthal Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse

am 14.11.2014 beschlossen:

1. Die kalenderjahrlichen Eridsobergrenzen des Netzbetreibers werden fur den
Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018 gemall Anlage 8 dieses Be-

schiusses festgelegt.

2. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres
— erstmalig zum 01.01.2014 — die Erldsobergrenze fur das jeweilige Kalender-
jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8
ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 S. 1
Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV oder volatile Kostenanteile
nach § 11 Abs. 5 ARegV andern.

3. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Ubergang von Netzen, Netzzusammen-
schlisse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzlglich schriftlich bei der

Beschlusskammer anzuzeigen.
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enthait Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse

GRUNDE

I Sachverhalt

Die Beschlusskammer hat gemag § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be-
stimmung der Eridsobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die
Landesregulierungsbehdrde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat,
wurde gemal § 55 Abs. 1 8. 2 EnWG Gber die Einleitung des Verfahrens informiert.

1. Ermittiung des Ausgangsniveaus gemal § 6 Abs. 1 ARegV

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjahrlichen Eridsobergrenzen des Netzbe-
treibers hat die Beschiusskammer gemaf § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprifung zur
Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgefuhrt. Die erforderlichen Kostendaten des
Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. Fir die Ermitilung des
Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemafl § 11 Abs. 2 ARegV
an den Gesamtkosten gemaR § 6 Abs. 1 ARegV waren weitere Informationen not-
wendig. Der Netzbetreiber hatte die Mdglichkeit, Kostenanteile in der Uberleitungs-

rechnung umzubuchen.

Die von der Beschlusskammer danach ermitteiten Gesamtkosten wurden dem Netz-

betreiber mit _ mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit
I - ik §67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach

eingehender Wurdigung der Stellungnhahme hat die Beschiusskammer dem Netzbe-

treiber mit | NG - -us ihrer Sicht beriicksichtigungsfahigen

Gesamtkosten mitgeteilt (Anlage Zwischendokumentation und den dazu gehérigen
Anlagen 1 bis 3).

2. Ermittlung von Vergleichsparametern gemaR § 13 Abs. 3
ARegV

Um die Ermittlung von Vergleichsparametern gemaf § 13 Abs. 3 ARegV durchfithren
zu kdnnen, war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen, die
keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemafl § 24 Abs. 4
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enthait Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse

S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdaten der Netzbetreiber wur-
den von der Bundesnetzagentur erhoben. Die Bundesnetzagentur hat die vom Netz-
betreiber Ubermitielten Daten einer Konsistenz- und Plausibilitétskontroile unterzo-
gen. Der Netzbetreiber wurde im Falle beobachteter inkonsisienzen oder unplausib-
ler Datenlibermiftiungen aufgefordert, diese zu erlautern und, sofern eine Adjustie-
rung der Daten erforderlich war, die korrigierten Daten erneut unter Verwendung des

Web-Formulars im Energiedaten-Portal der Bundesnetzagentur zu Gbemitteln.

3. Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der Metho-
den gemaR Anlage 3 ARegV

Das Beraterkonsortium SwissEconomics / SUMICSID hat auf Grundlage der erhobe-
nen Daten ein Effizienzvergleichsmodell entwickelt. Am 12.07.2013 fand in den
Raumiichkeiten des Bundesumweltministeriums eine Anhérung mit den Wirtschafts-
und Verbrauchervertretern gemal § 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Ausgestaltung der in
Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgefthrien Methoden zur Effizienzwertermittiung statt.
Den Wirtschafts- und Verbrauchervertretern wurde die Mdéglichkeit zur schriftlichen
Stellungnahme eingerdumt. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt vier Stel-
lungnahmen eingegangen. Die Verbdnde VKU, GEODE und BDEW haben am
05.08.2013 eine gemeinsame Stellungnahme eingereicht. Darliber hinaus sind Stel-
lungnahmen der ENSO NETZ GmbH (ENSO NETZ), der NRM Netzdienste Rhein-
Main GmbH (NRM) sowie der SWM Infrastruktur GmbH (SWM) eingegangen.

In den Stellungnahmen wurde insbesondere vorgetragen, dass noch kein konkretes
Modell flir die Berechnung der Effizienzwerte vorgestellt worden ist. Die Informatio-
nen seien nicht ausreichend, um der obligatorischen Anhérung der Verbande zu ge-
nugen (§8 12 Abs. 1 Satz 2 und 13 Abs. 3, Satz 10 ARegV). Ziel dieser Regelung sei
es, Transparenz zu schaffen und die inhaltliche Richtigkeit sicherzustellen. Die Ver-
béande schildern daher, dass aus ihrer Sicht in der ARegV vorgesehene Verfahrens-
rechie verletzt wiirden, sollte die Bundesnetzagentur nicht weitere Informationen
(insb. konkrete Gutemalle und VerteilungsgrofRen zu den einzelnen Modellen) tiber-

mitteln.

Des Weiteren kritisieren die Verbande, dass fehlende Kostendaten von 32 Unter-

nehmen durch die Bundesnetzagentur geschétzt wurden. Dies sei unabhéngig von
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enthalt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse

der Approximationsmethode u.a. deswegen kritisch zu sehen, well unterstelit wiirde,
dass Unternehmen mit fehlenden Daten die gleiche Strukiur aufweisen wie diejeni-
gen mit volistdndigen Daten. Dies sei jedoch angesichts der Tatsache, dass vor al-
lem kieinere Netzbetreiber keine volistandigen Daten aufweisen nicht der Fall.

Das mehrstufige Verfahren zur Datenvalidierung wird von den Verbanden ausdriick-
lich gelobt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Validierung angesichts der

noch nicht endgiltigen Datenbasis in jedem Fall zu wiederholen sei.

Aullerdem weisen die Verbande darauf hin, dass fiir die Auswahl moglicher Ver-
gleichsparameter sicherzustelien sei, dass die Kostenseite der Daten mit der Struk-
turparameterseite inhaltlich konsistent ist. Darliber hinaus wird darauf hingewiesen,
dass der unterschiedliche Umgang mit Entgelten flir singular genutzte Betriebsmittel
(§ 19 Abs. 3 StromNEV) den Effizienzvergleich verzerren konnte.

Weiterhin weisen die Verbande darauf hin, dass die Verteilernetzbetreiber Strom in
Deutschland besonders heterogen seien. Die Bundesnetzagentur sel in lhrer Konsul-
tation in der Parametrierung nicht auf diese vorliegenden Heterogenitdten eingegan-

gen.

Insbesondere in Bezug auf die Beachtung von Erneuerbaren Energien sehen die
Verbande Probleme. Kosten, die auf gesetzliche Vorgaben zurlickgehen, diirften da-
her nicht als ineffiziente Kosten gewertet werden. Die vom Gesetzgeber geforderte
und geforderte Heterogenitat sollte in der Parametrierung beriicksichtigt werden (z.B.

durch Beachtung der Einspeisepunkte).

Zudem fordern die Verbénde, dass ein Parameter beriicksichtigt werde, der die Netfz-
lange Hochspannung disaggregiert abbildet. Diesen Punkt hebt die ENSO NETZ
GmbH ausdricklich hervor.

Als weiterer kritischer Punki wird die hthere Versorgungsdichie stadtischer NB an-
gesehen. Um diesbezlglich Nachieile auszuschlieBen, misse eine Second-Stage
Analyse durchgefuhrt werden. Auerdem sei die Integration von Parametern, die ei-
ne héhere Versorgungsdichte anzeigen {z.B. Zahlpunkte), eine Mdglichkeit den City-

Effekt zu verhindermn,

Der Netzbetreiber DB Energie GmbH solle nicht in den Effizienzvergleich einbezogen
werden, weil dieser sich in der technisch-wirtschaftlichen Bewertung zu stark von den

anderen Netzbetreibern unterscheide.
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enthalt Betriebs- und Geschafisgeheimnisse

Im Zuge der Modellfindung sei darlber hinaus sicherzustellen, dass nicht gewisse
Gruppen von Netzbetreiben systematisch benachteiligt wiirden. Dabei sei vor aliem
das ,Vorsichtsprinzip® (§ 23 EnWG) bei der Definition des Modelis anzuwenden.

Zum Vorgehen bei der Analyse kritisieren die Verbande, dass es nicht kiar ersichtlich
sei, ob alle Modelle im Rahmen der Kostentreiberanalyse um Ausreifler bereinigt
wurden. Auflerdem sei es kritisch, dass die Auswah! einzelner Parameter aufgrund
statistischer Kriterien erfoigte. Es sei wichtig, in der SFA und der Kostentreiberanaly-

se die gleiche funktionelle Form zu verwenden.

Bei der Parameterauswahl wird vor allem die Darstellung der Ergebnisse kritisiert. Es
sei nicht ersichtlich warum einige Parameter signifikant seien, andere wiederum

nicht.

Aullerdem wird explizit die Aufnahme der Zahlpunkte als Parameter in das Modell
gefordert. Der Grund hierfUr liege darin, dass nur so die anfallenden Mess- und Ab-
rechnungskosten hinreichend im Modeli berlicksichtigt werden kénnten.

Kritisiert wird weiterhin, dass die Effizienzwerte im Rahmen der Konsultation nicht
detailliert genug dargestelit wurden, so dass eine fundierte Beurteilung nicht mdéglich
sei.

Zuletzt kritisieren die Verbénde die Verwendung der gestutzten Normalverteilung.
Die Verwendung einer Exponentialverteilung sei die bessere Alternative.

Am 23.09.2013 wurde den Verbanden ein Foliensatz mit dem aktuellen Stand der

Kostentreiberanalyse Ubersandt, mit der Bitte hierzu Stellung zu nehmen,

In ihrer Stellungnahme fihren die Verbande zunachst aus, dass die Bundesnetza-
gentur noch immer kein endglltiges Modell vorgelegt habe, so dass die Verbande
weiterhin nicht endguiltig Stellung nehmen kdnnten. Die Verbande erneuern daher
ihre Forderung nach einem physischen Anhérungstermin, nachdem ein endgiitiges

Modell bestimmt wurde.

Die Verbande nennen in Bezug auf die konkrete Bildung des Effizienzvergleichsmo-

dells nachfolgende Punkte:

— Dezentrale Erzeugungsarten (alle Spannungsebenen) sollen vollstandig bei

der Parametrierung berlicksichtigt werden.
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enthait Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse

~ Neben den Anschlusspunkien sollen auch die Einspeisepunkte in das Modell

integriert werden.

— Um den sog. City-Effekt zu vermeiden sei es wichtig Zahipunkte in das Modell

zu integrieren.

— Insbesondere die Leitungslangen von HS und MS sollen disaggregiert in das

Modell eingehen.

- Um ein vollstandiges Bild zu haben soiiten verschiedene Parameter der Um-
spannebenen im Modell geprift werden.

- Die Annahme der Exponentialverteilung solle verwendet werden.

4, Anhérung

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit ||| G G-

genheit gemal § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung
der Beschlusskammer zu duflern. Der Netzbetreiber hat unter anderem |G

_ Stellung genommen.

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakie verwiesen.
i, Rechtliche Wiirdigung

1. Zustindigkeit

Die Bundesnetzagentur ist gemald § 54 Abs. 1 EnWG die zustindige Regulierungs-
behbrde. Die Zustandigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1
EnWG.

2. Ermittiung der kalenderjdhrlichen Erlésobergrenzen
nach § 4 ARegV

Die Festlegung der Erldsobergrenzen des Netzbetreibers fur die zweite Regulie-
rungsperiode Strom erfoigt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1
Nr. 1und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV.
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enthélt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse

Die Regulierungsbehtrde bestimmt die Obergrenzen der zuldssigen Gesamteridse
eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erldsobergrenze) gemall § 4 Abs. 1
ARegV nach MaRgabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen-
derjdhrlichen Erldsobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs.

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG.

Gemall § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte fur den Zugang zu Energieversor-
gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwel-
te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fiinf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV).
Die Beschlusskammer bestimmt die Erlésobergrenze fur jedes Kalenderjahr der ge-
samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjahrlichen Erlés-
obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis

2018) ergeben sich aus Anlage 8.

Die Bestimmung der kalenderjdhrilichen Erlésobergrenzen des Netzbetreibers erfoigt
in der zweiten Regulierungsperiode gemal § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel.

EO t = KA s, 1 + (KA vnbo ~§~(1-~Vz)-KAb.o)-(\\;§:lMPFt]-EFt+Qz+(VK t— VK o) + S
0

Zur Bestimmung der Erldsobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni-
veau geméal § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufthin sind die dauerhaft nicht
heeinflussbaren Kostenanteile (Kgnw:), die vorllbergehend nicht beeinflussbaren
(KA vnbo) und die beeinflussbaren Kosten (KAyp,) zu ermitteln. Zur Gewéhrleistung
des gleichméafkigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs-
faktor (V' 1) gemal § 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. im Anschluss sind die weiteren
Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert fur die um den sekioralen Pro-
duktivitatsfortschritt (PF) bereinigte allgemeine Geldwertentwicklung (VPI/ VPI)
nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF,) nach § 10 ARegV, das Quali-
tatselement (Q+) nach §§ 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos (Sy)
nach § 5 Abs. 4 ARegV.

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der flir die
zweite Regulierungsperiode ermitielten kalenderjahrlichen Erldsobergrenzen des

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8.
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enthalt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse

2.1. Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Emittiung der ka-
tenderjahrlichen Erlésobergrenzen nach § 6 ARegV

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittiung der Erlésobergrenze erfolgt
auf Grundlage des § 6 ARegV. Fir die zweite Regulierungsperiode ist gemal § 6
Abs. 1 ARegV eine Kostenprifung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1
StromNEV durchzufthren.

Die Kostenprifung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzien Kalenderjahr vor
Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge-
schiossenen Geschaftsjahres. Dabei gilt gemafR § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen-
derjahr, in dem das der Kostenpr(ifung zugrunde liegende Geschéftsjahr endet, als
Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfoigt die Kostenprifung auf der

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011.

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011
ergibt sich aus der Anlage Zwischendokumentation und den dazugehotrigen Anla-

gen 1 bis 3.

2.2. Ermittiung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan-
teile nach § 11 Abs. 2 ARegV

Von dem gemal § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Hohe der
nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA 4 o) zU bestimmen.

Auf Grundlage der Uberleitungsrechnung wurde der in den gemanl § 14 Abs. 1 Nr. 2
ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene Anteil der dauerhaft nicht beeinflussba-
ren Kostenanteile gemal § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Der so ermittelie Anteil der
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ist der Anlage Zwischendokumenta-

fion und der dazugehdrigen Anlage 5 zu entnehmen.
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enthalt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse

2.3. Ermittlung der voriibergehend nicht beeinflussbaren Kos-
tenanteiie nach § 11 Abs. 3 ARegV

Als voriibergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA v o) gelten gemai
§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi-
enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be-

einflussbaren Kostenanteile (KA g4np, 0). Somit gilt:
KA ynb,o = (GK — KA gnp, o} * EW

In diesen sind gemalk § 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel-
len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhende Kostenanteile enthalten. Die
Hahe der vorUbergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen.

2.3.1. Effizienzwertermittlung nach §§ 12 bis 15 ARegV

Ein wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienzwer-
te der Verteilernetzbetreiber nach MaRgabe der §§ 12 bis 15 ARegV.

Die Ermittlung des individuellen Effizienzwertes erfolgt fur alle Verteilernetzbetreiber,
die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, auf Grundlage
des sich aus dem Effizienzvergleich nach §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu
§ 12 ARegV ergebenden Wertes.

Die Bundesnetzagentur hat vor Beginn der Regulierungsperiode einen bundesweiten
Effizienzvergleich mit dem Ziel durchgefuhrt, die unternehmensindividuellen Effizi-
enzwerte aller Verteilernetzbetreiber zu bestimmen (§ 12 Abs. 1S, 1 ARegV). Der
Effizienzvergleich fiir Verteilernetzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur un-
ter Berticksichtigung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV genannten Vorgaben sowie
nach Mallgabe des § 12 Abs. 2 bis 4a und der §§ 13 und 14 ARegV durchgefihrt.
Unter Verwendung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgefuhrten Methoden soll durch
eine den Mallgaben des § 13 ARegV entsprechende Kombination von Vergleichspa-
rametern die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers moglichst gut abgebildet wer-

den.

Ergeben sich kiinftig auf Grund rechtskraftiger gerichtlicher Entscheidungen nach-
tragliche Anderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt
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enthalt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse

der Effizienzvergleich von diesen nachtraglichen Anderungen unberihrt
(§ 12 Abs. 1 S. 3 ARegV).

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs ermaglicht es dem Netzbetreiber, seine relative
Effizienz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbe-
treibern zu erfahren. Aus dem Ergebnis des Effizienzvergleichs kann jedoch nicht
abgeleitet werden, weiche konkreten Faktoren zu einer Verénderung der jewelligen
Effizienz fiuhren. Gemal der Anreizregulierungsverordnung ist es insbesondere nicht
Aufgabe der Regulierungsbehérde, den Netzbetreibern diesbeziiglich Informationen
oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Steigerung ihrer individuellen Effizienz

aufzuzeigen.

2.3.1.1. Methodik des Effizienzvergleichs

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den me-
thodischen Vorgaben der §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu § 12 ARegV durch-
geflhrt.

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchftthrung einer Kostentreiberanalyse ein soge-
nanntes ,doppeltes duales Benchmarking” (vgl. § 12 Abs. 4a ARegV) vorgenommen,
i dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten
(Kosten nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV) und andererseits die Auf-
wandsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach § 14 Abs. 1
Nr. 1 und 2 ARegV), jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathematischen Ef-
fizienzanalysen (Data Envelopment Analysis - DEA und Stochastic Frontier Analysis
- SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV ermittelten Ver-

gleichsparameter blieben dabei jeweils unverdnder.

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wurde unter anderem durch die komplemen-
tare Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewdhrleistet. Es wurden
somit insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgefiihrt. Zugunsten des Netzbe-
treibers wurde zudem davon ausgegangen, dass das beste Ergebnis der insgesamt
vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Uniernehmens abbildet (vgl. § 12
Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV).
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enthélt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse

Fir Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden, gilt
gemal Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent, fur alle an-
deren Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert.

Es wurde eine Ausreifleranalyse durchgefihrt. Ausreiler mit einer besonders hohen
Effizienz erhielten den Hochsteffizienzwert von 100 Prozent (§ 12 Abs. 1 ARegV
i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreifier mit einer niedrigen Effizienz von
unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent (§ 12 Abs. 4 S.
1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV).

Die Effizienzvergleiche werden getrennt fir Strom- und Gasverteilernetze durchge-
fihrt (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Ein-
beziehung aller Druckstufen oder Netzebenen. Es erfolgte keine Ermittlung von Tei-
leffizienzen fiir die einzelnen Druckstufen (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 3
zu § 12 ARegV).

Methodische Grundlagen

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhiiliungsanalyse (Data Envelopment
Analysis - DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier
Analysis - SFA) zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchfihrung eines
Effizienzvergleiches verwendet (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 1 zu § 12
ARegV). In beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unternehmen an den —
nach MaRgabe der Ausreilleranalyse — effizientesten Unternehmen (sogenannte

Frontierunternehmen).

Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von
den Netzbetreibern mit dem besten Verhalinis zwischen netzwirtschaftlicher Leis-
tungserbringung und Aufwand gebildet wird, versidf3t nicht gegen § 21 Abs. 5 S. 4
EnWG. Durch die Anwendung des ,best-of-four” gemaflt § 12 Abs. 3 und 4a ARegV
wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Ubertreffbarkeit der Effizienzvorga-
be sichergestelit. Darliber hinaus wird neben der 6konometrischen AusreiReranalyse,
die der Eliminierung von auflergewdhnlichen Datensatzen dient, eine auerst groft-
zugige AusreiBerbestimmung und Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 zu § 12
ARegV vorgenommen, so dass insoweit im Effizienzvergieich insgesamt bereits fak-

tisch keine Orientierung am sog. Frontierunternehmen mehr erfoigt.
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Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Ubertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor-
gaben (§ 21a Abs. 5§ S. 4 EnWG) wird dadurch gewahrleistet, dass den Netzbetrei-
bern ein angemessener mehrjahriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze
eingerdaumt wird. Zudem ist nach § 12 Abs. 4 ARegV ein Mindesteffizienzwert i.H.v.
60 Prozent anzusetzen. Nach § 15 Abs. 1 ARegV sind strukturelie Besonderheiten
der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu beriicksichtigen. Soweit notwendig,
kann dartber hinaus in Ausnahmefallen eine individuelle Anpassung der Effizienz-
vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einrdumung eines langeren Zeitraums
zum Abbau der ermitteiten Ineffizienzen erfolgen (§ 16 Abs. 2 ARegV). Diese aus
dem Verhaltnismaigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen andern nichts an
dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmalistab, der sich nach den im Effizienzver-
gleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 417/07 S.54).

Dateneinhiillungsanalyse (Data Envelopment Analysis — DEA)

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen
Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Line-
arkombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen
funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu unter-
stellen. Die Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Verteiler-
netzbetreiber. Die individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relativen Po-
sition des einzelnen Unternehmens gegeniber der gefundenen Effizienzgrenze (Kos-
ten der effizienten Unternehmen) ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen ndher am
effizienten Rand, welches die héchste Relation aus gewichteten Vergleichsparame-
tern und Kosten erzielt. Bei Durchfiihrung der DEA sind nichi-fallende Skalenertrage
{non decreasing returns to scaie - ndrs) zu unterstellen (§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4
zu § 12 ARegV).

Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis — SFA)

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu-
sammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unter-
stellt. Dabei werden die Abweichungen zwischen den tatsachlichen und den regres-

sionsanalytisch geschéaizten Kosten in einen symmetrisch verteilten Storterm und
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eine positiv verteille Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck von
Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen Verteilung der Restkomponente ausge-
gangen. Die Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern mit dem besten Verhélinis
zwischen netzwirtschaftlicher Leistungserbringung und Aufwand gebildet. Bei Durch-
fihrung der SFA wurden Konstante Skalenerirdge (constant returns to scale - crs)

unterstelit.

2.3.1.2, Datengrundlage des Effizienzvergleichs

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehérde gema § 13 Abs. 1 ARegV Auf-
wandsparameter und Vergleichsparameter zu bertcksichtigen. Insgesamt wurden

Daten von 182 Stromverteilernetzen in den Effizienzvergleich einbezogen.

2.3.1.2.1. Aufwandsparameter nach § 14 ARegV

Als Aufwandsparameter im Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV werden die nach § 14
ARegV ermittelten Kosten angesetzt. Dabei wird zwischen den Aufwandsparametern
mit und chne Standardisierung der Kapitalkosten unterschieden.

Bei der Ermittlung der Aufwandsparameter ist gemaR § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV zu-
nachst von den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach Mafigabe der zur Bestim-
mung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenpriifung nach § 6 Abs. 1 und 3
ARegV auszugehen. Von den so ermittelten Gesamikosten sind gemafl § 14 Abs. 1
Nr. 2 ARegV die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs.
2 ARegV abzuziehen.

Zur Ermittlung der Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitaikosten wurde
gemal § 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV neben der Ermittlung der dauerhaft nicht
beeinflussbaren Kostenanteile eine Vergleichbarkeitsrechnung durchgefiihrt. Die
Vergleichbarkeitsrechnung dient dazu, die Kapitalkosten so zu bestimmen, dass ihre
Vergleichbarkeit méglichst gewahrleistet ist und Verzerrungen berticksichtigt werden,
wie sie inshesondere durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen und Ab-
schreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen kénnen. Die nicht standardisierten
Kosten werden in der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehérigen An-

lage 5 ausgewiesen.
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2.3.1.2.1.1. Uberleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV

Die Ermittlung der Gesamtkosten im Rahmen des Effizienzvergleichs der Anreizregu-
lierung gemal § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV erfordert die Uberleitung der Kostenwerte
nach § 6 Abs. 1 ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach
§ 11 Abs. 2 ARegV. In der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehori-
gen Anlage 5 ist die Ermittiung der Aufwandsparameter inklusive der vorgenomme-
nen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Regulierungsbehérde dargestelit.

2.3.1.21.2. Vergleichbarkeitsrechnung nach
§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV

Die Kapitalkosten sollen geméaf § 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Durchfiihrung des Effi-
zienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit mdglichst gewahr-
leistet ist und Verzerrungen beriicksichtigt werden, wie sie insbesondere durch un-
terschiedliche Altersstrukiuren der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprakti-
ken entstehen kdnnen. Zur Gewéhrleistung der Vergleichbarkeit der Kapitatkosten ist
gemdll § 14 Abs. 1 Nr. 3i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur
Ermittiung von Kapitalkostenannuitadten durchzufiihren.

Die Kapitalkosten umfassen gemal § 14 Abs. 1 Nr. 3, 3. HS. ARegV die Fremdkapi-
talzinsen geman § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen gemal
§ 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemal § 7 StromNEV.
Die Bestimmung der Kapitalkosten flr den Netzbetreiber nach Durchfuhrung der
Vergleichbarkeitsrechnung ist in der Anlage Zwischendokumentation und der da-

zugehorigen Anlage 6 dargestelit.

2.3.1.2.2 Vergleichsparameter nach § 13 ARegV

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach MaRgabe des § 13 Abs. 3
ARegV. Vergleichsparameter im Sinne des § 13 Abs. 1 ARegV sind gemal § 13
Abs. 3 S. 1 ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der

Gebietseigenschaften, insbesondere die geografischen, geologischen oder topogra-
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fischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf
Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes.

Die Parameter mlssen gemaR § 13 Abs. 3 S. 2 ARegV geeignet sein, die Belastbar-
keit des Effizienzvergleichs zu stutzen. Heranzuziehen sind somit Vergleichsparame-
ter, die einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist gemal
§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar oder
mengenmalig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimm-
bar, nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbesondere

nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden.

Vergleichsparameter kénnen in Stromversorgungsnetzen gemafl § 13 Abs. 3 8. 4
ARegV insbesondere sein:

1. die Anzahi der Anschiusspunkie,

2. die Flache des versorgten Gebietes,

3. die Leitungslange,

4. die Jahresarbeit,

5. die zeitgleiche Jahreshdchstlast oder

6. die dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere die Anzahl und Leistung

von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und solarer Strahlungs-

energie.

In der ersten und zweiten Regulierungsperiode hat die Regulierungshehdrde geman
§ 13 Abs. 4 S. 1 ARegV in Stromversorgungsnetzen die Vergleichsparameter

1. Anzahl der Anschlusspunkte,

2. Flache des versorgten Gebietes,
3. Leitungsldnge (Systemlange) und
4. zeitgleiche Jahreshdchstlast

zu bericksichtigen. Darlber hinaus kénnen gemaR § 13 Abs. 4 S. 2 ARegV weitere
Parameter nach Maftgabe des § 13 Abs. 3 ARegV verwendet werden.

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer

oder topografischer Merkmale und strukturelier Besonderheiten der Versorgungsauf-
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gabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes kdnnen gemal
§ 13 Abs. 3 8. 5 ARegV flachenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden.

Die Vergleichsparameter kénnen gemal § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die
verschiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden; ein
Vergleich einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. Die von den Netzbetreibern
tibermittelten Strukturparameter wurden hierzu von der Bundesnetzagentur teilweise
aggregiert. Die Variablen wurden Uber Netzebenen, Druckstufen und Materialien
kaskadiert. Dies dient dazu, aus der Fllle von disaggregierten Variablen eine aussa-
gefahige Grolle zu generieren. Eine Beschreibung der durchgefihrten Aggregatio-
nen und der Strukturparameter wurde den Netzbetreibern im Rahmen der Ubersen-

dung der Datenquittung fir den Effizienzvergieich mit Gbersandt.

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemaf § 13 Abs. 3 8.7 ARegV mit qualita-
tiven, analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der Wis-
senschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wissen-
schaftlich anerkannter analytischer und statistischer Methoden, die geeignet sind die
Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter aus den
analysierten moglichen Vergleichsparametern ausgewahit. Durch die Auswahl der
Vergleichsparameter soll gemafl § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle Vergleich-
barkeit moglichst weitgehend gewdahrleistet sein. Dabei sind gemal § 13 Abs. 3 8. 9
ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetzen zu ber{ick-
sichtigen, insbesondere der unterschiedliche ErschlieBungs- und Anschlussgrad von

Stromversorgungsnetzen.

Um die Vergleichsparameter hach § 13 Abs. 4 ARegV zu erheben und die Ermittlung
weiterer Vergleichsparameter gemal § 13 Abs. 3 ARegV durchfihren zu kénnen,
wurde eine Strukiurdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgefihrt.

Die erhobenen Strukiurdaten wurden, wie unter 1.3. beschrieben, von der Bundes-
netzagentur zunachst einer umfassenden Plausibilitdtskontrolie unterzogen. Unplau-
sibie Daten wurden den Neizbetreibern mitgeteilt und von diesen korrigiert. Alsdann
wurden in einem zweiten Schritt aus diesen plausiblen Strukturdaten weitere poten-
zielle Vergleichsparameter ermittelf. Im Rahmen des Verfahrens wurden den Netzbe-
treibern, wie unter 1.3. beschrieben, zeitlich gestaffelt zwei Datenquittungen (Ober-

sandt, die von den Netfzbetreibern zu bestatigen waren.
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Vor der Auswah! der Vergleichsparameter wurden gemél § 13 Abs. 3 S. 10 ARegV
Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehort.

Die Bundesnetzagentur hat gemal § 13 Abs. 4 ARegV und auf Grundlage der be-
schriebenen Kostentreiberanalyse folgende Vergleichsparameter in den Effizienzver-

gleich einbezogen:

e Stromkreisldnge HS - Kabel

@ Stromkreislange MS - Kabel

° Stromkreisiange HS - Freileitungen
® Stromkreisiange MS - Freileitungen
o Anschlusspunkie

o Zeitgleiche Jahreshdchstlast HS/MS
® Zeitgleiche Jahreshdchstiast MS/NS
e Zahlpunkte

e installierte dezentrale Erzeugerieistung
® Versorgte Flache NS

© Stromkreisiange NS

Im Folgenden werden die verwendeten Vergleichsparameter erlautert:

Stromkreisldange in der Netzebene HS — Kabel;

Der verwendete Parameter ,Stromkreislénge in der Netzebene HS — Kabel" ist die
Systemlange (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Kabel in der Netzebene
HS. Bei unterschiedlichen Phasenlangen wurde die durchschnittliche Lénge in km

ermittelt.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber (iberlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben
werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulér genutzte sowie stillgeleg-

te Kabel sind nicht zu berticksichtigen.

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe

verwendet.
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Stromkreislange in der Netzebene MS — Kabel:

Der verwendete Parameter ,Stromkreislange in der Netzebene MS — Kabel" ist die
Systemlange (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Kabel in der Netzebene
MS. Bei unterschiedlichen Phasenlédngen wurde die durchschnittliche Lange in km

ermitteli.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachteie, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber (berlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben
werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulédr genutzte sowie stiligeleg-

te Kabel sind nicht zu berlicksichtigen.

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschéaftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukiurdatenabfrage gemeldeten Héhe

verwendet.

Stromkreisiange in der Netzebene HS - Freileitung:

Der verwendete Parameter ,Stromkreisiénge in der Netzebene HS ~ Freileitung” ist
die Systemldnge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Freileitungen in der
Netzebene HS. Bei unterschiedlichen Phasenidngen war die durchschnittliche Lange

irt km zu ermitteln.

Die Stromkreislénge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber (berlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be-
trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singular genutzte sowie
stillgelegte Freileitungen sind nicht zu beriicksichtigen.

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschiftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hoéhe

verwendet,

Stromkreisldnge in der Netzebene MS - Freileitungen:
Der verwendete Parameter ,Stromkreislange in der Netzebene MS - Freileitungen”
ist die Systemldnge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Freileitungen in der
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Netzebene MS. Bei unterschiedlichen Phasenlangen wurde die durchschnittliche

Lange in km ermittelt.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Neizbetreiber Uberlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be-
trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singuldr genutzte sowie

stiligelegte Freileitungen sind nicht zu berlicksichtigen.

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschéaftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe

verwendet.

Anschlusspunkte:
Die ,Anschiusspunkte® umfassen folgende Netzanschiusspunkte:

(1) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an Letziverbraucher, Objekt-
und Areainetze statifindet. Dies umfasst auch kundeneigene Stationen und Um-
spannstationen. Anschlusspunkte in der Niederspannung sind die Hausan-

schiiisse;

(2) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an fremde nachgelagerte Netz-
ebenen statffindet. Dies umfasst auch Stationen und Umspannstationen der

Weiterverteiler;

(3) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an eigene nachgelagerte Netz-
ebenen stattfindet;

(4) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an benachbarte Netz- oder

Umspannebenen stattfindet;
(5) Netzanschiusspunkte der Strallenbeleuchtung;

(6) Einspeisepunkie, in denen dezentrale Einspeisungen in das eigene Netz erfol-

gen;

(7) Einspeisepunkie der Netzebene NS, in denen dezentrale Einspeisungen in das
eigene Netz erfolgen und die darUber hinaus auch Netzanschlusspunkte sind,
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an denen eine Ubergabe an Letztverbraucher, Objeki- und Arealnetze stattfin-
det.

Zur Berechnung wurden zunachst alle Netzanschluss- und Einspeisepunkte der
Nummer (1) bis {(8) der Netzebenen HG6S, HS, MS und NS addiert. Danach wird die
Position (7) subtrahiert. Dabei handelt es sich um digjenigen Einspeisepunkte in die
Netzebene NS, die dariber hinaus auch Netzanschlusspunkte in der Netzebene NS
sind. Da diese als Anschlusspunkte von Letztverbrauchern sowohl in Position (1) als
auch in Position (6) enthalten sind, muss — um eine Doppelzahlung zu vermeiden —

diese Groflle einmal subtrahiert werden.

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der
Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet und beziehen sich auf den letzten
Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres.

Zeitgleiche Jahreshochstlast HS/MS:

Die ,korrigierte zeitgleiche Jahreshéchstlast der Umspannebene HS/MS" beinhaliet
die zeilgleiche Jahreshdchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene HS/MS ge-
messen in kKW. Dabei handelt es sich um die hochste zeitgleiche Summe der viertel-

stindlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene HS/MS.

Zur Ermittlung der Grofle wurde weiterhin der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in
der Netzebene MS berlicksichtigt.

Der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS umfasst den prozen-
tualen Anteil der Zahlpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12
Monaten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschlossenen Geschéftsjahres)
leer steht und die ggfs. durch Einbau eines Z&hlers und Einsetzen der Sicherung

wieder in Betrieb genommen werden kann.

Die zeitgleiche Jahreshéchstiast der Umspannebene HS/MS wird um den vom Netz-
betreiber gemeldeten Anteil der Zéhlpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS kor-
rigiert. £Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshéchstlast sich ergdbe,

wenn alle Zahlpunkte ausgelastet waren.
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Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der
Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet und beziehen sich auf den letzten

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschéaftsjahres.

Zeitgleiche Jahreshochstlast MS/NS:

Die ,korrigierte zeitgleiche Jahreshdchstlast der Umspannebene MS/NS® beinhaltet
die zeitgleiche Jahreshdchstlast aller Enthahmen in der Umspannebene MS/NS ge-
messen in kW. Dabei handelt es sich um die hdchste zeitgleiche Summe der viertel-
stiindlichen Leistungswerte aller Enthahmen aus der Umspannebene MS/NS.

Zur Ermittlung der Grofle wurde weiterhin der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in

der Netzebene NS berlicksichtigt.

Der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS umfasst den prozentu-
alen Anteil der Zahipunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 Mo-
naten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschiossenen Geschéaftsjahres) leer
steht und die ggfs. durch Einbau eines Zahlers und Einsetzen der Sicherung wieder

in Betrieb genommen werden kann.

Die zeitgleiche Jahreshéchstlast der Umspannebene MS/NS wird um den vom Netz-
betreiber gemeldeten Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS kor-
rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshdchstlast sich ergabe,

wenn alle Zahlpunkte ausgelastet wiren.

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der
Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe verwendet und beziehen sich auf den letzten
Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschiftsjahres.

Zahlpunkte:
Lahipunkte® sind Netzpunkie, an denen der Energiefluss messiechnisch erfasst
wird. Zur Berechnung werden alle vom Netzbetreiber gemeldeten Zahlpunkte der

Netz- und Umspannebenen Héchst- bis Niederspannung addiert.

Alle verwendeten Grollen beziehen sich auf den letzten Tag des in 2011 abge-

schlossenen Geschéftsjahres.
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Installierte dezentrale Erzeugerleistung:

Die ,Installierte dezentrale Erzeugerleistung” ist die Summe der installierten Erzeu-
gungsleistungen aller dezentralen Erzeugungsaniagen nach EEG (§ 3 Zif.1 EEG),
die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Hochst- bis Niederspannung) ange-

schiossen sind, einschlieldlich Solarenergie und Windenergie.

Zusétzlich wurde noch die Summe der installierten Erzeugungsieistungen aller de-
zentralen Kraft-Warme-Koppiungs-Anlagen nach KWKG, die an die jeweilige Netz-
oder Umspannebene (Héchst- bis Niederspannung) angeschlossen sind sowie die
Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller sonstigen Kraftwerke und Er-
zeugungsanlagen, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Hochst- bis Nie-

derspannung) angeschiossen sind berlcksichtigt.

Alle verwendeten Angaben wurden in kW abgefragt, in der von dem Netzbetreiber im
Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet und beziehen sich
auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschafisjahres.

Versorgte Flache NS:

Der Parameter ,Versorgte Flache NS* bezeichnet diejenige Flache innerhalb des er-
schlossenen Gebiets, die Uber das Stromversorgungsnetz des Netzbetreibers ver-
sorgt wird. Diese Angabe des Netzbetreibers beruht auf der amilichen Statistik zur
Bodenflache nach Art der tatsachlichen Nutzung der Statistischen Landesamter.

Als versorgte Flache wird insoweit die bebaute Flache (,Gebdude und Freiflachen
(nur bebaute Fiache)"; Flachenschlussel 100/200) sowie Stralen, Wege und Platze
(Flachenschlissel 510/620/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren
Netzbetreibern versorgt, werden lediglich die entsprechenden Flachenanteile be-
riicksichtigt. Die versorgte Flache entspricht somit dem Konzessionsgebiet abziiglich
der nicht versorgten Flachen wie beispielsweise Walder, Seen, Flisse und nicht er-

schiossenen Gebiete.

Die versorgte Flache bezieht sich auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen
Geschaftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im

Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe verwendet.

Seite 23 von 35



enthéit Betriebs- und Geschéfisgeheimnisse

Stromkreisldnge NS:

Der verwendete Parameter ,Stromkreisidnge in der Netzebene NS ist die System-
t&nge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L.3) der Leitungen (Freileitungen und Ka-
bel) in der Netzebene NS. Bei unterschiedlichen Phasenlangen ist die durchschnittli-

che Lange in km zu ermitteln.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber Gberlassene Leitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben
werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulér genutzte sowie stiligeleg-

te Leitungen sind nicht zu beriicksichtigen.

In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkreisldnge auch die Hausanschlussieitun-

gen.

Zur Berechnung wurden die Stromkreislange der Kabel in der Netzebene NS und die
Stromkreislange der Freileitungen in der Netzebene NS addiert.

Alle Leitungsidngen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschiossenen Geschaftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe

verwendet.

Eine Ubersicht der den Vergleichsparametern zu Grunde liegenden Werte des Netz-
betreibers findet sich in Aniage 7. Die daraus berechneten und dem bundesweiten
Effizienzvergleich zu Grunde gelegten Werte finden sich in Anlage 9. Die Beschrei-
bung bzw. Definition der einzelnen Parameter und der Ermittlung des Effizienzver-
gleichs findet sich in Anlage A.BM (Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEco-
nomics / SUMICSID).

2.3.1.2.3. Ausreilleranalyse

Die Bundesnetzagentur hat fir die parametrische (SFA) und fur die nicht-
parametrische (DEA) Methode Analysen zur Identifikation von exiremen Effizienz-
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werten (Ausreillern) durchgefuhrt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen (§
12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV).

Fir Ausreiler mit besonders hoher Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 Prozent
festgesetzt (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreiler mit
einer Effizienz unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent
(§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV).

DEA

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert ais Ausreifler, wenn er fur
einen Uberwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmafistab gelten wiirde (§ 12
Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen
Unternehmen aus dem Datensatz entfernt werden, die — bei Guiitigkeit des ermittel-
ten Effizienzvergleichsmodells — fir mindestens die Halfte der Unternehmen im Da-
tensatz den Effizienzmafstab bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt,
dass ein einzelner Netzbetreiber keinen unnatiirlich groflen Einfluss auf die Effizienz
eines anderen Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse). Die Netzbetreiber, die einen
kritischen Wert Gberschreiten, werden aus dem Datensatz entfernt.

Ergénzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgefihrt. Dabei waren
diejenigen Ausreiller aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den obe-
ren Quartilswert um mehr als den 1,5fachen Quartilsabstand Ubersteigen. Der Quar-
tilsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines Da-
tensatzes (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV).

Bei der Effizienzwertanalyse unter Beriicksichtigung standardisierter Aufwandspara-
meter wurden 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreier bewertet. Bei der Effi-
zienzwertanalyse unter Beriicksichtigung nichi-standardisierter Aufwandsparameter
wurden ebenfalls 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreiler bewertet.

SFA

Bei der parametrischen Methode {SFA) gilt ein Wert dann als Ausreiller, wenn er die
LLage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maf beeinflusst (§ 12
Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV).
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Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests durchgefuhrt, mit
denen ein numerischer Wert fiir den Einfluss ermittelt wurde. Liegt der ermitielte
Wert Uber einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreilder
aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testverfahren kamen Cooks distance, DFBE-
TAS, DFFITS, covariance ratic und Robuste Regression zur Anwendung (§ 12
Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. b zu § 12 ARegV). Es wurden 6 Unternehmen un-
ter Berlcksichtigung standardisierter Aufwandsparameter und 12 Unternehmen unter
Berlcksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter als Ausreil3er identifi-

ziert.

2.3.1.2.4. Gutachten

Zu der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschlieBlich einer einge-
henden Stellungnahme zu den Einwanden der Netzbetreiber wird auf das im Internet
als Anlage A.BM verdffentlichte Gutachten des Beraterkonsortiums Swisskcono-
mics / SUMICSID verwiesen (hiip://www.bundesnetzagentur.de, unter den Meni-

punkten: Beschlusskammern & Beschlusskammer 8 B Aktuelies).

2.3.2. Effizienzwert des Netzbetreibers

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage
der §§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Ein Aufschlag auf den sich aus
der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach Mafligabe des § 15 Abs.

1 ARegV grundséatzlich méglich.

Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist
als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-
tenanteile in Prozent auszuweisen (§ 12 Abs. 2 ARegV). Die fiir den Netzbetreiber in
den durchgefihrten Effizienzvergleichen ermitielten individuellen Effizienzwerte er-
geben sich aus Anlage 9.
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2.4, Ermittiung der beeinflussbaren Kostenanteile
nach § 11 Abs. 4 ARegV

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen
in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V) gleich-
maBig abzubauende individuelle monetar bewertete ineffizienz des Netzbetreibers,
deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss
(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetar bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei-
bers {1 o) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA gnb,0) und
den mit dem Effizienzwert gemaR § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge-
samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile
{§ 15 Abs. 3 8. 2 ARegV). Somit gilt:

Fo = (GK — KA gnp,0) — (GK — KA gnp0) * EW

2.4.1. Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr

Als beeinflusshare Kostenanteile gelten gemafl § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei-
le, die nicht dauerhaft oder voriibergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind.

Die Héhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen.

2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV

Die Festlegung der Erldsobergrenze durch die Regulierungsbehdrde hat gemal
§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den §§ 12 bis 15 ARegV er-
mitielten, monetér bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA ;)
unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V) rechnerisch innerhalb einer Regulie-
rungsperiode gleichmaBig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe).

Fir die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe geman
§ 16 Abs. 1 3. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef-
fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie-
rungsperiode dauert gemal § 3 Abs. 2 ARegV funf Jahre. Somit hat der Abbau der
ermittelten monetar bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in-
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nerhalb von finf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfakior (V )
von 0,2 >t

Jahr t Vi
2014 1 0,2
2015 2 0,4
2016 3 0,6
2017 4 0,8
2018 5 1,0
2.5, Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV

Gemal § 8 ARegV ergibt sich der Wert fur die aligemeine Geldwertentwicklung aus
dem durch das Statistische Bundesamt verdffentlichten Verbraucherpreisgesamtin-
dex (VPI). Fur die Bestimmung der Erldsobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird
der VPI des vorietzten Kalenderjahres vor dem Jahr, fir das die Erldsobergrenze gilt,
verwendet (VPIy). Dieser wird ins Verhalinis gesetzt zum VP! fir das Basisjahr
(VP o).

Basisjahr ist gemal § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011. Gemaf Statistischem Bun-
desamt betragt der VPI fiir das Jahr 2011 102,10 und fir das Jahr 2012 104,10 (ab-
rufbar im Internet unter: https://www.genesis.destatis.de/genesis/online > Suche
nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPI{/ VPl der in Anlage 1 zu § 7
ARegV aufgefihrten Regulierungsformel ergibt das Verhaltnis des VP! fur das Jahr

2012 zum VPI fir das Jahr 2011 fur das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode
(2014) einen Inflationsfaktor in Héhe von 1,0196.

Fir die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be-
schiusskammer die relative prozentuale Verdnderung des VP! des Jahres 2012
(104,10) gegeniber 2011 (102,10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor-
fiegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmafig, da der Netz-
betreiber einerseits gemaf § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Anderung des Verbrau-
cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlésobergrenze ver-
pflichtet ist und so andererseits eine mdglichst sachgerechte Abschatzung der zu-
kiinftigen Entwickiung des VPI erfolgen kann.
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Es wurden somit folgende VPI-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer-
de diese nachfolgend, mit Ausnahme fir die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach-
kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach-

kommastellen):

Jahr VPI

2011 102,1
2012 104,1
2013 106,71
2014 108,2
2015 110,3
2016 1125

Fir das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemag ein
Inflationsfaktor in Hdhe von 1,0396, fir das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi-
ode {2016) ein Inflationsfaktor in Hohe von 1,0599, fir das vierte Jahr der zweiten
Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Hohe von 1,0807 und fir das finf-
te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018} ein Inflationsfaktor in Héhe von
1,1018 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zu Grunde gelegt.
Die Inflationsfaktoren fir die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr — d. h. die
relative prozentuale Anderung des VP! des jeweiligen Jahres gegeniiber dem VPI
des Basisjahres 2011 — ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro-

zentwert dargestellt:

Jahr VPRI VP,
2014 1,96%
2015 3,96%
2016 5,99%
2017 8,07%
2018 10,19%

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der
kalenderjghrlichen Erldsobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berlcksichtigt.

2.6. Genereller sektoraler Produktivitatsfaktor nach § 9 ARegV

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Eriésobergrenzen zu

berlicksichtigen, wie sich die Produktivitdt der gesamten Branche abweichend von
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der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro-
dukiivitdtsfaktor (PF ).

Gemall § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sekiorale Produktivitatsfaktor aus der
Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitatsfortschritts vom gesamtwirtschaft-
lichen Produktivitatsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent-
wicklung von der netzwirtischaftlichen Einstandspreisentwickiung ermittelt.

in der zweiten Regulierungsperiode betrégt der generelle sektorale Produktivitatsfak-
tor fur Netzbetreiber jahrlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof
hat die RechtmaBigkeit der Regelung iber den generellen sektoralen Produktivitdts-
faktor nach § 9 ARegV bestatigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.).

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF; als der generelle sektorale Produkti-
vitatsfaktor nach Maflgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veranderungen des ge-
nerellen sektoralen Produktivitatsfaktors fir das Jahr t der jeweiligen Regulierungs-
periode im Verhaltnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver-
anderungen des generellen sekioralen Produktivitatsfaktors flir das Jahr t der jeweili-
gen Regulierungsperiode im Verhaitnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode
(PFy ergeben sich demgemal mittels des folgenden  Algorithmus:
PEi=(1+0,015)*t-1.

2.7. Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV

Sofern der Netzbetreiber gem. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender-
jéhrlichen Erldésobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV

beantragt hat, wird Uber diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden.

2.8. Qualitatselement nach § 19 ARegV

Auf die Erlidsobergrenzen sind gemalt § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschidge vor-
zunehmen, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit oder der Netz-
leistungsfahigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (Q ). Hinsichtlich des Quaii-

tatselementes ergeht ein gesonderter Beschiuss.
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2.9. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV

Die Differenz zwischen den zulassigen Erldsen und den vom Netzbetreiber unter Be-
racksichtigung der tatséchlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlosen wird gemal
§5Abs. 15, 1ARegV jahrlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt
gemal § 5 Abs. 1 8. 2 ARegV fir die Differenz zwischen den fir das Kalenderjahr
tatsachlich entstandenen Kosten fir die inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen

und den in der Erlésobergrenze diesbeziglich enthaltenen Ansatzen.

Die Differenzen sind gemafl § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Hohe des im jeweiligen Kalen-
derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge-
bundene Betrag ergibt sich gemafl § 5 Abs, 2 8. 2 ARegV aus dem Mittelwert von
Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemal § & Abs.
2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo-
genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank verdffentlichten Umlaufs-

rendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten.

Ubersteigen die tatséchlich erzielten Erlése die nach § 4 ARegV zuldssigen Erlése
des letzien abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5%, so sind ge-
mal § 5 Abs. 3 ARegV die Netzenigelte durch den Netzbetreiber nach MalRgabe des
§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlésobergrenze innerhalb der Regu-
lierungsperiode auf Grund der Anderungen der jahrlich verbuchten Differenzen
nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemaR § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt.

Die Bundesnetzagentur hat gemalt § 5 Abs. 4 S. 1 ARegV i.V.m. § 34 Abs. 2 ARegV
den Saldo des Regulierungskontos fir die Kalenderjahre 2009 bis 2012 ermittelt. Der
Ausgleich des Regulierungskontos erfoigt gemall § 5 Abs. 4 S. 2 ARegV durch
gleichmaRig Uber die zweite Regulierungsperiode verteilte Zu- oder Abschlage. Die

Héhe der zu bericksichtigenden Zu- oder Abschlage ist Anlage 8 zu entnehmen.
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2.10. Mehrerlosabschopfung analog § 10 StromNEV

Im Hinblick auf die Mehrerlosabschépfung sind die Erlésobergrenzen der Kalender-
jahre 2014 bis 2018 um die nachfolgend genannten Betrage zu reduzieren [}

2. Regulierungsperiode Strom
Kalenderiahr Anpassungsbhetrag
2014
2015
2016
2017
2018
2.11. Anpassung der Netzentgelte aufgrund eines éffentlich-

rechtlichen Vergleichsvertrages

Netzentgelie der Kalenderjahre 2014 bis 2018 um die nachfolgend genannten Betra-
ge zu erhdhen (BK8-11/1893-13).

2. Regulierungsperiode Strom

Kalenderjahr Anpassungsbetrag
2014

2015
2016
2017
2018

il Meldepflichten

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG
1.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV.

GemaRl § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Anderung des Ver-
braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlésobergrenze jeweils
zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Anderung von
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b
bis 11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV und volatilen Kostenanteilen gemaft § 11 Abs. 5
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ARegV. Einer erneuten Festlegung der Erldsobergrenze bedarf es ausweislich § 4
Abs. 3 S. 2 ARegV in diesen Fallen nicht.

Auch die erzielten Mehreridse nach § 34 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 11 StromNEV ana-
log sind dabei zu beriicksichtigen.

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erldsober-
grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegriindung in der Festlegung aufzunehmen
(BR-DrS.417/ 07, S.44 ). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlésobergrenzen
wird daher gemaf § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV iV.m. § 26 Abs. 1 EnWG nochmals
ausdriicklich angeordnet. Hiermit soll die Mdglichkeit eréffnet werden, die Verpilich-
tung nach § 94 EnWG durchzusetzen.

V. Netziibergange

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der § 20 Abs. 1 EnWG .V.m.
§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV.

GemaR § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Ubergang von Net-
zen, Netzzusammenschlisse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen.
Nach Maligabe des § 28 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die
Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den
88§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, inshesondere zu den
zuldssigen Datentragern und Ubertragungswegen treffen. in Auslbung dieser Be-
fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zégern den Uber-
gang von Netzen, Netzzusammenschllisse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV
anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergesteiif, dass die Bundesnetzagentur zeitnah
von dem Sachverhalt erfahrt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26
ARegV eingehalten werden. Damit soll die Moglichkeit eréffnet werden, die Verpflich-
tung nach § 94 EnWG durchzusetzen.
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V. Gebiihren

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 81 EnWG.

Vi, Anlagenverweis

Die Anlage Zwischendokumentation und die dazu gehdrigen Anlagen 1 bis 7, die
Anlagen 8 und 9 die Anlage SR und die dazu gehdrigen Anlagen A1 bis A5 sowie
die Anlage A.BM sind Bestandteil dieses Beschiusses.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza-
gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genligt, wenn die
Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Dlsseldorf {(Hausan-
schrift: Cecilienallee 3, 40474 Dusseldorf) eingeht.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist fir die Beschwerdebegriindung betréagt
einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag
von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlangert werden. Die Be-
schwerdebegrindung muss die Erklérung, inwieweit der Beschluss angefochten und
seine Abdnderung oder Aufthebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen
und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stiitzt, enthalten. Die Beschwerde-
schrift und Beschwerdebegriindung missen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet

sein.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG).

Bonn, den 14.11.2014

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer

/

F p (/)
% |
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Anlage B - Anlagensystematik

Sofern der Kostenpritfung Erhebungshdgen fiir Verpachter und baw. ader
* Dienstleister zu Grunde Iagen, wizrden diese fortlaufend mit arabischen

Buchstaben nummeriest.

**  Anpassungen der KA 4, erfolgen nur in den Jahre 2030 bis 2012,
% Hier sind die jeweiligen Anfagen fir die Jahre 2009 bis 2012 enthalten,

**+% Die Anlage A4 ist optional.
wn w0250 Artlagre A BM st nur im Regelverfabren relevant
und wurde im internet veraffentlieht.
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- Beschlusskammer 8 -~ Akienzeichen: BK8-12/1893-11

Zwischendokumentation

Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erldsobergrenze,

Feststellung der Aufwands- und Vergleichsparameter

0. Vorbemerkung

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01.2014. Die Kostenprifung erfolgt
nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie-
rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschafts-
jahres. Dabei gilt gem&fR § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der
Kostenpriifung zugrunde liegende Geschaftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der
Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprifung auf der Grundlage der Kostendaten
des Basisjahres 2011.

Zentraler Mafistab ist damit die Kostenorientierung. Hierin spiegelt sich die wettbe-
werbspolitische Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukiurelle Wettbe-
werbsdefizit der Netzmérkie reagiert: Als natlrliche Monopolisten besteht fur die
Netzbetreiber kein Anreiz, ihre Netzentgelie effizient zu gestalten. In dieser Situation
strukturell wettbewerbsdefizitarer Markle zielt die Regulierung auf die Simulierung
von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden, wie sie sich bei funktionie-
rendem Wettbewerb herausbilden wiirden. Funktionierte der Wettbewerb, hatte jeder
Netzbetreiber einen Anreiz, seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb soweit wie

moéglich zu reduzieren. Monopolgewinne kénnte er nicht erzielen.

Fir die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjahrlichen Eriésobergrenzen

fur die zweite Regulierungsperiode Strom sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 Satz 1
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ARegV i. V. m. Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 — 10) StromNEV zu ermitteln. Gemal § 4
Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten
nach § 5 StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, der
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori-
schen Steuern nach § 8 StromNEV unter Abzug der kostenmindernden Eridse und
Ertrage nach § 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind gemaf § 10 StromNEV zu
berlicksichtigen.

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen
Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver-
gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 S.
1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang
nach einstellen wirden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG):

.Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsfiihrung, die denen
eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen missen,
unter Berlicksichtigung von Anreizen fir eine effiziente Leistungserbringung und ei-
ner angemessenen, wettbewerbsfahigen und risikoangepassten Verzinsung des ein-
gesetzten Kapitals gebildet. |...] Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden,
dirfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb

nicht einstellen wirden, nicht ber{icksichtigt werden.”



1. Aufwandsgleiche Kosten

1.0. Allgemeines
Gemal § 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kostenpositionen nach

Malgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestimmung der Netzkosten zu berick-
sichtigen. Sie sind den nach § 10 Abs. 3 EnWG oder nach § 4 Abs. 3 StromNEV er-
stellten Gewinn- und Verlustrechnungen fir die Elektrizitétsiibertragung und Elektrizi-

tatsverteilung zu entnehmen.

Gemal § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs.
StromNEV statuiert, ist dabei die Beriicksichtigung von Plankosten und -eriésen aus-
geschlossen. Kosten und Erlése bzw, Erirdge, die dem Grunde oder der Hohe nach
auf einer Besonderheit des Geschéftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprifung
bezieht, sind gem. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu berlcksichtigen.

a) Aufwandsgleiche Kosten

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berlicksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netz-
betrieb aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV), den Kosten eines effizienten und
strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1
StromNEV, § 21 Abs. 2 S, 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden
Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen wirden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG).

Aufwandsgieiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug
zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursachlich aus dem Betrieb des Netzes
entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind foiglich nicht
zu berticksichtigen. DemgemaR sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem
Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitaten zu-
zuordnen sind, grundsétzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht be-

riicksichtigungsfahig.

Der Netzbetreiber tragt die Darlegungs- und Beweislast fur die Tatsache, dass die
geltend gemachten Aufwendungen tatsachlich entstanden sind. Dies ergibt sich be-
reits aus der Natur der zu prifenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe-
sen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgénge sind der Beschluss-
kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrele-

vanten Kosten darlegt und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der
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Amisermittlungsgrundsatz enigegen. Der Pflicht der Behérde, den Sachverhalt in
eigener Verantwortung aufzukldren (§ 68 EnWG und 24 VwWVIG) stehen insoweit Ob-
liegenheiten des Netzbetreibers gegenuber; die Mitwirkungspflicht begrenzt die
Amtsermittiungspflicht der Verwaltungsbehorde. Diese braucht entscheidungserheb-
liche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl.
BGH, EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Nicht nachgewie-
sene Kosten sind nicht anerkennungsfahig (so auch: OLG Disseldorf, VI-3 Kart.
472/06 (V) und BGH, EnVR 6/08).

b) Schlisselung von Kostenpositionen

Einzelkosten des Netzes sind gem. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzuord-
nen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als
Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten Uber eine verursa-
chungsgerechte Schliisselung dem Elekirizitdtsiibertragungs- oder Elektrizitatsvertei-
lernetz zuzuordnen. Die zu Grunde gelegten Schliissel mussen sachgerecht sein und
den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Die Schliissel sind fur sachkundige Dritte
nachvoliziehbar und vollstandig zu dokumentieren. Anderungen eines Schliissels
sind nur zulassig, sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfur malgeblichen

Griinde sind nachvoliziehbar und vollstandig zu dokumentieren.

Die Darlegung einer sachgerechten Schlisselung kann durch Schilissel gestitzt
werden, die eine moglichst grof3e Nahe zur tatsachlichen Kostenverteilung aufwei-
sen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver-
teilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz-
oder Gewinnschliussel. Die Beschlusskammer behélt sich somit vor auch sachge-

rechtere Schlisselungen zur Anwendung zu bringen.

c) Besonderheiten des Geschifisjahres

Soweit Kosten dem Grunde oder der Hohe nach auf einer Besonderheit des Ge-
schéftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprifung bezieht, bleiben sie bei der
Ermittlung des Ausgangsniveaus unberiicksichtigt. Eine Besonderheit des Ge-
schaftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Neizbetriebs nicht periodisch
wiederkehren, sondern ausschlie3lich, dem Grunde oder der Héhe nach, einmalig im
Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV
liegt die Uberlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimm-

ten Geschéftsjahres als Grundlage fir die Festlegung der Erlésobergrenzen dann
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gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschafis-
jahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist {vgl. BGH, EnVR 48/10 ~ . EnBW Re-
gional AG"). Mit diesem Konzept ware nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos-
tenprifung 2011 auch insoweit Grundlage fir die Festsetzung der Eriésobergrenzen
bildete, als dort Besonderheiten bertcksichtigt sind, die ausschlieBlich in diesem Ge-
schéafisjahr aufgetreten sind. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass Kosten
dem Grunde oder der Hohe nach eine Besonderheit des Geschaftsjahres darstellen,
wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Héhe nach nicht angefallen sind

und somit das Kostenniveau signifikant gegentiber den Kosten der Vorjahre erhéhen.

d) Effiziente aufwandsgleiche Kosten

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit anzuset-
zen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei-
bers entsprechen. Nach § 4 Abs. 1 StromNEV sind folglich nicht jedwede angesetzie
Hoéhe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Sonst wiirden dem Effizi-
enzvergleich womdglich auch nur ineffiziente Kosten zugefithrt, deren Ineffizienz im
Vergleich untereinander nicht identifizierbar ware. Insofern erfillt § 4 Abs. 1 Strom-
NEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen (Zusammenbaliung
mehrerer Jahre) oder besonders teure Maflnahmen in maximal der auf 5 Jahre ver-
rateten Hoéhe anerkannt werden und nicht ggf. funfmalige Berlicksichtigung in der

Kalkulation finden.

Die Berucksichtigung von Plankosten und -erldsen ist gem. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV
ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS Strom-
NEV bei der Durchfihrung der Kostenprifung zur Bestimmung des Ausgangsni-
veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. Eriése bzw. Ertrédge, die auf
einer Besonderheit des Geschéftsjahres beruhen, sind gem. § 6 Abs. 3 8. 1 ARegV
ebenfalls nicht zu berlicksichtigen. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem
Grunde oder der Hohe nach auf einer Besonderheit des Geschaftsjahres beruhen,
auf das sich die Kostenprifung bezieht, bleiben sie bei der Ermittlung des Aus-

gangsniveaus unberlcksichtigt.



e) Gaf. nicht zahlungswirksame Risikovorsorge (Riickstellungen)

Ruckstellungen werden fur eine Verpflichtung, Ober deren Héhe und Eintreten Unsi-
cherheit herrscht gebildet. Die Bildung soicher Ricksteliungen erfolgt im Wege einer
aufwandswirksamen Zufuhrung. Voraussetzung ist hier, dass das Eintrittsereignis mit
hinreichend grofier Wahrscheinlichkeit belegt werden kann.

Geméal den Regelungen der StromNEV kdnnen aufwandsgleiche Kosten gemaf
§ 4 und § 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden. Diese werden aus der
GuV Oberfihrt. Dementsprechend kénnen ZufGhrungen von Ruickstellungen sofern
diese betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschaftsjahres darstelien
als Kosten angesetzt werden. Nicht erfolgswirksame Verbrauche von Ricksteliungen

kénnen nicht angesetzt werden.



1.1. Miaterialkosten

1.1.1. Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

1.4.1.1. Aufwendungen fiir die Beschaffung von Verlustenergie

Bei der Ubertragung von Elektrizitat in elektrischen Systemen enistehen zwangslau-
fig Energieverluste in Form von Stromwérmeverlusten, Eisenverlusten der Transfor-
matoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaverluste. In einem elekirischen
Energieversorgungsnetz sind diese Netzverluste im Rahmen einer zeilgleichen Be-
trachtung der Zahlung der Einspeisungen in das Netz sowie der Zahlung der Aus-
speisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater Verbrauchsur-
sachen (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver-
lustenergiebilanzkreis zu fihren. Die im Rahmen dieser Kostenprifung relevanten
Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der im Kalenderjahr
2011 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie (§ 10 Abs. 1 StromNEV). Verluste, die
nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl), sind nicht
Bestandteil dieser Position.

Preisseitig seizt die Beschlusskammer den von dem Netzbetreiber fUr das Kalender-
jahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an. Dieser flielt bei der Be-
stimmung der Aufwandsparameter des Effizienzvergleichs gemaB §§ 12 - 14 ARegV

mit ein.

Zur Ermittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen, ob
die relative Hoéhe der Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat
eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenaergiemengen je Spannungsebene
durchgeflihrt. Die Stichprobe, Uber die plausible Daten vorlagen, umfasste ca. 150
Netzbetreiber in Zustandigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde
das Verhaltnis der Verlustenergiemenge zur spannungsebenenbezogenen ausge-
speisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Netzebnene + Einspeisung aus Er-
zeugungsanlagen) herangezogen. Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind

ggf. durch Konfidenzintervalle erhdht als Aufgriffsgrenze anzusetzen.



Der Netzbetreiber hat fiir das Jahr 2011 insgesamt eine Verlustenergiemenge in Ho6-
he vo_ausgewiesen, Diese wird von der Beschiusskammer vollum-
fanglich anerkannt. Beim Ansatz des von dem Netzbetreiber fir das Kalenderjahr
2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreises von- ergeben sich
Aufwendungen fur die Beschaffung von Verlustenergie in Hohe von _

R oot o I

Die angegebene Kostenposition in Héhe von

1.1.1.2. Aufwendungen fiir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler
Erzeugungsanlagen

Unter den Aufwendungen fir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu-
gungsanlagen sind Aufwendungen fur den EEG- und den KWKG-
Walzungsmechanismus sowie die Enfgelte fir dezentrale Einspeisung gemafk § 18
StromNEYV dargestellf.

1.1.1.2.4. Nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Mainahmen)

Das Emeuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung
aus dem nach dem aufgenommenen und vergiteten Strom aus Anlagen, die dem
EEG unterfallen, bundesweit gleichmaBig verteilt wird. Dies wird durch den EEG-
Walzungsmechanismus sichergestelit. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der
EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergltet ihn nach den im Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Satzen. In der zweiten Stufe leitet der
Vereilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regeizonenverantwortlichen
Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) und erhalt von diesem einen finanziellen Aus-
gleich. Die Aufwendungen aus Zahlungen an die Betreiber von EEG-Anlagen Uber-
steigen dabei die Ertrdgen aus dem finanziellen Ausgleich. Gemal den Angaben des
Netzbetreibers sind diese Abweichungen auf periodenfremde Effekie sowie vermie-
dene Netzentgelte zurlickzufiihren. Differenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresab-

schiuss entstehen (periodenfremde Effekie), werden (ber die Aufwandsseite neutra-
lisiert. Hieraus resultiert eine Klrzung um -

Der Netzbetreiber fihrt in der_aus, dass die Position

1.1.1.2.1. Aufwendungen fir vermiedene Neizentgelte in der Héhe von -

beinhaltet. Diese sind in die _



Somit sind die von dem Netzbetreiber in dieser Position angegebenen Kosten in Ho-

Bei Aufwendungen fir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan-
lagen nach EEG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussba-
re Kosten gemal § 11 Abs. 2 S.1 Nr.1 ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.1.1.2.2. Nach KWK-G

Das KWK-G férdert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge-
setzter Energie in elekirische Energie und Nutzwérme. Zur bundesweiten Vergleich-
maligung der KWK-G-Férderung ist innerhalb des Gesetzes ein enisprechendes
Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet,
KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschiiefien und den in diesen Anlagen erzeugten
KWK-Strom abzunehmen. Die Vergutung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich
aus dem Preis fur den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschiag - der ei-
gentlichen KWK-Foérderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor-
gelagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-
Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Ertrdge des Verteilernetzbetreibers aus
dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird
vom Netzbetreiber vermarkiet. Die Beschiusskammer geht davon aus, dass der
KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft
wurde. Geringfugige Uber- ader Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitvertauf

aus.

Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen
Dritten (z. B. Stromhandler) verkaufen. In diesem Fall erhalt er vom Netzbetreiber
lediglich den KWK-Zuschlag vergitet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vorge-
lagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-
Zuschlags verpflichtet.

Gemaf den Angaben des Netzbetreibers sind die in Rahmen des Erhebungsbogens
ausgewiesenen Abweichungen auf periodenfremde Effekte sowie vermiedene Netz-

entgelte zurlickzufUhren. Differenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresabschiuss

entstehen (periodenfremde Effekie), werden Uber die Aufwandsseite neutralisiert.
Hieraus resuitiert ein
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Der Netzbetreiber fuhrt in der_ aus, dass die Position

11122 Auﬁmendungen fOr vermiedene Netzentgelte in der Hohe von -be

Somit sind die von dem Netzbetreiber in dieser Position angegebenen Kosten in Ho-
he vor-insgesamt gemindert um anzusetzen.

Bei Aufwendungen fiir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan-
lagen nach KWKG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhatft nicht beeinfluss-
bare Kostenanteile gemaf} § 11 Abs. 2 S.1 Nr.1 ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.1.1.2.3. Nach § 18 StromNEV

Betreiber von dezentralen Erzeugungsaniagen erhalten nach § 18 StromNEV vom
Netzbetreiber ein Enigelt, das den gegeniber den vorgelagerien Netz- oder Um-
spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht.
Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge-
schlossenen Geschéfisjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten

zu beriicksichtigen.

Gemal den eingereichten Unterlagen sind in den Positionen _
_Aufwendungen fir vermiedene Netzentgelte in der

Hohe von insgesamt | I cnthalten. Diese Aufwendungen werden in die
positon |

Der Ansatz der vermiedenen Netzentgelte ist aus der Anlage 1 ersichtlich. Bei Auf-

wendungen flr Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsaniagen
nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beein-
flusshare Kosten gemal § 11 Abs. 2 S.1 Nr.8 ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-MaRnahmen

Die Aufwendungen fur Einspeisemanagement — Malinahmen umfassen die Entsché-
digungszahlungen nach § 11 EEG. GemaR §§ 11 und 12 EEG kénnen Netzbetreiber
bei einer Netzlberlastung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Buch-

stabe a EEG in die Einspeiseleistung von Stromerzeugungsanlagen, die nach dem
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EEG oder dem KWKG geférdert werden, eingreifen, um die stérende Netziiberlas-
tung zu beseitigen. Die von der Regelung nach § 11 EEG betroffenen Betreiber von

Stromerzeugungsaniagen erhalten hierflr eine Entschéadigung.

1.1.1.3. Betriebsverbrauch

Die Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Nut-
zung verwendet. Dieser auf tatsachlich gemessenen Werten beruhende Letziver-
brauch (Strom, Gas, Wasser etc.) muss durch Rechnungsstellung nachweisbar sein.
Der Stromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen insoweit gentigen, als
dass keine Uberhéhten Strombeschaffungspreise in die Kalkulation Eingang finden.
Als Vergleichsmalistab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gemaR

FSV Verlustenergie heranzuziehen.

1.1.1.4. Aufwendungen fiir Differenz-Bilanzkreis bzw. Aufwendungen fiir
den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen

Betreiber von Elekirizitdtsverteilernetizen stehen bei Kunden, deren Leistungswerte
aus Grunden der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognostiziert werden, vor
der Aufgabe, ein geeignetes Verfahren zum Ausgleich ggf. entstehender Abweichun-
gen von den standardisierten Lastprofilen (Standardlastprofile) festzulegen. Die Be-
treiber von Elektrizitatsverteilernetzen wahlen zwischen dem synthetischen oder dem

analytischen Verfahren.

Beim analytischen Lastprofil prognostizieren der oder die Stromhéandler die erwarte-
ten Lasiprofile threr Kleinkunden und speisen danach Strom ins Netz ein. Die Be-
rechnungen des Verteilernetzbetreibers erfolgen jedoch erst nach der Lieferung. Das
analytische Lastprofil hat fir den Netzbetreiber den Vorteil, dass die gesamte Kiein-
kundenlast auf die Stromhéndler aufgeteilt wird. Beim analytischen Verfahren entste-

hen keine Kosten fiir den Netznutzer.

Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Lastprofile bestimmten Kiein-
kundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu. Die Stromhandler speisen
Elektrizitdt auf der Grundlage der Summen dieser synthetischen Lastprofile ein. Beim
synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten in Hohe der Leistungsabweichung.
Die Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwischen Netzbetreiber und Handler

abzurechnen und somit fiir die Netzkosten neutral.
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Vor dem Hintergrund, dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren alle Kos-
ten auf die Handler (iberwalzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet wer-
den, erscheint es unter Effizienzgesichtspunkien zumindest fragwirdig, ob Uberhaupt

Kosten fir diese Position in den Netzentgelten beriicksichtigt werden kénnen.

Dariber hinaus ist zu beachten, dass aus Differenzbilanzkreisabweichungen sowohl
Kosten als auch Erlése generiert werden kénnen. Je nachdem, ob der Differenzbi-
lanzkreis (ber- oder unterspeist ist, muss die (berschissige Energie verkauft oder
die bendtigte Energie gekauft werden. Erldse kénnen beispielsweise dann entsiehen,
wenn die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Uberschusses groer ist als die
Ausgleichsenergiemenge zum Schiielen der Licke. Erldse entstehen auch dann,
wenn der Verkaufspreis hoher ist als der Kaufpreis. Die Beschlusskammer geht da-
von aus, dass sich Kosten und Erldse im Zeitveriauf in etwa ausgleichen. Aus die-
sem Grund halt es die Beschiusskammer fur sachgerecht, zu Gunsten wie zu Un-
gunsten des Netzbetreibers keine Erlése oder Kosten bei der Bestimmung des Aus-

gangsniveaus zu berlicksichtigen.

1.1.1.6. Sonstiges
Der Netzbetreiber gibt in dieser Position im Wesentlichen Aufwendungen fir Strom

Dartiber hinaus gibt der Netzbetreiber Aufwendungen in Hihe vo- die

in Zusammenhang mit der Umsetzung _ stehen. Die gel-

tend gemachten Kosten stellen nach Auffassung der Beschlusskammer 8 ||| N
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1.1.2. Aufwendungen flir bezogene Leistungen

Unter den Aufwendungen fir bezogene Leistungen sind insbesondere Aufwendun-
gen an vorgelagerte Netzbetreiber, Aufwendungen fir Blindstrom, fiir Oberlassene
Netzinfrastruktur, fir singuldr genutzte Betriebsmittel, fiir durch Dritte erbrachte Be-
triebsfihrung und fir durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhaltungsleistun-

gen dargestelit.

1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber

Der Ansatz der Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetreiber ist aus der Anla-
ge 1 ersichilich. Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich
dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemall § 11 Abs. 2 5.1
Nr.4 (vgl. Kapitel 7).

Zu den vorgelagerien Netzkosten zdhlen neben den Kosten fiir Leistung, Arbeit,

Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen:

s Aufwendungen fir Netzreservekapazitat (vgl. 1.1.2.1.a.)

«  Aufwendungen gemafl § 14 Abs. 2 StromNEV (1.1.2.1.b.)

¢ Aufwendungen flr unterspannungsseitige Messung (1.1.2.1.c.}
e Aufwendungen fir Blindstrom (1.1.2.2.)

s Aufwendungen aus singular genutzten Betriebsmitteln

1.1.24.a. davon Aufwendungen fiir Netzreservekapazitat

Netzbetreiber haben die Mdglichkeit, Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber
zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um héhere vorgelagerte Netzkosten auf-
grund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen Erzeugungsaniagen
oder von Betriebsmitteln zu vermeiden. Es besteht also ein unmittelbarer Zusam-
menhang zwischen der Jahreshéchstlast und den Aufwendungen fir Netzreserveka-
pazitat. Die in der Erlésobergrenze enthalienen Ansatze sollen werimallig dem Be-
trag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom vorgelagerien Netzbetreiber fir die
Vorhaltung und Inanspruchnahme von Netzreservekapazitdt in Rechnung gestelit

wird.
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Bei Aufwendungen fiir Netzreservekapazitdt handelt es sich dem Grunde nach um
dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemafl § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4 ARegV (vgl. Ka-
pitel 7).

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemaR § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking)

Die Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern,
die direkt miteinander verbundene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene
gemal § 14 Abs. 2 5. 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8
zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Féllen der Kostenwalzung nach
§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beachten. Der Nachweis, dass die Vorausset-
zungen fur die Anwendung des § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV vorliegen, ist durch den

Netzbetreiber zu erbringen.

Bei Aufwendungen gemafR § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) handelt es sich dem
Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemalt § 11 Abs. 2 5.1 Nr. 4
ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.1.2.4.¢c. davon Aufwendungen fiir unterspannungsseitige Messung

Bei unterspannungsseitiger Messung wird durch den vorgelagerten Netzhetreiber ein
Aufschlag auf die Arbeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der
Transformation verbundenen Stromverluste zu decken. Die korrespondierenden Er-
l6se des vorgelagerten Netzbetreibers werden bei diesem bei der Bestimmung des
Regulierungskontosaldos abgeglichen.

Bei Aufwendungen fiir unterspannungsseitige Messung handelt es sich dem Grunde
nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten geméafi § 11 Abs. 2 5.1 Nr. 4 ARegV
(vgl. Kapitel 7).

1.1.2.2. Aufwendungen fiir Blindstrom

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen
kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen fritt nach
Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspétet auf (induktive Blindleistung).
Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber
erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an, eilt die Spannung dem Strom nach
(kapazitive Blindleistung). Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte Uber-
schritten (i.d.R. Phasenverschiebung 25°, d.h. Wirkleistung = 90 %), muss der Netz-
betreiber ein Enigelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen. Bei Aufwendun-

- 14 -



gen fur Blindstrom handelt es sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im
Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV.

1.1.2.3. Aufwendungen fiir {iberlassene Netzinfrastruktur

Unter der Position ,Aufwendungen fir Oberlassene Netzinfrastruktur® sind regelma-
Big die sog. Pachtentgelte fir die Uberlassung betriebsnotwendiger Anlagegiter zu
erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann, wenn der Netzbetreiber ganz oder
teilweise nicht Eigentiimer des entsprechenden Anlagevermdgens ist, sondern ihm
dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung (,Pachtvertrag”) vom Eigen-
timer zur Nutzung, d. h. fir die Zwecke des Netzbetriebs, tberlassen wird. Die aus
der Uberlassung des Anlagevermogens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden
Kosten (,Pachtzins") sind nur bis zu der Hohe anerkennungsfahig, wie sie anfielen,
wenn der Netzbetrelber Eigentimer der Anlagen ware. MaBgeblich sind somit die
Kapitalkosten des durch den Verpachier eingesetzten Kapitals (Abschreibungen,
Zinsen und Gewerbesteuer). Fur die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur und der
Gewerbesteuerhebesatz des Verpachters maBgeblich, Fremdkapitalzinsen und Bau-
kostenzuschisse sind zu berlcksichtigen. Grundlage der Prifung und damit einer
Anerkennung von Kosten ist der eingereichte Verpéchterbogen. Die unter Zugrunde-
legung des Erhebungsbogens fir den Verpachier ermittelten Netzkosten belaufen

_ Die angegebene Kostenposition in Héhe von -ist
somit _anzusetzen. Die genaueren inhal-

te sind Abschnitt 6. zu entnehmen.

1.1.2.4, Aufwendungen flr singulédr genutzte Betriebsmittel

Nach § 19 Abs. 3 StromNEV wird flr bestimmte Anschiusssituationen (singulér ge-
nutztes Betriebsmittel) ein gesonderies Entgelt definiert. Es handelt sich um ein sin-
guldr genutzies Betriebsmittel, wenn ,ein Netznutzer samtiiche in einer Netz- oder
Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmittel ausschliellich selbst nutzt". Das
kann z.B. ein Transformator sein, der nur von einem Kunden genutzt wird und der ihn
mit dem 380-kV-Hdachstspannungsnetz verbindet. In diesem Fall, wird ein nach den
gesetzlichen Vorgaben zur Bestimmung eines ,angemessenen Entgells” ermiftelter
Wert, fesigelegt. Bei Aufwendungen fUr singulér genutzte Betriebsmittel handelt es
sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im Sinne des § 11 Abs. 2 5. 1
Nr. 4 ARegV.
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1.1.2.5. Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Betriebsfiithrung

Aufwendungen fir durch Dritte erbrachte Betriebsfiihrung betreffen regelmalig Ver-
tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten Dienst-
leistungen sind nach § 4 Abs. 5a StromNEV maximal in der Héhe anzusetzen, wie

sie anfielen, wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen wiirde.

Grundlage der Prufung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Betriebsfiih-
rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen fur die sieben wertmaidig groB-
ten Dienstleistungsverirage mit verbundenen Unternehmen i.S.d. § 6 b Abs. 2
EnWG. MaRgeblich fur die Anerkennung der durch die Dienstleistung verursachten
Kosten sind somit die Kalkulationsmalistdbe nach der StromNEV.

Daruiber hinaus missen die Dienstleistungsverirége einem FremdvergleichsmalRstab
standhalten. Die Markigerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Vergitungssatze ist
vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. |. d. R. hat der Netzbetreiber in
nachvoliziehbarer Weise zu dokumentieren, dass er Preisvergleiche angestelit hat
bzw. die Vergabe von Dienstleistungsauftrdgen im Wege der Ausschreibung erfolgt
ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte Betriebsfihrung kostenseitig natirlich nicht

den Wert (ibersteigen, der zuvor bei eigener Bewirtschaftung anfallen wiirde.

1.1.2.6. Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instand-
haltungsleistungen

Fir die Aufwendungen flr durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhaltungsleis-
fungen sind die gleichen MaRstabe heranzuziehen wie fir Aufwendungen fir durch
Dritte erbrachte Betriebsfithrung. Es gelten daher die Ausfihrungen zu 1.1.2.5 ent-

sprechend.

1.2. Personalkosten

Personatkosten sefzen sich aus den Kosten fir Gehéalter und Léhne {Lohnkosten),
aus den Kosten fir soziale Aufwendungen gem. § 275 1l Nr. 6b HGB (Arbeitgeberan-
teile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung {Angestellten-, Arbeiterren-
ten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus den frei-
willigen Personalnebenkosten gem. § 275 Il Nr. 8 und Il Nr. 7 HGB (Aufwendungen

fir Altersversorgung und fir Unterstiizung, z.B. Zuschiisse an Pensionskassen,
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Gratifikationen, Werkkiichen, Werkswohnungen, Unterstitzungseinrichtungen, Aus-
gaben flr kuiturelle und sportliche Forderung der Belegschaftsmitglieder) zusammen.
Anerkennungsfahige Personalkosten missen sich immer auf einen Arbeitnehmer

des Stromnetzbetreibers und das Jahr 2011 beziehen.

1.2.1. Lohne und Gehilter

Unter der Position Loéhne und Gehalter werden die Bruttobetrage der Arbeitsentgelte
zusammengefasst. Zu Léhnen und Gehaltern gehdren alle Vergitungen, die die Be-
legschaftsmitglieder (Arbeiter und Angestelite) und Geschéafisfihrer sowie Mitglieder
des Vorstands erhalten, gleichgiiltig in welcher Form sie gewahrt werden, also auch
Sachbezlge, Aufwandsentschidigungen etc.. Die Buchung von Léhnen und Gehal-
tern erfolgt auf bes. Aufwandskonten als Teil der Personalkosten. Belege fir berech-

nete und gezahite Léhne und Gehalter konnen Lohnlisten und Gehaltslisten sein.

Der Betrag ist in der Regel der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen, entwe-

der

s beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt in
(1) Léhne und Gehélier sowie
(2) soziale Abgaben und Aufwendungen flir Altersversorgung und fur Unter-
stitzung
oder
o beim Umsatzkostenverfahren separiert aus den Positionen Herstellungskos-

ten, Vertriebs- und Verwaltungskosten.

Kosten aus der im gesetzlichen Rahmen ausgelbten Befriebs- und Personalratsta-
tigkeit, Kosten aus der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und
Kosten von Betriebskindertagesstatten fir Kinder der im Netzbereich beschaftigten
Betriebsangehdrigen betreffen teilweise Lohnbestandteile. Diese Positionen sind un-
ter 1.2.1. aufgefiihrt. Keinen Lohn stellen hingegen betriebliche und tarifveriragliche
Vereinbarungen zu Lohnzusatzieistungen dar, soweit diese in der Zeit vor dem 31.
Dez. 2008 abgeschlossen worden sind. Diese Position ist daher regelméafiig neu zu-
zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten, dass die Kosten das ubliche Mafd

nicht Uberschreiten durfen.
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1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung und fiir Un-
terstiitzung

Kosten flr soziale Abgaben bzw. Aufwendungen gem. § 275 Abs. 2 Nr. 6b HGB (Ar-
beitgeberanteile an der Unfaliversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-,
Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und
aus den freiwilligen Personalnebenkosten gem. § 275 Abs. 2 Nr. B und Abs. 3 Nr. 7
HGB (Aufwendungen fir Altersversorgung und fir Unterstiitzung, z.B. Zuschisse an
Pensionskassen, Gratifikationen, Werkklchen, Werkswohnungen, Unterstutzungs-
einrichtungen, Ausgaben fir kultureile und sporiliche Férderung der Belegschafts-

mitglieder) zusammen.

1.2.2.1 Altersversorgung

Gem. § 275 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 Nr. 7 HGB kénnen Aufwendungen fir die Alters-
versorgung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. fir die Kalkulation von Bedeutung
sind. Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Ubernahme jeglicher Aufwendun-
gen in die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und Aufwendungen
fiir Altersversorgung und fur Unterstiitzung) sind der Hoéhe nach anerkennungsféhig,
wenn sie zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhalinis stehen. Ein effi-
zienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§ 21 Abs. 2 EnWG) ist unter
Wettbewerbsgesichtspunkten gezwungen, sich an den im Wettbewerb {ber den Er-
16s durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu orientieren. inshesondere die betriebli-
chen Altersversorgungsmafinahmen und Aufwendungen fur Vorruhestandsregelun-
gen werden dadurch auf ein wettbewerbliches Mal} begrenzt. Die Anspriiche der Ar-

beitnehmer selbst werden durch diese Prifung nicht betroffen.

Die Finanzmitiel der gesammeiten jdhrlichen Zufihrungen zu den Rickstellungen fur
Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation Netzkosten mindernd in

Ansatz zu bringen, siehe hierzu 3.1.4.2.1.

1.2.2.2 Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen

Kosten fiir soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gem. § 275 Abs. 2 Nr. 6b
HGB (Arbeitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Ange-
steliten-, Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversiche-
rung)) sind ggf. beriicksichtigungsfahig, insofern die entsprechenden Aufwendungen
dem Effizienzgedanken Rechnung tragen. Der Effizienzgedanke verhindert jedoch

die Ubernahme jeglicher Aufwendungen in die Betrachtung.
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1.3. Zinsen und dhnliche Aufwendungen

Fremdkapitalzinsen sind gemall § 5 Abs. 2 StromNEV in ihrer tatsachlichen Auf-
wandshéhe zu beriicksichtigen, héchstens jedoch in der Hohe kapitalmarktiblicher
Zinsen fur vergleichbare Kreditaufnahmen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege-
lung hat der Verordnungsgeber § 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan-
zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als
sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent-

sprechen.

Dabei ist auf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi-
tes abzustellen. Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit-
verlauf als nicht vorteilhaft erweist, weil das Markizinsniveau nach der Kreditaufnah-
me gesunken ist. Ex ante ist aber eine solche Entwicklung in der Regel nicht sicher
erkennbar. Im Zweifel hat der Netzbetreiber darzulegen, dass seine individuellen
Kreditkonditionen im Zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals glitigen Kreditkondi-
tionen entsprachen. Zur Prifung der Angemessenheit sind hierfir Plausibilisierungs-
zinssatzreihen von der Beschiusskammer herangezogen worden, die erhtht um ei-
nen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Ausflihrungen zur Eigenkapitalverzinsung)
widerspiegeln, die sich an § 7 Abs. 7 StromNEV orientiert. Somit ergeben sich die
Plausibilisierungszinssatzreihen aus dem Mittelwert der von der Deutschen Bundes-
bank vertffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inldndischer Emit-
tenten — Anleihen der &ffentlichen Hand, der Umlaufsrendite festverzinslicher Wert-
papiere inlandischer Emittenten — Anlethen von Unternehmen (Nicht-MFis) und der
Umlaufsrendite inlandischer Inhaberschuldverschreibungen — Hypothekenpfandbriefe
und der Addition eines Relevanzabstandes in Héhe von 0,1%. Kreditkosten, die aus
einer Kreditaufnahme mit Festzinsvereinbarung resultieren, sind grundsatzlich anzu-
erkennen, auch wenn zwischenzeitlich das Marktzinsniveau niedriger liegt, es sei
denn, dass eine Umfinanzierung unter Beriicksichtigung etwaiger Vorfalligkeitsent-

schadigungen zu geringeren Kreditkosten fihren wirde.

Die im Tabelienblatt ,A5. Darlehensspiegel 11" von dem Netzbetreiber eingetragenen
Betrage for ,Zinsen und ahnliche Aufwendungen® werden mit Hilfe der genannten
jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Die Beschlusskammer geht davon
aus, dass die zu den genannten Betragen korrespondierenden Zinssétze {iberhéht

sind, wenn diese (ber den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. In diesem Fall
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wird der jeweilige von der Beschlusskammer ermittelie Referenzzinssatz zu Bestim-
mung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die durchschnittii-
che Zinsbelastung des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der Angaben
im Tabellenblatt ,A5. Darlehensspiegel 11" zudem das durchschnittlich gebundene
Kapital des Kalenderjahres 2011 fir das jeweilige Darlehen herangezogen.

Die sich somit aus den einzelnen Unterpositionen der Position ,1.3. Zinsen und ahn-
liche Betrage” ergebenden Kiirzungsbetrage werden vereinfachend in der Position

»1.3.3. gegenuber Kreditinstituten" in Summe verbucht.

1.3.1. gegeniiber verbundenen Unternehmen

Kreditaufnahmen des Netizbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedlrfen stets
einer kritischen Uberpriifung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kreditkosten als auch
der gewahlten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumina. Es gelten auch
insoweit die zuvor beschriebenen Grundsatze. Bei der Kreditaufnahme des Netzbe-
treibers bei einem assoziierten Unternehmen irifft jedoch den Netzbetreiber eine ver-

starkte Nachweislast hinsichtlich der Marktiiblichkeit der Kreditbedingungen.

1.3.2. gegeniiber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhiitnis besteht
Es gelten die Ausflihrungen zu Ziffer 1.3. und 1.3.1. entsprechend.

1.3.3. gegeniiber Kreditinstituten

Zinsen fur Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibern verbundenen Kreditgebern
sind grundsatzlich zu berlicksichtigen, es sei denn dass dem Netzbetreiber glinstige-
re Kreditaufnahmemaéglichkeiten im Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur Verflgung
standen. Sollten sich bei der Prifung entsprechende Anhalispunkte ergeben, muss
der Netzbetreiber darlegen, dass keine glnstigere Finanzierungsmdglichkeit be-

stand.

1.3.4. Sonstiges

Der Netzbetreiber macht in dieser
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1.4. Sonstige Steuern

Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 5.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in
der Steuerbilanz abzugsfihige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, 5.51). Dem-
entsprechend unterfalien etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern
dem Grunde der Regelung des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV. Die kalkulatorische Ge-
werbesteuer gemat § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2 S.1
Nr.3 ARegV dar.

1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten aufwandsgieiche Kosten flr
Konzessionsabgaben, Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebih-
ren und Beitrdge, Versicherungen, Birobedarf, Drucksachen und Zeitschriften, Post
und Fracht, Rechts- und Beratungsleistungen, Sponsoring, Werbung, Spenden, Rei-
sen und Ausldsungen, Bewirtung und Geschenke, Wartung und Instandsetzung, Ein-
zelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, Zahlungen an Stadte
oder Gemeinden nach Maligabe von § 5 Abs. 4 StromNEV sowie fir Sonstiges. Die
Beurteilung der Sachgerechtigkeit und Effizienz der jeweiligen Kostenanséize sind
einer Einzelfallprifung vorbehalten. Soweit abweichende Aspekte oder veraligemei-
nerungsfahige Grundsétze bei der Prifung berlicksichtigt wurden, sind diese im Fol-

genden erganzend erlautert.

1.5.1. Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen fur die Ein-
rdumung des Rechts zur Benutzung &ffentlicher Verkehrswege fiir die Verlegung und
den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern
im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position
ist ertrags- (s.u.) und aufwandsseitig zu neutralisieren (Ansatz in jeweils gieicher Ho-
he). Bei Konzessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht
beeinflussbare Kosten gemaf § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV (vgl. Kapitel 7).
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Der Netzbetreiber macht in dieser Position _geitend. Dieser Betrag ist um

_als die in der Position 5.7.1. ausgewiesenen, erhobenen Konzessi-

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Geblihren und Bei-
trage

In dieser Position sind die fir den Betrieb eines Elektrizitdisversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten fur Mieten, sonstige Pachizinsen, sonstige Leasingraten,
Geblhren und Beitrage zu verbuchen. Die Vereinbarung marktublicher Ansatze ist

vom Netzbetreiber darzulegen.

Bei dem in der Position Mieten, sonstige Pachizinsen, sonstige Leasingraten, Ge-
bihren und Beitrdge Versicherungen angesetzten Betrag in Hoéhe von

handelt es sich um eine Besonderheit des Geschéafisjahres gem. § 6 Abs. 3 Satz 1
ARegV der Héhe nach. Deshalb erachtet es die Beschlusskammer als sachgerecht,

einen Mittelwert der Jahre 2007 bis 2011 anzusetzen.

} 2007 2008 ' 2009 ' 2010 2011 {

Die angegebene Kostenposition in Hohe von -ist somit gemindert um

I - sctzen

1.5.3. Versicherungen

In dieser Position sind die fur den Betrieb eines Elektrizitdisversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten fir Versicherungen (Sach- und Haftpflichtversicherungen)

zu verbuchen.
1.5.4. Biirobedarf, Drucksachen und Zeitschriften

in dieser Position sind die flr den Betrieb eines Elektrizitatsversorgungsnetzes be-

triebsnotwendigen Kosten fur Blrobedarf, Drucksachen und Zeitschriften zu verbu-

chen.
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1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und dhnliche Kosten

in dieser Position sind die fliir den Betrieb eines Elektrizitdisversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen (Porto-)Kosten fir Post, Fracht und ahnliche Leistungen zu verbu-

chen.

1.5.6. Rechts- und Beratungskosten

Rechts- und Beratungskosten missen einem Fremdvergleichsmalistab standhalten.
Die Netzbetreiber sind verpflichiet, gerade im Bereich der fortlaufenden Mandatie-
rung von Beratungsleistungen gunstige Konditionen zu vereinbaren bzw. Preisver-
gleiche anzustellen. Fir andere Beratungskosten ist inshesondere darzulegen, dass
die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die vereinbarten
Vergitungen dem Marktniveau entsprechen. Alle Beratungsleistungen mussen sich
auf den Netzbetrieb beziehen, daher ist auf die Abgrenzung zu anderen Aktivitaten

zu achten.

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden

Der Netzbetreiber hat fur Sponsoring, Werbung und Spenden insgesamt einen Be-

trag in HOhe voeltend gemacht.

Grundsatzlich sind die Aufwendungen flir Sponsoring, Werbung und Spenden nicht
zu berlicksichtigen, da es sich Ublicherweise bei den Aufwendungen fur Sponsoring,
Werbung und Spenden generell um Kosten handelt, die keinerlei Bezug zum Netzbe-
trieb aufweisen (vgl. § 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV). Sponsoring, Werbung und Spenden
sind, soweit sie als Kundenbindungsinstrumente eingesetzt werden, in der Netzent-
geltkalkulation nicht beriicksichtigungsfahig. Aus der natlrlichen Monopolsteliung
des Netzbetreibers ergibt sich, dass solche Aufwendungen ihren im wettbewerbli-
chen Umfeld bestehenden Zweck in der Monopolsituation von vorneherein nicht er-
reichen kénnen, da die Netznutzer regelmatig keine Wahlméglichkeit zwischen kon-
kurrierenden Netzbetreibern haben. Der mit Werbeaktivitdten verbundene Imagege-
winn ist — bedingt durch das Monopol eines Netzbetreibers — fir den Elekirizitats-
netzbetrieb nicht erforderlich. Die Vorteile, sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur
sind, liegen eher beim assoziierten Vertrieb. Hiervon werden Aufwendungen fir sog.
aufgabenorientierte Kommunikation (Personaiwerbung, gesetziiche Verdffentli-
chungspflichten etc.) nicht erfasst. Der Netzbetreiber konnte darlegen, dass es sich
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bei dem in dieser Position geliend gemachten Betrag um betriebsnotwendige Kosten

des Stromnetzbetriebs (z.B. Stellenausschreibungen) handelt.

1.5.8. Reisekosten und Auslésungen

in dieser Position sind die fir den Betrieb eines Elekirizitatsversorgungsnetzes be-

triebsnotwendigen Kosten fiir Reisen und Auslésungen zu verbuchen.

1.5.9. Bewirtung und Geschenke

In dieser Position sind die fur den Betrieb eines Elekirizitdtsversorgungsnetzes
nachweislich betriebsnotwendigen Kosten fir Bewirtung und Geschenke zu verbu-

chen.

1.5.10. Wartung und Instandsetzung

In dieser Position sind die flir den Betrieb eines Elektrizitdtsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten fir Wartung und Instandsetzung zu verbuchen. Bei der
Wartung und Instandsetzung ist von kontinuierlichen Prozessen langlebiger VWirt-

schaftsgiiter auszugehen.

1.5.11. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen

Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen sind nur dann be-
ricksichtigungsfahig, wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden kon-
nen. In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht geleistete Hausanschlusskos-
ten und Baukostenzuschisse sowie Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen
aufgrund der Zahlungsunfahigkeit eines Handlers. In keinem Fall kénnen Forde-
rungsausfalle des Veririebs gegen Endkunden anteilig ins Netz auch i.R.v. Pau-
schalwertberichtigungen geschliusselt werden. Das Risiko des Forderungsausfalls
der Endkunden tragt der ,assoziierte” Verlrieb. Bestinde die Mdglichkeit Forde-
rungsausfalle anteilig auf den Netzbetrieb zu Ubertragen, wirde dies zu einer
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Quersubventionierung und Benachteiligung von Dritthandlern fihren, da der Netzbe-

trieb keine Forderungsausfalle von Dritthéndlern {ibernehmen wirde.

Kosten, die unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf
Forderungen geltend gemacht werden, sind im Ubrigen nur dann beriicksichtigungs-
fahig, wenn es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen handelt.
Uneinbringliche Forderungen liegen vor, wenn es sich um einen endgiiltigen Forde-
rungsausfall handelt, d. h. die Beitreibung des Forderungshetrages erfolglos abge-
schiossen wurde (bspw. fruchtiose Zwangsvolistreckung oder Insolvenzverfahren
mangels Masse eingestellt). DarUber hinaus steht die Existenz einer Versicherung
gegen Forderungsausfalle einer Kostenanerkennung von Abschreibungen auf unein-
bringliche Forderungen entgegen. Das Vorliegen uneinbringlicher Forderungen ist
vom Netzbetreiber ausflhrlich, unter Nennung der Firma des Debitors, der Hohe des
Forderungsausfalls, der durchgefithrten MaRnahmen im Rahmen der versuchten Bei-

treibung etc. darzulegen.

Der Netzbetreiber macht unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschrei-
bungen au_ge!tend. Aus den Erlaute-
rungen des Netzbetreibers geht hervor, dass es sich hierbei teilweise um Abschrei-
bungen auf uneinbringliche Forderungen im Zusammenhang mit der [nsolvenz von
TelDaFax handelt. Der in dieser Position geltend gemachte Betrag wird nicht in voller
Hohe anerkannt. Hinsichtlich der insolvenz von TelDaFax in Héhe von -
erfolgt eine Verratung tber 5 Jahre, da die Forderungsausfélle in der im Wesentli-
chen durch die Insolvenz von TelDaFax geltend gemachten Hohe nicht in jedem Jahr
der zweiten Anreizregulierungsperiode anfallen und es sich somit um eine Beson-
derheit des Geschéftsjahres 2011 gem. § 6 Abs. 3 Satz 1 ARegV der Héhe nach
handelt.

Der insgesamt fur diese Position anzuerkennende Betrag belduft sich-

1.5.12. Zahlungen an Stddte oder Gemeinden nach MaRgabe von § 5 Abs. 4
StromNEV

in dieser Position sind die Zahlungen an Stadte oder Gemeinden nach Mallgabe von
§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich um dauerhaft
nicht beeinflussbare Kosten gemafl § 11 Abs. 2 S.1 Nr.8b ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.5.13. Sonstiges

Fir diese Position gelten die vorstehenden Ausfihrungen gleichermalen.
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1.5.14. Im gesetzlichen Rahmen ausgeiibie Betriebs- und Personalratstitigkeit

Siehe unten Ziffer 7.

1.5.15. Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen

Siehe unten Ziffer 7.

1.5.16. Betriebskindertagesstitten fiir Kinder der im Netzbereich beschiftigten
Betriebsangehdrigen

Siehe unten Ziffer 7.
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2. Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermdgens sowie Ermittiung
der kalkulatorischen Abschreibungen

PlanmaRige oder auBerplanmaRige Wertminderungen von Vermégensgegenstanden
werden in der Abschreibung erfasst. Die fir die Netzentgeltkalkulation mafdgebliche
Abschreibung ist jedoch anders als bei aufwandsgleichen Kosten im Sinne der §§ 4
und § StromNEV nicht wertmaBig aus der GuV (bertragbar. Diese wird stattdessen
auf Grundlage des § 6 StromNEV rein kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit den
handelsbilanziellen Wert. Damit wird die Gewahrleistung eines langfristig angelegten,
feistungsfahigen und zuverlassigen Netzbetriebs gesichert: Die Wertminderung der
betriebsnotwendigen Anlageglter ist als Kostenposition bei der Ermittlung der Netz-
kosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 StromNEV).

Fir die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Ei-
genkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sach-
anlagevermdgens erforderlich. Bei der Ermittiung der kakkulatorischen Abschreibun-
gen ist gemal § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlagegutern, die
vor dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegitern, die ab dem
01.01.2006 aktiviert wurden (Neuantage).

Bei Altanlagen werden fiir den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermdgens (ma-
ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis fur die weiteren Berechnungen herangezogen
(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung
der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Fir den fremdfi-
nanzierten Anteil des Anlagevermégens bilden die jeweiligen historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fiir die weitere Wertermittiung
(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV).

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gem. § 6 Abs. 4 Strom-
NEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten nach der linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 8. 3 und 4
StromNEV) zu ermitteln.

Dementsprechend sind zunéachst die origindren historischen Anschaffungs- und Her-

stellungskosten zu identifizieren. Netzkaufe und vergleichbare Fallgestaitungen dir-
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fen nicht dazu flthren, dass diese Berechnungsgrundlagen verfdlscht werden. Daher
ist sicherzustelien, dass derartige Wertansatze nicht an die Stelle der originaren An-
schaffungs- und Herstellungskosten freten und die Meldungen der Anschaffungs-
und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc, ggf. bereinigt werden. An-
schlieflend sind aus den origindren historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um die eigenfinanzierten
Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu kdnnen. Aus der gewichteten
Bestimmung der Anschaffungsrestwerie der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu
Anschaffungs- und Hersteliungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen wird
schlielich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt.

2.1, Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten
Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in §6 Abs. 2 5. 2 Nr. 2
StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten

Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Entscheidend bei der fir die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermbgens
relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie
den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 Abs. 3
und 4 StromNEV). Mafigeblich ist also der Zeitpunkt der Errichiung und Begriindung
der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese Vorgabe ver-
bietet es grundsatzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Rick-
rechnung anhand zeitnaher Ublicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter

Einbeziehung qualitativer Veranderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln.

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs-
und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fir die Wertbestimmung des Sachanla-
gevermdgens, insofern die in Rede stehenden Vermdgensteile betriebsnotwendig
sind. Zum betriebsnotwendigen Vermdgen gehdren alle Vermogenswerte, die dem
Ablauf des Geschéftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige
Vermogensteile sind nicht anzusetzen. Das Mengengerist darf somit nur in Betrieb

befindliche Vermdgensgegensténde umfassen.

Nicht aktivierten sondern z.B. Uber Instandhaltungsaufwand finanzierten Vermo-
gensgegensténden fehit die Ansatzfahigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstelit

werden muss, dass diese Betrage in der Vergangenheit schon wieder verdient wur-
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den, ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansétze der Anschaffungs- und
Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das Prinzip der Bilanz-
stetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit Berlcksichtigung fand. Die aufgrund des
Entfallens einer jdhrlichen Prifung erdffnete Moglichkeit, Aktivierungswahirechte
starker als bisher zu nutzen und Instandhaltungsaufwand zu aktivieren darf nicht zu
gestalteten Mehrkosten fithren. Der ersparte Aufwand wirde sonst zweimal zuriick
vergitet, zundchst in der nicht durch Effizienzsteigerungen unterschrittenen Erids-

obergrenze und dann in Form erhdhter Kapitalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Switch).

Betreiber von Netzen in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thiringen kdnnen die Anschaffungs- und Herstellungskosten
fir Anlagegiiter, deren Errichtung zeitlich vor ihrer erstmaligen Bewertung in Deut-
scher Mark liegt alternativ anhand zeitnaher blicher Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten und einer Rilckrechnung mittels der anwendbaren Preisindizes ermittein
(§ 6 Abs. 3 S. 3 StromNEV).
Entscheidend bei der Ermittlung der historischen Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten des Sachanlagevermdogens ist, dass die hierzu herangezogenen (zeitnahen
Oblichen) Anschaffungs- und Herstellungskosten keine qualitativen Verdnderungen
aufweisen, da durch die Rickindizierung mithilfe der anwendbaren Preisindizes le-
diglich die reine Preisanderung herausgerechnet wird. Die Berlcksichtigung von An-
schaffungs- und Herstellungskosten, die mit einer qualitativen Aufwertung verbunden
sind, wiirden deshalb zu einer Uberbewertung der ermittelten historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten fihren.
Aus diesem Grunde ist bei der Emmittlung der Ausgangswerte des DDR-
Altanlagevermdgens von den Werten auszugehen, die in der DM-Eréffnungsbilanz
ausgewiesen sind. Dies ergibt sich eindeutig aus dem Wortlaut des § 6 Abs.3 8.3
StromNEV:

Jim Falle der Elektrizitatsversorgungsnetze {...] kénnen fir jene

Anlagegiiter, deren Errichtung zeitlich vor ihrer erstmaligen

Bewertunyg in Deutscher Mark liegt, die Anschaffungs- und Her-

stellungskosten unter Verwendung zeitnaher tblicher Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten und einer Rickrechnung mittels

der anwendbaren Preisindizes ermittelt werden.” [Anmerkung:

Hervorhebungen und Kiirzung durch den Verfasser]
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§ 6 Abs. 3 S. 3 StromNEV nennt zwei mdgliche Zeitpunkte als Referenz flir die Be-
wertung des DDR-Altanlagevermdégens. Es wird die ,Errichiung” und die ,erstmalige
Bewertung in Deutscher Mark" erwahnt. Die ,Errichtung” scheidet jedoch ersichtlich
als Bewertungszeitpunkt aus, da vielfach nicht einmal Naherungswerte des DDR-
Sachanlagevermdgens oder Informationen Uber die sonstige vorhandene Infrastruk-
tur bekannt waren. Insoweit verbleibt die Zeitndhe zur erstmaligen Bewertung des
Sachanlagevermégens in deutscher Mark als mdglicher Referenzpunkt. Eindeutig
wird in der Formulierung des § 6 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht auf eine Zeitnahe der
Bewertung des Sachanlagevermégens zu der erstmaligen Entgeltgenehmigung ab-
gestellt und somit kein Gegenwartsbezug hergestellt. Hatte der Verordnungsgeber
eine entsprechende Regelung treffen wollen, so wére es ein Leichtes gewesen die
Verordnung entsprechend unmissversténdlich zu fassen:

J1..] unter Verwendung im Antragszeitpunkt (blicher Anschal-

fungs- und Herstellungskosten [...]* [Anmerkung: Kiirzungen und

hervorgehobene Ersetzung durch den Verfasser!]
Eine solche Formulierung hat der Verordnungsgeber aber gerade nicht gewahlt, so
dass ersichtlich nicht auf einen Gegenwartszeitpunkt abgestelll werden darf. Viel-
mehr soll die gréRtmaégliche Zeitndhe zur tatsachlichen Erstellung des Anlagengutes
gewahrleistet werden.
Die DM-Eroffnungsbilanz enthalt auf Basis der seinerzeit zeithah ermittelten Tages-
neuwerte und der handelsrechtlich angesetzten Nutzungsdauern Restwerte. Die An-
schaffungs- und Herstellungskosten sind daher aus den, den Restwerten zu Grunde
liegenden Tagesneuwerten unter Heranziehung der anwendbaren Preisindizes um-
zurechnen.
Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die ermittelten Anschaffungs- und Her-
stellungskosten der Hohe nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten entspre-
chen, die sich in beschriebener Weise aus der DM-Eréfinungsbilanz ergeben. Dies
sefzt insbesondere voraus, dass bei der Ermittiung der Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten nach § 6 Abs. 3 S. 3 StromNEV keine qualitativen Veranderungen be-
ricksichtigt wurden. Die Berlicksichtigung qualitativer Veranderungen wiirde gegen
die Vorgaben der StromNEV verstollen. Die Beschlusskammer behélt sich vor, die
Ermittiung der Anschaffungs- und Herstellungskosten des DDR-Altanlagevermdgens
einer weiteren Uberpriifung zu unterziehen. Solite sie hierbei zu der Erkenntnis ge-
langen, dass die vom Netzbetreiber fur die Ermittiung der kalkulatorischen Kosten
zugrunde gelegten errechneten Anschaffungs- und Herstellungskosten fur die Jahre

vor 1991 nicht den sich in beschriebener Weise aus der DM-Erdffnungsbilanz erge-
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benden Werten entsprechen, wird sie von der in § 48 VwWVTG normierten Mdglichkeit

der Riucknahme Gebrauch machen.

2.1.1 Ubergang von Netzen

Gemall §6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen
Abschreibungen fur den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gem. § 6 Abs. 4
StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung
erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten (,historische Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten®) auszugehen. § 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine
Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte,
insbesondere auch im Falle einer Veranderung der urspringlichen Abschreibungs-
dauer. Nach der ausdriicklichen Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEYV gilt das Verbot
der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Anderung der Eigentumsverhéitnisse
oder der Begriindung von Schuldverhaitnissen. In den genannten Vorschriften
kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder
vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhdhung der berlicksichtigungsfahigen
Netzkosten fuhren darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer
an moglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingeraumt. lhre sachliche Grundia-
ge findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der Energieversor-
gungsnetze als natirliche Monopole, die den Netznutzern regelimafig keine weithe-
werblichen Ausweichmdéglichkeiten lassen. Die Vorschrift geht auch schon aufgrund
ihrer systematischen Stellung den Ubergangsregelungen des § 32 StromNEV vor.
D.h. unabhangig von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern, unabhéngig von der
Anderung von Eigentumsverhiltnissen oder der Begrindung von Schuldverhaltnis-
sen, darf kein Vermogensgegenstand mehr als genau einmal in Ansatz gebracht

werden.

Fir den Fall von Netzkaufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch
eines Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kauf-
preis fir erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW
Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 StromNEV dirfen die Abschreibungs-
grundlagen nicht verandert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt
nur einmal und ohne Erhdhung der Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden
kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV stelit Uberdies ausdriicklich klar, dass
das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Falle eines Eigentimerwechsels

gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Verdnderung der Abschreibungsgrundlage
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explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen ,Kaufering™
Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit fur die
StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff)

2.1.2 Verdnderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs-
und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fir die Wertbestimmung des Sachanla-
gevermdgens, insofern die in Rede stehenden Vermdgensteile betriebsnotwendig
sind. Zum betriebsnotwendigen Vermdgen gehéren alle Vermdgenswerte, die dem
Ablauf des Geschéiftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige

Vermdagensteile sind nicht anzusetzen.

Entscheidend bei den fir die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermogens
relevanien Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, dass
sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen {(vgl. § 6
Abs. 3 und 4 StromNEV). Malgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Be-
grindung der erstmalig aktivierten origindren Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Neubewertungen und Umbuchungen sind flr die kalkulatorische Bewertung in der
StromNEV unzulassing, um das Abschreibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5 und
§ 6 Abs. 7 sicherzustellen. Dementsprechend werden in der StromNEV-Kalkulation -
dem Gedanken des Ersatzes der HGB-Regeln durch die Kalkulationsvorgaben fol-
gend — samiliche Veranderungen, z.B. aufgrund erlaubler degressiver oder anderer
Sonderabschreibungen, grundsatzlich unzulassig. Lediglich wenn ein Wirtschaftsgut
die Sphare der Regulierungsbasis durch Ausscheiden aus dem Anlagevermdégen
verlasst, ist die Berechnungsgrundlage originarer Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten aulier Ansatz zu bringen. Analog sind auch samtliche nachtragliche Verénde-
rungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht berlcksichtigungsfahig.
Diese gelten als neue origindre Anschaffungs- und Herstellungskosten der jeweiligen
Anlagengruppe im Jahr der erstmaligen Aktivierung. Die einmal gewahlte Nutzungs-
dauer und das urspringliche Zugangsjahr sind unverandert fortzufithren, um das in §
6 Abs. 5 StromNEV und § 6 Abs. 7 StromNEV vorgegebene Verbot von Abschrei-

bungen unter Null umzusetzen.

Neben den origindren Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Maligabe
des § 6 Abs. 5 S. 2 StromNEV die jeweils flr eine Anlage in Anwendung gebrachte
betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer fiir die Restdauer ihrer kalkulatorischen Ab-

schreibung unverandert zu lassen.
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Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2006 mit
den zum damaligen Zeitpunkt gewahlten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den

jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen des_

bereits geprift und festgestellt und sind grundsatzlich unverandert fortzufiGhren, es

sei denn Anlagenabgénge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen
den Anlagengruppen oder Verdnderungen in den Zugangsjahren sind laut Strom-
NEV-Vorgaben insofern nicht nachzuvollziehen und unzuldssig, da durch die ent-
sprechenden Verdnderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte er-
neut in Ansatz gebracht werden kénnten. Die Beschlusskammer erganzt Zugange im
Anlagevermdgen der Jahre 2007 — 2011 um die betriebsnotwendigen Anschaffungs-

und Herstellungskosten.

2.1.2.1 Abgange im Anlagevermogen Altanfagen

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig aulier Betrieb genommener Vermo-
gensgegenstande sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermdgensgegenstand be-
ricksichtigungsfahig. Anlagengulter, die vorzeitig auller Betrieb genommen werden,
fUhren insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und Begriindung der erstmalig aktivierten
Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. Die kalku-
latorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und fihrt zu
einer Sonderabschreibung in Hohe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu-
tes, etwaige Erldse aus der VerauBerung des Anlagengutes sind dabei Kosten min-
dernd anzusetzen. Die Beschiusskammer beriicksichtigt insofern die Anlagenabgan-
ge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonder-
abschreibung in Hoéhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr
auftritt. Schilieftlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen-
gltern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsunternehmens

als Anlagenabgang zu klassifizieren.

2.1.2.2 Zugidnge im Anlagevermdgen Altanlagen

Als nachtrégliche Anschaffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten
einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachtraglich erhdht werden.
Hierbei werden handelsrechtlich im Regelfall die nachtraglichen Anschaffungs- und
Herstellungskosten im Zugangszeitpunkt der Emchtung und Begrindung der ur-
spriinglichen Anlage erfasst. Kalkulatorsich sollten diese jedoch aufgrund der oben
geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden.
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2.2. Tagesneuwerte

Die Anwendung von Indexreihen dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen Inflati-
on bei der Netzentgeltkalkulation zu beriicksichtigen. Indexreihen geben wieder, in-
wiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung hestimmter Anlageguter im Zeitablauf
entwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber ermdéglicht werden, das Anlagevermégen
zu erhalten. Nicht zuletzt im politischen Kompromisswege sind unterschiediiche Be-
wertungsmafistabe fur Altanlagen (vor dem 01. 01. 2006 aktiviert, Nettosubstanzer-

haltung) und Neuanlagen (Realkapitalerhaltung) vorgegeben worden.

Flr den eigenfinanzierten Anieil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine
Indizierung maRgeblich (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der Tages-
neuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter Berlcksichtigung der
technischen Entwicklung malgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer-
tungszeifpunk!" (§ 6 Abs. 3 5. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist, so
die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln.

Nachdem die Verordnung zur Anderung von Verordnungen auf dem Gebiet des
Energiewirtschafisrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBL. | 2013 Nr. 50,
21.08.2013, S. 3250 ff.) sind gemal § 6 Abs. 3 S. 2 iV.m. § 6a Abs. 1 StromNEV

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen:

1. fur die Anlagengruppe der Grundstiicksanlagen und Gebaude der Anlage 1
die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebdude , Bauleistungen am Bauwerk, ohne
Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fur die Bauwirt-
schaft);

2. fur die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1

a) die Indexreihe Ortskandle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ochne Um-
satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fir die Bauwirt-

schaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und

b) der Index Andere elekirische Leiter fir eine Spannung von mehr als 1 000 Volt
(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro-

dukte) mit einem Anteil von 30 Prozent;

3. fur die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1
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a) die Indexreihe Ortskanale, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Um-
satzsteuer (Statfistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fur die Bauwirt-

schaft) mit einem Anteil von 50 Prozent,

b) der Index Andere elektrische Leiter fiur eine Spannung von mehr als 1 000 Voit
(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro-

dukte) mit einem Anteil von 15 Prozent und

c) der Index TUrme und Gittermaste, aus Eisen oder Siahl (Statistisches Bun-
desamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) mit einem

Anteil von 35 Prozent;
4, fur die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1

a) die Indexreihe Oriskandle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), chne Um-
satzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fur die Bauwirt-

schaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und

b) der Index fir Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mineral-
Olerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent;

5. fir alle Gbrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe [.1.
Grundstiicke der Anlage 1, ist die Indexreihe flir Erzeugerpreise gewerblicher Pro-
dukie gesamt (ohne Mineraldlerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17,

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte).

2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte

Die jahriichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der
Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem
01.01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterschei-
den. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass fiir Altanlagen — im Ge-
gensatz zu den Neuanlagen — eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemal
§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibun-
gen sind gem. § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermittein. Daflr ist nach
§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge-

schéaftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte.

Grundstiicke kénnen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV
folgt zudem (s. auch zur Eigenkapitalverzinsung), dass Grundsticke im Rahmen der
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kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu-
setzen sind. PlanméafRige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur fur
solche Vermdgensgegenstande zuldssig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei
sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermdgensgegen-
standes ergeben muss, was bei Grundstlcken gerade nicht der Fall ist. In der Kon-
sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV fUr Grundstiicke keine
begrenzie Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfahigen Positionen, wie
z. B. Bauten, Grundstiicksanteile enthalten sind, miissen diese Positionen um die

Grundsticksanteile geklrzt werden.

2.3.1  Kalkulatorische Jahresabschreibung flir Altaniagen

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berlcksichtung der
Eigenkapitalguote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2
S. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsantell der Altanlagen ist der zu
Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital-
quote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte
Abschreibungsanieil der Altaniagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu
historischen Anschaffungs- und Hersteliungskosten multipliziert mit der Fremdkapi-
talquote und geteilt durch die anwendbare Restnuizungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1
i.V.m.§6Abs. 3S. 1und 2 StromNEV,; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV).

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist fur die Kalkulation nach
StromNEV durch § 6 Abs. 2, 5. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV
geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender

Formel zu ermitteln:

Restwert gy, Restwert

Kalk. Jahresabschreibung, = x EKQuote +

x FKQuote
Restnutzungsdauer, Restnutzungsdauer,

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauer;) gleich der
Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und
der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel
beschreiben der Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta-
gesneuwerten und der Restwert AK/HK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage |

zu Anschaffungs- und Herstellungskosten.
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2.3.2 Kalkulatorische Jahresabschreibung fiir Neuanlagen

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuaniagen sind ausgehend von den je-
weiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab-
schreibungsmethode zu ermittein. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt
sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Hersteliungs-
kosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. § S. 1 StromNEV gewahiten Nutzungs-
dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfallt fir Neuanlagen gemaf
§ 6 Abs. 4 StromNEV,

Die rechnerische Ermittiung der Jahresabschreibungen ist fur die Kalkulation nach
StromNEV durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische
Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel
zu ermitteln:

AK/HK.
ND,

{

Kalk. Jahresabschreibung, =

2.3.3 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdégens
Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2011 ermitteln sich auf Basis der histori-
schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr

bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen.

Fir die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 Satz 1
StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachaniagevermégens fiir den eigen-
finanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach § 6 Abs. 3 StromNEV, flir den fremd-
finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku-

mentieren.

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan-
lagegiiter der kalkulatorischen Abschreibung tatsdchlich zu Grunde gelegien Nut-

zungsdauern heranzuziehen.

Fur die Falle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern
uber Jahrzehnte hinweg moglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs-
geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung der
tatsdchlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) méglich ist.

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtariftbildung nach der Bun-
destarifordnung Elektrizitdt (vom 18.10.1989, BGBI. | S. 2255; BTOEIlt) Kosten des
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Elektrizitatsversorgungsnetzes zu bericksichtigen waren und von Dritten gefordert
wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver-
waltungsvorschriften der Lander zur Darstellung der Kosten- und Erldslage im Tarif-
genehmigungsverfahren jeweils zuldssigen Nutzungsdauern der Ermittlung der Kos-

ten zu Grunde gelegt worden sind.

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittlung zu berlcksichti-
gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strom-
preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elekirizitat eingeflossen sind. Denn die
Netzkosten sind bei den frither Gblichen integrierten Versorgungsunternehmen not-
wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen
der den L&ndern obliegenden Anwendung der BTOEI in der Vergangenheit durch-
aus unterschiedliche Abschreibungszeitrdume anerkannt. So waren in einzelnen
Landern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zulassig. Die Rege-
lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten
bei der Netzentgeltkalkulation beriicksichtigt werden miissen. Soweit also wahrend
der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kirzere Abschreibungszeitrdume
in Ansaiz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der
Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getatigten Ab-
schreibungen Gber die Strompreise regelméalig bereits erhoben worden. Diesen Um-
stand bei der aktuelien Kalkulation nicht zu berlicksichtigen, wiirde zu unberechtigten
erhéhten Abschreibungen fiihren. Es kdme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab-
schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Nuli", die nach § 6 Abs. 6 und 7
StromNEV verboten sind. Uberdies wilrde die unvollstandige Beriicksichtigung be-
reits erfolgter Abschreibungen zu einer Uberhéhung des betriebsnotwendigen Kapi-
tals und mithin der zulassigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs.
1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEYV fihren.

Sind Ober Anlagegiiter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen ver-
figbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erflllt,
ist § 32 Abs.3 S.4 StromNEV anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der kal-
kulatorischen Abschreibung des Sachanlagevermégens die unteren Werte der in An-
lage 1 zu § 6 Abs. 5 Saiz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern zu

Grunde gelegt worden sind.

Fur die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Ein-

zelnen:
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Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Anderung der
angesetzten Nutzungsdauer gegeniiber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor-
genommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut-
zungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu

verteilen.

In der Vergangenheit vorgenommene Anderungen der angesetzten kalkulatorischen
Nutzungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zuldssiger Nutzungsdauer auf be-
triebsgewothnliche Nutzungsdauer) sind zu berlicksichtigen. Dabei ist ausschliefilich
der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver-

anderte Restnutzungsdauer zu verteilen.

Ist eine Anderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmien Zeitpunkt in der Vergan-
genheit vorgenommen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten,
ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei

mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig).

Zu ermitteln ist daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest-
wert des Sachanlagevermdgens den Vorschrifien des § 32 Abs. 3 StromNEV ent-

spricht.

Far eine Plausibilisierung der von der Antragstelierin ihrem Netzentgeltantrag zu-
grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene
Ermittiung (Prifrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32
Abs. 3 StromNEV durchgefihrt.

Ausgangspunkt dieser Prilfrechnung sind die seitens der Anfragstellerin in dem Blatt
,B2" des Erhebungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Netzbetreiber Anwendbare Nutzungsdauern

inetz GmbH
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Auf Grundlage dieser Informationen hat die Beschlusskammer folgende Nutzungs-

dauern zu Grunde gelegt:

Anlagengruppen

Kabel 220 kV

Kabel 110 kV

Kabel Mittelspan-
nungsnetz

Kabel 1 kV

Kabel Abnehmeran-
schiilsse

Freileitungen 110-
380kV

Freieitungen Mit-

telspannungsnetz

Freileitungen 1 kV

Freileitungen Ab-
nehmeranschliisse

Stationseinrichtun-
gen und Hilfsanlagen
inklusive Trafo und
Schalter

Schutz-, Mess- und
Uberspannungs-




schutzeinrichtungen,
Fernsteuer-, Fern-
melde-, Fernmess-
und Automatikania-
gen sowie
Rundsteuerungsan-
lagen einschliefdlich
Kopplungs-, Trafo-

und Schaltanlagen

Sonstiges

380/220/110/30/10
kV-Siationen

Hauptverteilerstatio-

nen

Ortsnetzsiationen

Kundenstationen

Stationsgebaude

Aligemeine Stations-
einrichtungen, Hilfs-

anlagen

orisfeste Hebezeuge
und Lastenaufziige
einschliefdlich Lauf-
schienen, Aussenbe-
leuchtung in Um-
spann- und Schaltan-

lagen

Schalteinrichtungen

Rundsteuer-, Fern-
steuer-, Fernmelde-,
Fernmess-, Automa-
tikanlagen, Strom-
und Spannungs-
wandler, Netzschutz-

einrichtungen




Ortsnetz-
Transformatoren,
Kabelverteiler-
schrénke

Zahler, Messeinrich-
tungen, Uhren, TFR-
Empfanger

Fernsprechleitungen

Fahrbare Stromag-

gregate

Grundstiicksaniagen,
Bauten far Trans-

poriwesen

Betriebsgeb&ude

Verwaltungsgebiude

Geschaftsausstat-
tung {ohne EDV,
Werkzeuge/Gerate)

Werkzeuge/ Gerate

Lagereinrichtung

Hardware

Software

Leichtfahrzeuge

Schwerfahrzeuge

2.3.4 Beriicksichtigungsfihige kalkulatorische Abschreibungen und kalkulato-
rische Restwerte des Sachanlagevermbgens

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermédgens zu Anschaffungs-
und Herstellungskosten (fur Alt- und Neuanlagen) — gegliedert nach Anlagengruppen
- und zu Tagesneuwerten fir Altanlagen — ebenfalls gegliedert nach Anlagengrup-
pen — wurden nach den vorstehend dargesteliten Grundsétzen ermittelt und ergeben
sich — jeweils gesondert fir den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfalit — aus
Anlage 3. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermé-

gens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3.
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Die Anfangs- und Endbestande der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever-
mégens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (fir Neuanlagen) wurden nach
den vorstehend dargestellten Grundsatzen ermittelt und ergeben sich — gegliedert
nach Anlagengruppen — aus Anlage 3. Bezogen auf die kalkulatorischen Restwerte
Sachanlagevermdgens zu Tagesneuwerten (flir Altanlagen) — gegliedert nach Anla-
gengruppen — finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3.

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (origindre Anschaffungs- und
Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nuizungsdauern) ergeben sich aus

Anlage 3.

3. Eigenkapitalverzinsung

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gem. § 7
Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund-
lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital
ergibt sich gem. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Beriicksichtigung der Eigenkapitalquote
nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der

1. kalkulatorischen Restwerte des Sachaniagevermégens der betriebsnotwendi-
gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten und muitipliziert mit der Fremdkapitaiquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV

2. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendi-
gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen-
kapitalqguote nach § 6 Abs. 2 StromNEV

3. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendi-
gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten und

4. Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be-
triebsnotwendigen Umlaufvermdgens unter Abzug des Steueranteils der Son-

derposten mit Riicklagenantei
und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals.

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittiung der kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermdgens gemafl § 7 StromNEV zu erfolgen. Bei
Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens gemal §

7 Abs. 1 8. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf
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Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Fir Neuanlagen
erfolgt die Restwertbestimmung gemal § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschlief3-
lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstlicke sind hierbei
gemal § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten anzusetzen.

Gemall § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowoh! bei den kalkulatorischen Restwerten
des Sachanlagevermdégens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen
Finanzanlage- und Umlaufvermégens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und
Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen
Restwerte des Sachanlagevermdgens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der
Restwerte des Sachanlagevermdgens zum Jahresende 2011 und der Jahresab-

schreibung 2011 errechnet.

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt
keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des
Sachanlagevermégens, da dieser grundsatzlich Null betragt. Gemal §7 Abs.
1 8. 3 StromNEYV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand
und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidenti-
tat geman § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB missen die Wertansatze der Erdffnungsbilanz
des Geschaftsjahres im Basisjahr i. 5. d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbi-
lanz des vorhergehenden Geschéaftsjahres Ubereinstimmen. Da in der Schiussbilanz
des vorhergehenden Geschéftsjahres die erst im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV
aktivierten Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein kénnen, betragt der
anzusetzende Jahresanfangsbestand flr im Basisjahr aktivierte Neuaniagen Null.
Zur Festlegung der Basis fUr die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige
Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die
Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der
StromNEV in fiunf Schritten zu erfolgen:
(1.) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote
{§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV),
(2.) Enrmittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2
StromNEV),
(3.) Emmittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote Ubersteigenden Ei-
genkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 5. 5 StromNEV),

- 44 -



(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei-
genkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und
(56.) Ermitlilung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen
(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV).
Bei der Ermittiung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2 aufgefuhrien
Vermégenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Ubersicht (ber die
Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An-

lage 2.

3.1. Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemiaR § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV
Gemal § 6 Abs. 2 8. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote
rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und
den kalkulatorisch ermitielten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermégens zu
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /). Dabei wird auch das
betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver-
mdgens zu historischen Anschaffungs- und Hersteliungskosten errechnet.

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Strom-
NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen:

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermogens
zu historischen AK/HK

Betriebsnotwendige Finanzanlagen

Betriebsnotwendiges Umlaufvermagen

Grundstiicke zu historischen AK/HK

Betriehsnotwendiges Vermogen | (BNV 1)

- Steueranteil der Sonderposten mit Rucklageanteil

- Abzugskapital

- Verzinsliches Fremdkapital

Betriebsnotwendiges Eigenkapital | (BNEK 1)

+ 4+ +

fl

Gemall § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist fir jede einzelne Position, die in die Berech-
nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfliel3t, der Mittelwert aus dem Jah-

resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen.

3.14.1 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermoégens zu historischen
Anschaffungs- und Herstellungskosten

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens zu his-
torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegiter des Sachanla-

gevermbgens mit denjenigen Restwerten zu berlicksichtigen, die bei der Bestim-
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mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darlber hinaus fin-
den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegtter des Sachan-
lagevermégens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berick-
sichtigung, z. B. immaterielle Vermdgensgegenstande des Anlagevermigens sowie
Geleistete Anzahlungen und Anfagen im Bau.

Die berlicksichtigungsfahigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach-
anlagevermoégens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fur Altanla-
gen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermogens
zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten flir Neuaniagen ergeben sich

aus Anlage 2.

3.1.2 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umiauf-
vermogen

Voraussetzung flr die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermégen ist
gem. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. fur die
Durchfihrung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heiftt, beideri. S. d. §§ 4 ff.
StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebs-
notwendigkeit mafigeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermédgens kann
nicht mit dessen bitanzieller Berticksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellen-
den Jahresabschlusses begriindet werden. Kirzungen bei Finanzanlagen und beim
Umlaufvermégen haben keine Kirzung des abschiieRend in § 7 Abs. 2 StromNEV
definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein héheres Abzugskapitals ein
héheres Umlaufvermoégen rechifertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl.
BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.). Bilanzrechtliche Ausgleichs-
buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind fur die vorliegen-
de Betrachtung ebenfalls nicht maRgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR
6/08, Rn. 45).

Dariber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermo-
gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bitanzwerten um
Bestandsgrofien zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine
zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver-
anderte Beriicksichtigung dieser Stichtagswerte flihrt im Rahmen der kalkulatori-
schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital-
verzinsung -, die bezogen auf ein volistandiges Jahr ermittelt werden. Flr den Ge-
schaftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass
der Bestand des Umlaufvermdgens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der
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Bestand zum Bilanzstichtag — in der Regel zum 31.12. des Kalenderjahres — auf ei-
nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die
Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzinsung
nachhaltig gefahrdet wird, ist die Erhéhung der kostenmindernden Eriése durch eine
Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba-
sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermégenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf
einer ineffizienten Verzinsung zunachst lediglich formell bei einer anderen Kostenpo-
sition berlicksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin-
sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlangerung kann
das Gesamtkapital erhéht werden, die Eigen- und Fremdkapitairelationen verédndern
sich. Im Ergebnis wirde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins Leere
laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu-
wider.

Darliber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi-
lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als
sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent-
sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent-
scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermégen er als effizient fir seinen
Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber
orientieren. Des Weiteren sind gem. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe-
standteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wetthewerb eingestellt
héatten.

Hieraus folgt die Prifung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos-
tenmindernde Erlése in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Verirdge, die einem
Fremdvergleich nicht standhalien, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist
z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewahrirdger zinslos iberlassen
worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe
durch die Erh6hung der kostenmindernden Erldse gutzuschreiben.

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht
dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wetthewerb stehenden Unternehmens. Da-
mit wiirde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus-
fuhrt, ,das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte
Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf héchstens 40% zu begrenzen, weil
sich eine hohere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstelien
wirde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen wirde

vielmehr dazu flhren, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin ailso
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ein Ergebnis enistlinde, das sich noch weiter von dem Leitbild des
§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen wiirde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche
Investitionen bei einem im Wetibewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um-
laufvermdgen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukiinfiige Investitionen
bildet [...] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen Uber das Anlagevermdgen®
(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 798/07, Rn. 26f.).

Soilte die Zahlungsfahigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus
verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewahrleistet sein, kann dieser sich
auch kostengunstig Kreditlinien einrdumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs-
verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien-
ten ,Hortung” kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermdgensgegensténde
bedarf es hierflr nicht. SchlieBlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi-
ves Ansparen geldnaher Vermégensgegensidnde fir Re-lnvestitionen unter Effi-
zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel.

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermégen wiirde dazu fuh-
ren, dass der urspriingliche Investitionsbetrag 40 Jahre und langer in voller Héhe zu
verzinsen ware, wahrend die tatsachliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so
hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemaf § 4
Abs. 1 StromNEV nicht zu beriicksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der
Netznuizer widersprache den Grundsétzen einer effizienten Betriebsfihrung. Nach
diesem Grundsatz erstattet der Netznuizer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des
Sachanlagevermdgens (Abschreibungen) zuziglich einer angemessenen Verzinsung
des eingesetzien Kapitals. Stelit der Netzbetreiber diese Miftelzufllisse dagegen an-
teilig oder sogar volistdndig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop-
pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers.

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen fir die verdienten Abschreibungen in
Einzelfallen nicht immer fristenkongruent verfligbar sind, kann nicht abgeleitet wer-
den, dass der Netzbetreiber die Kapitalriickfilsse im Umlaufvermdgen vorhalten
muss. In solchen Fallen sind die Kapitalrickflisse — weil sie nicht mehr betriebsnot-
wendig sind — an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurickzufuhren, damit diese die
Mittel fur rentableres Drittigeschéft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufver-

mégen verwenden kénnen.

3.1.2.1 Finanzaniagen
Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital-

verzinsung nicht mit dem in der Bifanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen.
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Finanzanlagen sind vielmehr nur bericksichtigungsfahig, wenn diese fir den Betrieb
des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetreiber hat
nachvoliziehbar darzulegen, weshalb die von ibm in Ansatz gebrachten Finanzanla-
gen fir den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009,
EnVR 79/07, Rn. 8 ff.}.

Betriebsnotwendiges Vermoégen eines Netzbetreibers ist zundchst das Sachanlage-
vermoégen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschaftsbhetrieb nicht ausiiben
kann. Das Vermogen eines Netzbetreibers ist somit grundséatzlich in Form des Sach-
anlagevermdgens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adaquate Verzinsung
vorsieht.

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als
Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom-
NEV unterworfen werden {vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn.
28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen fir die ausgewiesenen Forderun-
gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese fiir den Betrieb des Netzes

nicht notwendig sind.

3.1.2.2 Umlaufvermogen
Das Umiaufvermégen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermdgensgegen-
stande. Der Bestand dieser Vermdgensgegensténde andert sich haufig durch Zu-
und Abgange. Im Gegensatz zum Anlagevermdgen, welches dauerhaft dem Ge-
schéftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermégen nur kurze Zeit im Unterneh-
men.
Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen, dass das geltend gemachte Umlaufver-
moégen in Héhe von in Summe und in Summe
_in vollem Umfang beriicksichtigungsfahig ist. Hierfar
hatte er nachweisen missen, dass das geltend gemachte Umlaufvermdgen der
MaRgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. BGH,
Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 20).
Bei im Wetthewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass
diese in der Regel moglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw.
Forderungsbestande somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den
Betreibern von Elektrizitdtsversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im
Wettbewerb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht

gegeben sein kann.
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Ein pauschal erhéhter Liquiditatsaufbau ist ineffizient. Grundséatzlich verursacht vor-
gehaltenes Umlaufvermégen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel
auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufver-
mogen in Gestalt von Vorraten und Kundenforderungen keine unmitielbaren Ertrage
erwirtschaftet und auch kurz- und léngerfristige Bankguthaben ebenfalis nur duflerst
geringe Ertrage erbringen, die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer
Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer fihren.

Die Investitionsfahigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss
aus verdienten Abschreibungen gewahrleistet. Solite die Zahlungsfahigkeit des Un-
ternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen
nicht gewahrleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einraumen
lassen, mit denen kostengunstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet
werden kann. Einer kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfir nicht.
Schlielilich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammiung
fur Re-Investitionen unter Effizienzgesichispunkten nicht akzeptabel. investitionen
sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind.

Sofern aus dem Umlaufvermégen keine Zinseinnahmen entstehen, kdnnen diese
nicht einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 StromNEV unter-
worfen werden (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 28). Wer-
den durch den Netzbetreiber keine Zinsen fir das ausgewiesene Umiaufvermégen
geltend gemacht, zeigt das vieimehr, dass dieses fur den Betrieb des Netzes nicht
notwendig ist.

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetrei-
ber regelmafkig Umiaufvermdgen in Hdhe von jedenfalls 1/12 eines Jahresumsatzes
vorhalt; vor diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetrei-
bers grundsatzlich beriicksichtigungsfahig, sofern entsprechende Nachweise vorlie-
gen. Bei der Bewertung der Jahresumsatze des Netzbetriebs stellt die Beschluss-
kammer insoweit auf die beriicksichtigungsfahige Erlésobergrenze des Jahres 2009
ab. Dabei ist berlicksichtigt, dass der Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungs-
stréme erhalt. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermdgen von mehr als 1/12
eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetreiber nachzu-
weisen, dass der gesamte Bestand an Umiaufvermdgen betriebsnotwendig ist und
der Mallgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl.
BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 ff.). Dabei ist insbesondere zu be-

riicksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelméllig um eine sehr kapitalintensi-
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ve Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von liguiden Mittel nicht be-
darf (s.0.).

3.1.3 Grundstiicke zu historischen AK/HK

Grundstiicke kénnen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV
folgt zudem, dass Grundstiicke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin-
sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmafiige Abschrei-
bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur fir solche Vermbgensgegensténde
zulassig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobeij sich die zeitliche Begrenzung der
Nutzung aus der Eigenart des Vermégensgegenstandes ergeben muss, was bei
Grundstlcken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu §
6 Abs. 5 S. 1 StromNEV fur Grundstiicke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So-
weit daher in abschreibungsfahigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grundstiicksanteile

enthalten sind, missen diese Positionen um die Grundstlicksanteile gekiirzt werden.

3.1.4 Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageanteil, Abzugskapital und
das verzinsliche Fremdkapital

Das kalkulatorisch zu ermitteinde Eigenkapital wird durch die abzugfahigen Positio-
nen des Steueranteils der Sonderposten mit Rickiageanteil, des Abzugskapitals und
des verzinslichen Fremdkapitals gemindert.

3.1.4.1 Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageanteil

Rechtsgrundiage war § 247 Abs.3 HGB a. F.. Passivposten, die fir Zwecke der
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulassig sind, dirfen in der Bilanz gebildet
werden. Sie sind als Sonderposten mit Ricklageanteil auszuweisen und nach Mal3-
gabe des Steuerrechis aufzulésen. Einer Ricksteliung bedarf es insoweit nicht. Nach
Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals fiir das vor dem 1. Januar 2010 beginnende
Geschéftsjahr Sonderposten mit Ricklageanteil im handelsrechtlichen Jahresab-
schluss gebildet und Wertansatze, die auf nur steuerlich zulassigen Abschreibungen
beruhten, in die Handelsbilanz Ubernommen werden. Der darin enthaltene Steueran-
teil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV bei der Ermittiung der kalkulato-
rischen Eigenkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanz-
werte der Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermdgens.
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3.1.4.2 Abzugskapital

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfigung
stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zahlen z.B. Kundenanzahlungen, Rick-
stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Gesell-
schafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es istnach § 7 Abs. 2. S. 2
StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung
jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio-

nen zu bilden:

3.1.4.2.1 Riickstellungen

Rickstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer
Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschliefiend erfilt
sind. Hierzu z&hlen, dass Art, Héhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung
mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden kdnnen (Beispiel: Ge-
wahrleistungsanspriche). Rickstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzan-
satzen, sondern sollen einen periodengerechten krfolg einer Unternehmung auswei-
sen. Dabei ist jedoch die mégliche Nutzung bilanzpolitischer Spielrdume zu hinterfra-

gen.

3.1.4.2.2 Erhaltene Baukostenzuschiisse einschlieflich passivierter Leistungen
der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschiisse und Netz-
anschlusskosienbeitrdge. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische
Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zuldssig. Es sind zwin-
gend Passivposten zu bilden, die gemall § 9 Abs. 1 8. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV

iber eine Dauer von 20 Jahren linear aufzuldsen sind.

3.1.5 Betriebsnotwendiges Vermdgen gemiR § 6 StromNEV (BNV |} und be-
triebsnotwendiges Eigenkapital gemaf § 6 StromNEV (BNEK |)

Unter Ber{icksichtigung der zuvor aufgefihrten bericksichtigungsfahigen kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermégens zu historischen Anschaffungs- und
Herstellungskosten, der berlicksichtigungsfahigen Finanzanlagen und des berlick-
sichtigungsfahigen Umlaufvermdgens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermégen
nach § 6 StromNEV (BNV /) aus Anlage 2.
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Abzlglich des Steueranteils der Sonderposten mit Ricklageanteil, des Abzugskapi-
tals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigen-
kapital nach § 6 StromNEV (BNEK |} aus Anlage 2.

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemafs § 6 Abs. 2 8. 3 StromNEV ergibt

sich aus Anlage 2.

3.2. Betriebsnotwendiges Vermégen gemaR § 7 StromNEV (BNV H) und be-
triebsnotwendiges Eigenkapital gemaR § 7 StromNEV (BNEK |l)

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital,
wie es in § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist.
Im Uberblick:

Kalk. Restwerte des Sachanfagevermégens der betriebsnotwendigen Aftanlagen

zu Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote {max. 40 %)

+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendigen Altanlagen
zu historischen AK/HK * Fremdkapitalquote (min. 60 %)

+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendigen Neuanlagen
zu historischen AK/HK

+ Grundstiicke zu historischen AK/HK

+ betriebsnotwendige Finanzanlagen

+ betriebsnotwendiges Umilaufvermdégen

= Betriebsnotwendiges Vermdagen Il (BNV {1}

- Steueranteil der Sonderposten mit Ricklageanteil

- Abzugskapital

- Verzinsliches Fremdkapital

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital Il (BNEK 1f)

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermdgens nach § 7 StromNEVY (BNV 1)
sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebs-
notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlageglter des
Sachanlagevermdgens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berticksichti-
gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gem. § 6 Strom-
NEV anerkannt wurden. Darliber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot-
wendigen Vermégens ggf. weitere Anlagegiiter des Sachanlagevermégens, soweit
deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berlcksichtigung, z. B. immateri-
elle Vermogensgegenstinde des Anlagevermégens sowie Geleistete Anzahlungen

und Anlagen im Bau.
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Grundstiicke sind gem. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermogens zu historischen Anschaffungs- und

Herstellungskosten anzusetzen.

Gemall §7 Abs. 1 S.2Nr.1, 21 V. m § 6 Abs. 2 8. 4 StromNEV wird auch im Rah-
men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote
der Altanlagen auf hdchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dirfen die kalkula-
torischen Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen Altanlagen
zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis
der Eigenkapitalzinsen einflielen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen
100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), missen die kalku-
latorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen Altania-
gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min-
destens 60 % gewichtet werden.

Ubersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2 ergibt, einen Anteil
von 40% so ist diese gemaf: § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen.
Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige
Vermogen gemal § 7 StromNEV (BNV ) aus Anlage 2. Das betriebsnotwendige
Eigenkapital gemaf § 7 StromNEV (BNEK Hf) ergibt sich aus Anlage 2.

3.3. Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 %
libersteigenden Eigenkapitalanteiis

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEYV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma-
ximal 40 % Ubersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver-
zinsen. Soweit das nach §7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei-
genkapital (BNEK I} mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs-
notwendigen Vermoégens (BNV /) betrdgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen-
kapital (BNEK [} in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunachst der Anteil
des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht Uberschreitet (BNEK
11240 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote
Ubersteigt (BNEK 1l > 40 %).

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital-

guote nicht Ubersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK I £ 40%) wie folgt zu ermittein:
BNEK 115 40% = BNV I 0,4
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Der die zugelassene Eigenkapitalquote Ubersteigende Eigenkapitaianteil im Sinne
von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK I > 40%) errechnet sich dann nach folgender

Formel:
BNEK Il > 40% = BNEK If - BNEK Il < 40% = BNEK Il - (BNV 11 * (0,4)

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen-
kapital (BNEK 11y nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs-
notwendigen Vermogens (BNV Iy betragt, hat demgegeniiber keine Aufteilung des
BNEK It zu erfolgen. Denn ein die zugelassene kigenkapitalquote Ubersteigender

Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben.

3.4. Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei-
genkapital

Zur Festlegung der Basis fiir die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige
Eigenkapital (BNEK ) auf Neu- und Altaniagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 5. 1 Strom-
NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Malligaben, wie es in § 7 Abs. 3 8. 2 und 3
StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla-
gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem
Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs-
und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan-
lagevermégens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW)
der Alt- und Neuaniagen (SAValt und SAVneu).

Kalk. RW des Sachanlagevermdgens der Neuanlagen zu AK/HK

/ [ Kalk. RW des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu
Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEY (max. 40 %)
+ Kalk. RW des Sachanlagevermoégens der betriebsnotwendigen Alftanlagen zu
historischen AK/HK * Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEYV {min. 60 %)
+ Kalk. RW des Sachanlagevermégens der Neuaniagen zu historischen AK/HK |
= Antell SAVneu

Der Anteil der Altanlagen am Sachaniagevermégen (Anteil SAVait) ergibt sich aus
der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermdgens der Neu-
anlagen (Anteil SAVneu).

Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2.

Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2.
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3.5. Ermittlung der Zinsen fiir die beiden Eigenkapitalanteile

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011,
unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz fiur den Anteil des
Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht (ibersteigt, fir Neuanla-
gen auf 9,05 % und fir Altanlagen auf 7,14 % nach Gewerbesteuer und vor Kdrper-

schaftsteuer festgelegt.

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht

Uibersteigt, errechnet sich demnach wie folgt:

BNEK Il £40% * Anteil SAVneu * 8,06% + BNEK Il <40% * Anteil SAValt *
7,14 %

Verfligt der Netzbetreiber hingegen nicht Giber Sachanlagevermégen sind die Bilanz-

werte mit dem fur Neuanlagen geitenden Eigenkapitalzins zu verzinsen.

Der die zugelassene Eigenkapitalquote Ubersteigende Anteil des Eigenkapitals wird
gem. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 8. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt
sich gem. § 7 Abs. 7 5.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz-
ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch
die Deutsche Bundesbank verdffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die
Werte aus der ,Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inldndischer Emittenten
- Anleihen der &ffentlichen Hand®, aus ,Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere
inféndischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFis)" sowie aus der
Jmiaufsrendite inladndischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrie-
fe".! Weitere Zuschliage sind gem. § 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulassig.

Diese Reihen kénnen auf der Interneiseilte des Statistischen Bundesamtes
hitp:/iwww.bundesbank.de, unter dem Pfad. Geld- und Kapitalmarkte > Zinssatze und
Renditen > Zeitreihen: Zinssétze und Renditen > Umiaufsrenditen festverzinsilicher Wertpa-
piere inlandischer Emittenten” abgerufen werden. Link:
hitp:/fiwww. bundeshank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrocekon
omische_Zeitreihen/its_list_node.htmi?istid=www_s140_#01
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Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt fir alle Papiere als Monatswerte
gefithrt werden, wurde zunéachst ein Jahresmittelwert jeweils flr die Jahre 2002 bis
2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen
Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich fur
die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von

3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet.

3.6. Beriicksichtigungsfahige Eigenkapitalverzinsung
Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2.

Die Eigenkapitalverzinsung fur die Uberlassene Netzinfrastruktur Uberkompensiert
die negative Eigenkapitalverzinsung des Netzbetreibers. Die negative Eigenkapital-
verzinsung stellt somit lediglich einen ,rechnerischen Zwischenschritt” dar.

Dabei ist zu beachten, dass auch dieser Rechenschritt dem Algorithmus fur die Er-
mittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung unterfallit. Da die negative Ei-
genkapitalverzinsung insoweit eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals unterhalb
der nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV zuldssigen Eigenkapitalquote in Hohe von 40
Prozent darstelit, sind die Eigenkapitalzinssédtze nach § 7 Abs. 4 Stom NEV anzu-

wenden.
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Innerhalb der Vermdgenswerte dominiert das Umlaufvermégen. Dazu gehdren aus-
schiieBlich Vermdgenswerte, deren Bestand sich durch Zu- und Abgange haufig an-
dert. Es ist daher gerade kein dauernd dem Betrieb dienender Vermdgensgegen-
stand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die stan-
dige Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31.05.2001, IV R 73/00, Rn. 10; Urteil v.
28.05.1998, XR 80/94, Rn. 30). Insoweit handelt es sich mafigeblich um Vermo-
genswerte die mit Neuanlagen vergleichbar sind, und daher mit dem fur Neuanlagen
mafgeblichen Zinssatz in Hohe von 9,05 % verzinst werden.

In der Gesamischau der dem Neizbetrelber zugute gebrachien Eigenkapitalverzin-
sung aus Pachter und Verpachter wird dem Netzbetreiber (ber den in Ansatz ge-
brachten (gekirzten) Pachizins das Eigenkapital des Netzeigentimers zugute ge-
bracht (BGH, EnVR 79/07 — ,.SWU Netze GmbH", S. 18).
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4. Gewerbesteuer

Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfahige Gewerbesteuer ist allein nach den kal-
kulatorischen MalRstaben der StromNEV zu ermittein. Die in der netzspezifischen
Gewinn- und Verlustrechnung als zusatzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi-
schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen
(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage fiir
den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der héchstrichterlichen
Rechtsprechung bestétigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW
Speyer, Rn. 86 ff.).

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansaiz wird auf die zuséatzliche Berlick-
sichiigung von weiteren Zurechnungen und Kirzungen bei der Bemessungsgrundla-
ge verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10).

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel

[BNEK II"40% * Anteil SAValt * 7,14 % + BNEK Il *40% * An-feil SAVneu
*9,06% * +BNEKII>40% * 3,98 %] * Hebesatz * Messzahi

berechnet. Die zu beriicksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anla-
ge 2 ausgewiesen.

5. Kostenmindernde Erlose und Ertrdge

Die oben stehenden Ausfiihrungen (insbesondere im Abschnitt 1.) miissen, dem
Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, auch fur Erlose gelten; dies verdeut-
licht systematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 5. 1 ARegV, die von einer ,Kosten-
prifung” spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prifung von
Erlosen nach § 9 StromNEV mit einbezogen ist. D.h. netzbezogene Erldse bei-
spielsweise sind ggf. hinzuzurechnen. Aber auch die anderen Ausfihrungen sind
analog anzusetzen.

5.3.1. Ertrdge aus der Auflosung von Netzanschlusskostenbeitragen

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlusskostenbeitrage, die im Zu-
sammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses fur die Entnahme elektrischer
Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 5. 1 StromNEV ber
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die Dauer von 20 Jahren linear aufzuldsen. Die Position zahlt gem § 11 Abs. 2

ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen

5.3.2. Ertrdage aus der Aufiésung von Baukostenzuschiissen

Die von Anschlussnehmern entrichteten Baukostenzuschisse, die im Zusammen-
hang mit der Errichtung eines Anschlusses fir die Entnahme elektrischer Energie
entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 1 StromNEV Uber die
Dauer von 20 Jahren linear aufzulésen. Die Position z&hlt gem. § 11 Abs. 2 ARegV
dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen.

5.3.4. Ertrage aus Blindstrom
Ertrdge aus Blindstrom stellen Umsatzeridse dar und sind im Rahmen der Verpro-
bungsrechnung zu berticksichtigen. Die ErlGsposition wird aus diesem Grunde mit

Null angesetzt.

5.6.2.2. Ertrage aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B.
Cash-Pooling)

Der Netzbetreiber hat in dieser Position Ertrage aus Forderungen gegen verbundene

5.6.4. Ertrige aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinsti-
tuten

Der Netzbetreiber hat in dieser Position Erfrdge aus aus Kassenbestand, Guthaben




5.7.1. erhobene Konzessionsabgaben

Korrespondierend zu den Aufwendungen (Position 1.5.1.) hat der Netzbetreiber unter
dieser Position Erldse aus erhobenen Konzessionsabgaben angegeben. Es handelt
sich, wie in der Position 1.5.1. beschrieben, um einen durchiaufenden Posten. Die
Position zéhlt gem. § 11 Abs. 2 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht be-
einflussbaren Kostenanteilen {vgl. hierzu Abschnitt 6.).

5.7.2. Erlose aus EEG

Korrespondierend zu den Aufwendungen hat die Antragstelierin unter Position 5.7.2.

Erlidse aus EEG in Hohe von_angegeben.

5.7.3. Erlose aus KWK-G

Korrespondierend zu den Aufwendungen hat der Netzbetreiber unter Position 5.7.3.
Eriése aus KWK in Hohe von-angegeben.

5.7.4. sonstige Erlése {nicht aus Netzentgelten)

Gemal den eingereichten Unterlagen gibt der Netzbetreiber innerhalb dieser Positi-

5.7.5. Erlose aus § 19 Abs. 3 StromNEV
Erldse aus singuidr genutzien Betriebsmitteln stellen Umsatzerlése dar, die bei der

Verprobung der Netzentgelte zu berlicksichtigen sind. Der jdhrliche Abgleich erfoigt

{iber das Regulierungskonto.
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6. Pacht- und Dienstleistungsverhiitnisse

Die in dieser Zwischendokumentation insgesamt enthaltenen aufgefihrten Stand-
punkte und Rechtsauffassungen gelten gleichermalen fur die nachstehenden Positi-
onen. Die sich hieraus ergebende Konsequenz ist stichpunktartig unter den nachste-
henden Positionen getrennt nach den unterschiedlichen Leistungserbringern aufge-
fihrt.

6.1. Verpiachter: eins Energie in Sachsen GmbH & Co. KG

Die aus der Uberlassung des Anlagevermégens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultie-
renden Kosten (,Pachtzins®) sind nur bis zu der Hoéhe anerkennungsfahig, wie sie
anfielen, wenn der Netzbetreiber Eigentimer der Anlagen wére. Maldgeblich sind
somit die Kapitalkosten des durch den Verpachier eingesetzten Kapitals (Abschrei-
bungen, Zinsen und Gewerbesteuer). Fur die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur
und der Gewerbesteuerhebesatz des Verpachters malgeblich, Fremdkapitalzinsen
und Baukostenzuschlsse sind zu beriicksichtigen. Grundlage der Priifung und damit

einer Anerkennung von Kosten ist der eingereichte Verpachterbogen. Beriicksichti-
gungsfahig ist ein Betrag in Hoéhe von _ Im Einzelnen:

Zinsen und 3hnliche Aufwendungen gegeniber Kreditinstituten

Der Netzbetreiber hat in dieser Position Zinsen gegenlber Kreditinstituten in Héhe
von -angegeben. Die Fremdkapitalzinsen sind gemaR § 5 Abs. 2 Strom-
NEV, wie bereits zuvor ausgefihrt (vgl. Ziffer 1.3.), in ihrer tatséchlichen Aufwands-
héhe, héchstens jedoch in der Héhe kapitalmarktiblicher Zinsen flir vergleichbare
Kreditaufnahmen zu beriicksichtigen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Regelung hat
der Verordnungsgeber § 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilanzielle und
kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als sie den
Kosten eines effizienten und strukiurell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen.
Die im Tabellenblatt ,A5. Darlehensspiegel 2011° von dem Netzbetreiber eingetrage-
nen Betrage fur ,Zinsen und ahnliche Aufwendungen® werden mit Hilfe der genann-
ten jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Die Beschlusskammer geht da-
von aus, dass die zu den genannten Betrdgen korrespondierenden Zinsséatze teilwei-
se Uberhdht sind, wenn diese (ber den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. In
diesem Fall wird der jeweilige von der Beschlusskammer ermittelte Referenzzinssatz

zu Bestimmung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet.
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Die anerkennungsfdhigen Zinsen errechnen sich dabei aus dem Mittelwert der Rest-
schuld zum 01.01.2011 und der Restschuld zum 31.12.2011 multipliziert mit dem

maximal zuldssigen Zinssatz, soweit die vom Netzbetreiber angegebenen Zinssatze

dariiber liegen.

Konzessionsabgaben
Wie zuvor ausgefiihrt, sind die Konzessionsabgaben insgesamt zu neutralisieren.

Aus diesem Grund werden die in dieser Position angegebenen Aufwendungen in

Sonstiges

Gemalt den Angaben des Netzbetreibers enthalt diese Position ebenfalis Aufwen-

Kalkulatorische Abschreibungen Sachanlagevermdégen
Der Netzbetreiber hat kalkulatorische Abschreibungen in Héhe von_gel-

tend gemacht.

Die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgt analog zu den Ausfuh-

genaue Berechnung ist in der Anlage 3a dargelegt.

Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung

Die vom Netzbetreiber angegebenen kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen in Hohe

vor | - << Dic Ausfanrunger

-863-



unter Ziffer 3 hinsichtlich des Neizbetreibers gelten entsprechend. Wie bereits darge-
legt, ist im Hinblick auf das fir Liguiditdtszwecke vorzuhaltende Umlaufvermdgen
grundsatzlich davon auszugehen, dass ein effizienter Netzbetreiber als betriebsnot-
wendiges Umlaufvermdgen nicht mehr als 1/12 eines Jahresumsatzes vorhalten
muss. Mindestens ein weiterer Monatsumsatz aus der laufenden Vereinnahmung
von Netzentgelien steht fur Liquiditatszwecke erganzend zur Verfugung. Die ferner
monatlich aufwachsenden nicht zahlungswirksamen Anteile der monatlichen Neiz-
entgeiteinnahmen erhéhen ferner die Liquiditat wahrend des Jahres.

Der aus dieser Rechtsauffassung fir den Netzbetreiber resultierende Wertansatz
findet in Bezug auf das vorhandene Umiaufvermdgen mit Ausnahme evtl. Vorrats-
vermogen eines Verpachters keinen Ansatz. Verpéachter erhalten eine Vergltung, die
den korrespondierenden eigenen Aufwendungen enisprechen sollte. Werden die
VergUtungen vorgangshezogen weiterbelastet, ist diesen Weiterbelastungen lediglich
der Charakter eines durchiaufenden Postens beizumessen. Nicht der Selbstorgani-
sation geschuldete Zahlungsschwankungen sind dar(iber hinaus fir einen Verpach-
ter generell nicht erkennbar. Notwendige liquide Mittel sind somit nicht betriebsnot-
wendig. Da der Netzbetreiber aufgrund seiner Betriebsverantwortung die im Ubrigen
bendtigte Liquiditadtsreserve im origindren Netzbetrieb vorhalt, kann im Gesamtkon-
text beim Verpachter daher auflerhalb eines Vorratsvermédgens kein betriebsnotwen-
diges Umlaufvermégen anerkannt werden. Die genaue Berechnung ist in Anlage 2a

dargelegt.

Kalkulatorische Gewerbesteuer

Die vom Netzbetreiber angegebene kalkulatorische Gewerbesteuer in H6he von

Andere sonstige betriebliche Ertrage

Gemal den Angaben des Netzbetreibers beinhaltet diese Position Ertrage aus Kon-
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7. Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11
Abs. 2 ARegV

Auf Grundlage der Daten, die die Beschlusskammer 8 mit Beschluss v. 14.05.2012
zur Durchfilhrung der Datenerhebung fir die Kostenprifung zur Bestimmung des
Ausgangsniveaus der Betreiber von Elektrizitdtsversorgungsnetzen i S. d. § Nr. 2
EnWG fir die zweite Regulierungsperiode nach § 6 Abs. 1 ARegV erhoben hat, wer-
den die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV im
Basisjahr bestimmt. Es wurden dabei die nachfolgend aufgefihrien Kostenanteile

beriicksichtigt:

1. Gesetzliche Abnahme- und Vergiitungspflichten (S. 1 Nr. 1)

Unter gesetziichen Abnahme- und Vergltungspflichten sind finanzielle Verpflichtun-
gen aus dem EEG und KWKG zu verstehen. Die hieraus entsiehenden Kosten und
Erlése sind gemal § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare
Kostenanteile.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung
aus dem nach dem aufgenommenen und verguteten Strom aus Anlagen, die dem
EEG unterfallen, bundesweit gleichmaBig verteiit wird. Dies wird durch den EEG-
Wailzungsmechanismus sichergestelit. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der
EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergitet ihn nach den im Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Satzen. In der zweiten Stufe leitet der
Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen
Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) und erhalt von diesem einen finanziellen Aus-
gleich.

Das KWK-G fordert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandiung von einge-
setzter Energie in elekirische Energie und Nutzwarme. Zur bundesweiten Vergleich-
maBigung der KWK-G-Férderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes
Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichiet,
KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschliefen und den in diesen Anlagen erzeugten
KWK-Strom abzunehmen. Die Vergltung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich
aus dem Preis fir den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei-
gentlichen KWK-Férderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor-
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gelagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-
Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Ertrdge des Verteilernetzbetreibers aus
dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird
vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der
KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft
wurde. Geringfugige Uber- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf
aus. Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an ei-
nen Dritten (z. B. Stromhéandler) verkaufen. In diesem Fall erhalt er vom Netzbetrei-
ber lediglich den KWK-Zuschlag vergltet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber
vorgelagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-
Zuschlags verpflichtet.

2. Konzessionsabgaben (S. 1 Nr. 2)

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen fur die Ein-
rdumung des Rechts zur Benutzung &ffentlicher Verkehrswege fiir die Verlegung und
den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern
im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position
ist ertrags- und aufwandsseitig relevant (Ansatz in jeweils gleicher Héhe). Bei Kon-
zessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss-
bare Kostenanteile gemalt § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV.

3. Betriebssteuern (S. 1 Nr. 3)
Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 8.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in
der Steuerbilanz abzugsféhige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, $.61). Dem-

entsprechend unterfailen etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern
dem Grunde nach der Regelung des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV. Die kalkulatorische
Gewerbesteuer gemald § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2
S.1 Nr.3 ARegV dar.

4. Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagetier Netzebenen {(S. 1 Nr. 4)

Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich dem Grunde nach
um dauerhafl nicht beeinflussbare Kostenanteile gemalt § 11 Abs. 2 8.1 Nr.4. Zu den
vorgelagerten Netzkosten zahlen neben den Kosten fur Leistung, Arbeit, Messung,
Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen:

» Aufwendungen fir Netzreservekapazitat
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o Aufwendungen gemal § 14 Abs. 2 StromNEV
« Aufwendungen fiir unterspannungsseitige Messung
¢ Aufwendungen fur Blindstrom

e Aufwendungen aus singuldr genutzten Betriebsmitteln

5. Nachriistung von Wechselrichtern nach & 10 Abs. 1 der Systemstabilitdtsverord-
nung (8. 1 Nr. 5)
Kosten flr die Nachristung von Wechselrichtern gemafi § 10 Abs. 1 SysStabV. Die-

se Kosten sind fir das Basisjahr nicht relevant.

6. Genehmigte Investifionsmafinahmen (5. 1 Nr. 8 und 6a)

Kosten aus genehmigten Investitionsmalnahmen sind gemal § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 6
und 6a ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile.

7. Mehrkosten fiir die Errichtung, den Betrieb und die Anderung von Erdkabeln nach
8§43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach Nr. 6 berticksichtigt werden
und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb entstehen (S. 1 Nr. 7}

in dieser Position sind die Mehrkosten fir die Errichtung, den Betrieb und die Ande-
rung von Erdkabeln nach § 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach
Nr. 6 beriicksichtigt werden und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb ent-
stehen zu verbuchen. Soweit diese Kosten vorliegen, handelt es sich um dauerhaft

nicht beeinflussbare Kostenanteile nach S. 1 Nr. 7 ARegV.

8. Vermiedene Netzentgelte i.S.v. § 18 StromNEV, § 35 Abs. 2 EEG und § 4 Abs. 3
KWKG (S. 1.Nr. 8)
Betreiber von dezeniralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom

Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegenlber den vorgelagerten Neiz- oder Um-
spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht.
Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzien abge-
schiossenen Geschaftsiahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten
zu berlicksichtigen. Bei Aufwendungen fir Stromeinspeisung durch Betreiber dezent-
raler Erzeugungsanlagen nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um
dauerhatft nicht beeinflusshare Kostenanteile gemaR § 11 Abs. 2 S.1 Nr.8 ARegV.
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8a. Erweiterter Bilanzausgleich gem. § 35 GasNZV

Fir Betreiber von Elektrizitatsversorgungsnetzen nicht relevant.

8b. Zahlungen an Stadte und Gemeinden nach Maflgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV
(S. 1 Nr. 8b)

in dieser Position sind die Zahlungen an Stadte oder Gemeinden nach MalRgabe von
§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handeit es sich dem Grunde

nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemaf § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 8b
ARegV.

9. Tarifveriragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatz und Versorgungsleistungen (S. 1

Nr. 9)

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile werden zwar nicht dem Effizienzver-

gleich zugefihrt, miissen aber dennoch — wie alle Kostenanteile — gem. § 4 Abs. 1
StromNEV effizient sein. Zur Prifung des Effizienzgebots sind Fremdvergleichsmaf}-
stébe heranzuziehen, die insbesondere die Angemessenheit von betrieblichen Zu-
satzvereinbarungen im Blick haben. Danach sind grundséatzlich zumindest Aktienop-
tionspléne, erhthte Kantinen- oder Essensgeldzuschisse sowie gesonderte Zusatz-
vergltungen des Jahresurlaubs (nicht Lohnfortzahlung in Urlaubszeit), bereits dem
Grunde nach insgesamt nicht anerkennungsfdhig. Diese Positionen stellen somit

weder beeinflussbare noch nicht beeinflussbare Kostenanteile dar.

Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und
Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abge-
schlossen worden sind, sind gemald § 11 Abs.2 S.1 Nr.9 ARegV dauerhaft nicht be-
einflussbare Kostenanteile. Diesbeziiglich geht die Beschlusskammer davon aus,
dass von dieser Regelung nur jene Mitarbeiter erfasst werden, die auf Grundlage

eines Arbeitsvertrages direki bei dem Netzbetreiber tatig sind.

Da die Uberleitung von Arbeitnehmern auf den rechtlich selbstandigen Netzbetreiber
zum 31. Dezember 2008 aus den verschiedensten Grinden noch nicht vollstindig
abgeschlossen war, wurde fir die erste Regulierungsperiode eine Ubergangsrege-
lung akzeptiert. E£s war danach zuldssig, die Kosten fiir betrieblich und tarifvertraglich
geregelte Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen von Mitarbeitern als dauerhaft
nicht beeinflusshare Kostenanteile auszuweisen, die noch nicht unmittelbar beim

Netzbetreiber beschaftigt waren, deren Tatigkeit aber ausschiliellich fir den jeweili-
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gen Netzbetreiber erfolgte und deren endgiitige Uberleitung in ein arbeitsvertragii-
ches Beschéftigungsverhaltnis beim Netzbetreiber angestrebt war.

Wollte der Netzbetreiber von der Ubergangsregelung fUr die erste Regulierungsperi-
ode Gebrauch machen, so hatte er enisprechend dem Leitfaden ,Grofle Netzgesell-
schaft® bis zum 31.03.2013 nachvoliziehbar darzulegen und zu quantifizieren, welche
Mitarbeiter ausschiiefllich fir das Netz tatig waren und bis zum Abschiuss der ersten
Regulierungsperiode auf den Nefzbetreiber im oben genannten Sinne Ubergeleitet
werden soliten. Die Umstrukturierung ist der Beschlusskammer in Form eines recht-
lich verbindlichen personenscharfen Nachweises vorzulegen, der belegt, dass der
einzelne Arbeitnehmer in der zweiten Regulierungsperiode aufgrund eines Arbeits-
vertrages direkt bei der Netzgesellschaft tatig ist. Dieser personenscharfe Nachweis
ist spatestens mit Ablauf der Stellungnahmefrist, soweit nicht bereits erfoigt, zu
Ubermitteln. Ergédnzend zu dem personenscharfen Nachweis missen auch die PZK
mitgeteilt werden, die zu den Ubergeleiteten Mitarbeitern gehéren. Eine weitere

Ubergangsregelung fur die zweite Regulierungsperiode ist nicht vorgesehen.

Mit Beginn der zweiten Regulierungsperiode werden daher nur noch die Versor-
gungsleistungen derjenigen Mitarbeiter als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan-
teile nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV bericksichtigt, die auf Grundlage eines un-
mittelbar mit dem Netzbetreiber geschlossenen Arbeitsvertrages ausschiieflich dort
tatig sind. Lohnzusatzleistungen derjenigen Arbeitnehmer, die aufgrund von Dienst-
leistungsvertragen oder Mitarbeiteriiberlassungen flir die Netzgesellschaft tatig sind,

gelten ebenso nicht als dauerhaft nicht beeinflussbar.

10. Betriebs- und Personalratstatigkeit (8. 1 Nr. 10)
Kosten der im geseizlichen Rahmen ausgeiibten Betriebs- und Personalratstatigkeit
sind gemaft § 11 Abs. 2 8. 1 Nr. 10 ARegV dauerhaft nicht beeinflusshare Kostenan-

feile.

11. Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und Betriebskinder-
tagesstatten (S. 1 Nr. 11)
Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von Betriebs-

kindertagesstatten fir Kinder der im Netzbereich beschéftigten Betriebsangehorigen
sind nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 11 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenantei-

le.
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12. Pauschalierter Investitionszuschlag nach § 25 ARegV (S. 1 Nr. 12}
Gem. § 34 Abs. 4 ARegV ist der pauschalierte Investitionszuschlag gem. § 25

ARegV nur bis zum 31.12.2013 anzuwenden und ist insofern nicht mehr relevant fur

die zweite Regulierungsperiode (Strom).

13. Aufldsung von Netzanschlusskostenbeitrdgen und Baukostenzuschissen (S. 1

Nr. 13)

Aufidsungen von Netzanschlusskostenbeitragen und Baukostenzuschissen nach § 9
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 i.V.m. Satz 2 StromNEV sind als dauerhaft nicht beein-
flussbare Kostenanteile gem. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV zu beriicksichtigen.

14. Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 Energieleitungsausbaugesetz (S. 1 Nr.
14)

Die Kosten aus dem bundesweiten Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 EnlLAG
sind als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 Nr. 14 ARegV zu

berlicksichtigen.

8. Vergleichbarkeitsrechnung

Die Kapitalkosten sollen gemaft § 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 ARegV zur Durchfithrung des
Effizienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit moglichst ge-
wahrleistet ist und Verzerrungen berlcksichtigt werden, wie sie insbesondere durch
unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprak-

tiken entstehen kénnen.

Die Kapitalkosten umfassen gemal § 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 3 ARegV die Fremdkapital-
zinsen gemald § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorische Abschreibungen gemal § 6
StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemafl § 7 StromNEV.

Zur Gewahrleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist gemal § 14 Abs. 1 Nr.
3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermittlung von Kapitalkos-
tenannuitaten durchzufithren. Die Standardisierung der Kapitalkosten stellt sicher,
dass die Durchfiihrung effizienter Ersatzinvestitionen nicht zu einer verschiechterten

Effizienzbewertung des Netzbetreibers fihrt.
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Die Kapitalkostenannuitat wird fur jede Anlagengruppe der Anlage 1 der StromNEV
mit Hilfe des Annuitdtenfaktors wie folgt gebildet:

An; = Annuitéat der Anlagengruppe
i

TNW, =  Tagesneuwert der
Anlagengruppe i

Q 1 + Zinssatz

Nutzungsdauer der Anla-
gengruppe i

1y

Die Summe der Annuitédten aller Anlagengruppen und die standardisierte Verzinsung
der von diesen Annuitaten nicht erfassten, aber zu verzinsenden Bilanzwerte bilden
die standardisierten Kapitalkosten gemal § 14 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs. 2 ARegV.

Durch die Kostenannuitdten werden die Abschreibungen und die Verzinsung des
Sachanlagevermégens standardisiert. Neben der Verzinsung des Sachanlagever-
mégens sieht § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV auch die Verzinsung weiterer Bilanzwerte
vor. Diese Verzinsung wird von den Annuitéten nicht erfasst. Die Kapitalkosten hier-
flir werden berlicksichtigt, indem die Bilanzwerte mit dem gewichteten Zinssatz mul-
tipliziert werden. Hinsichtlich des Zinssatzes findet insoweit auch § 14 Abs. 2 ARegV
Anwendung. Einer besonderen Berlcksichtigung des Abzugskapitals bedarf es nicht,
da im Rahmen der Standardisierungsrechnung hierfiir ein Pauschalansatz in der

Form des gewichteten Zinssatzes herangezogen wird.

Die Vergleichbarkeitsrechnung hat gemaft § 14 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Grundlage der Ta-
gesneuwerte (TNW) des Anlagevermogens des Netzbetreibers zu erfolgen. Zur Berech-
nung der TNW wurden die im Rahmen der Bestimmung des Ausgangsniveaus nach
§ 6 Abs. 1 ARegV fur die zweite Regulierungsperiode zu Grunde gelegten histori-
schen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) und die Indexreihen gemal §
6 Abs. 3 8. 21.V.m. § 6a StromNEV verwendet.

Fur die Ermittiung von einheitlichen Nutzungsdauern flir jede Anlagengruppe sind gemaf
§ 14 Abs. 2 8. 2 ARegV die unteren Werte der betriebsgewéhnlichen Nutzungsdauemn in
Anlage 1 der StromNEV zu verwenden. Der zu verwendende Zinssatz bestimmt sich geman
§ 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapi-
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talzinssatz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit
80 Prozent zu gewichten ist. Von den 60 Prozent des Fremdkapifalzinssatzes entfallen ge-
mafl § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital.

Fir das Eigenkapital sind gemall § 14 Abs. 2 S. 5 ARegV die nach § 7 Abs. 6
StromNEV fur Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzinssdtze anzusetzen. Es wurde
der Eigenkapitalzinssatz fir Neuanlagen in Héhe von 9,05 Prozent gemal § 7 Abs. 6
StromNEYV fiir alle Anlagen zu Grunde gelegt, da es Sinn und Zweck der Vergieich-
barkeitsrechnung ist von der spezifischen Investitionshistorie des einzelnen Netzbe-

freibers zu abstrahieren.

Fir das verzinsiiche Fremdkapital richtet sich die Verzinsung gemalk § 14 Abs. 2 S. 6
ARegV nach dem auf die letzen zehn abgeschiossenen Kalenderjahre bezogenen
Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veréffentlichten Umlaufrendite fest-
verzinslicher Weripapiere inidndischer Emittenten. Die nachstehende Tabelle stellt

die entsprechenden Jahresdurchschnittswerte seit 1999 dar.

Tabelle 1: Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere inldndischer Emittenten

Jahr Umlaufrendite [%] 10-jahres-Mittel [%]
1999 4.3

2000 54

2001 4.8

2002 4.7

2003 3,7

2004 3,7

2005 3,1

2008 3.8

2007 4.3

2008 42

2009 3,2 408
2010 2,5 3,80
2011 2,6 3,58

Quelle: Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank®

Fur den hier relevanten Zeitraum 2002 bis 2011 leitet sich hieraus fir die genannten

festverzinslichen Papiere eine durchschnittliche Rendite von 3,58 % ab.

2

httpfwww bundesbank de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekonomische_Zeitreihen/its_list_node.ht
mi?listid=www_s140_it01 (Stand:20.11.2012)
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Der Eigenkapital- und der Fremdkapitalzinssatz sind gemall § 14 Abs. 2 S. 7 ARegV
um den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durch-
schnitt der Preiséanderungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt veréffentlich-

ten Verbraucherpreisgesamtindex zu ermafiigen.

Tabelle 2: Verbraucherpreisgesamtindex fiir Deutschland {(Jahreswerte)

Jahr Index Verdnderungsrate | 10-jahres-Mittel [%]
1999 84,5

2000 85,7 0,014

2001 87,4 0,020

2002 88,6 0,014

2003 89,6 0,011

2004 91,0 0,018

2005 92,5 0,016

2006 93,9 0,015

2007 96,1 0,023

2008 08,6 0,026

2009 98,9 0,003

2010 100,0 0,011

2011 102,1 0,021 1,57
Quelle: Statistisches Bundesamt °

in Tabelle 2 sind die entsprechenden Werte seit dem Jahr 1899 dargestelit. Hieraus
leitet sich fUr den Verbraucherpreisgesamtindex fir den relevanten Zeitraum 2002
bis 2011 ein durchschnittlicher Wert von 1,57 % ab. Die ErmaRigung der Zinssatze

erfolgt anhand der nachstehenden Formet:

Zins
real

= Zl.}’iS”Gm' — VPI

Daraus folgt ein Wert fiir den realen Eigenkapitaizinssatz (EK-Zins (ea) In Hohe von
7.48 % und fiur den realen Fremdkapitalzinssatz (FK-Zins rea)) €in Wert von 2,01 %.

Der zu verwendende Zinssatz (Zins mme) bestimmt sich geméll § 14 Abs. 2 S. 3
ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzins-
satz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit

60 Prozent zu gewichten ist. Von den 680 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfal-

hitps:/fwww destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschafttUimwelt/Preise/Verbraucherpreisindizes/Tabellen_/Verbrauchespreis
eKategorien.htmi?cms_gip=145110_slot%25302&hitps=1 (Stand:26.04.2013}
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len gemal § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdka-
pital.

Der gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel ermittelt:
Zins wittel = 40 % * EK-ZINS req + 35 % * FK-ZINS o0+ 25 % * 0

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Hoéhe von 3,70 %.

9. Vergleichsparameter

Die Vergleichsparameter gem. § 13 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 ARegV, die dem Effi-
zienzvergleich zu Grunde gelegt werden, sind in Anlage 7 aufgefihrt.

Aus den beigefligten Anlagen 1 bis 7 und 1a — 3a sind die Ergebnisse im Einzelnen

ersichtlich.
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Anjage 1

psamty biatt
1. Autwandsgleiche Kosien
1.4, Matertalkosten
1.1.a davorn im gesetzlichaen Rahmen ausgelibte Batriabs- und Personalratstatiokait
1.15. davon fir Berufsausbildung und Weltarbildung im Untemehmen
11e. davon fir Betriebskinderiagesstdlien fiy Kinder der #n Netzberaich beschafliglen Betriebsangehbrigan
1.1, Autwendungen fir Roh- Hilfs- und Betebsstaffs
1,1.1.1 Autwendungen fir die Beschaffung von Verlustenergie
1112 Avtwendungen fir Stromeinspeisung durch Betrelber dezentraler Erzeugungsaniagen
11121, }nach BEG {exklusive Einspeisemanagement-Malinahmen)
1.1.1.2.2.  inach KWK.G
11123  Inach § 18 StromNEY
1.4.124.  |Einspel o Malnahmen
1.1.13. Botrs wraleh
1114, Aufwendungen fir Differenz-Bilanzkreise baw. Aufwendungen fir den Ausgleich von Abweichungen bei
Standardiastprofifen

1115 Sonstiges
112 Aufwendungan fir bezogane Leistungen
1.1.2.1. Aulwendungen an vorgalagerien Netzbelreiber
1.1.2.1.2. davan Autwendungen fiir Netzreservekapazitsdt
1.1.2.1.b. davon Autwendungen gomaR § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking)
112,16 davon Aufwendungen 1ir unterspannungsseitige Messung
1.3.2.2, Aubvendungan fir Slindstrom
1123 Aufwendungen fir Gber Netzinfrastruktur
1.1.2.4. Aufwendungen fr singulir genutzte Batnebsmittel
1325 Aufwendungen fiir durch Dritte edrachia Betrebstitiung
1.1.2.8. Aufwendungan fir durch Dritte esbrachte Warlunigs- und Instandhail, istungen
1.1.2.7. Sanstiges
1.2 Persanalkgsten
1.2.1. Lohne und Gehaller
1.2.1.4. diavon im gasetzlichen Rahmen ausgeible Belriabs- und Personalratstatigkeil
12.1b. davon fir Berytsaushildung und Weiterbildung im Unternehmen
121.c davpn fur Semepskindertagessléuen fiir Kinder dar im Natzbereich beschafliglen

e Hetiebsangehangen
1214, dgvm beftiebliche und tarifvertragliche Vcreinbamngen 2u Lohnzusatzieistuagen, soweit diese in der

e Zeit vor dam 31, Dez, 200B abgaschiossen warden sind
12,2 Soziale Abgaben und Aufwendungen fir Altersversorgung und fir Untersiotzung
1328 da}vnn batriebliche und tanfvertragliche Vereinbamngen zu Versorgungsiaistungen, soweit diese in der

Zeit vor dem 31. Doz, 2008 abgesehiossen wordan sind

1.2.2.1 Altgrsversotgung
1222 soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen
1.3, Zinsen und dhniiche Aufwendungen
131 gegeniber varbundenen Untemehmen
132 gegeniber Lintamahimien, mi denan ain Beteligungsverhaiinis bestent
133, gegeniber Kreditinstiiuten
134 Sonstiges
1.4 Sonstige Stecern
1.5. Sanstige batriebliche Aufwendungen
1.5.1 HKenzessionsabgaben
1.5.2, Mielen, sanstige Pachizinsen, senstige Leasingratan, Gebihren und Beitrdge
163 Varsicherungen
154, Barobedarf, Drucksachen und Zetschiiften
1,85 Postkasten, Frachikosien und Ahnliche Kosien

inetz Grabh
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Antage 1

inetz GmbH

AZ: BIB-12/1843-11

Rechis- und Beratungskosten
157, $ponsonng. Werbung. Spenden
1.6.8. Reisekesten und Ausidsungen
159 Bewirtung und Geschenke
1510, Wartung und Instandsatzung
1511 Einzeiwertberichtigungen und Abschraibungen auf Forderungen
1.5.12, Zahlungen an Stadie oder Gemeingen nach Mafigabe von § 5 Abs. 4 StromNEV
1.5.13. Sonstiges
1.5.14. im gesetrlichen Rahmen ausgecbte Betriebs- und Personalratstatigkait
1.5.15. {or Barufsaushildung und Weiterbildung im Unteriehmen
fiir Betriebskindertagesstatien fOr Kinder der im Netzbereich baschaftigten
15.18. 3
Bekiebsangehdrigen
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Anlage 1

2. Abschreibungen
2.1, Abschreibungen immaterieiies Anlagevermégen
544 Korizassionen, gewerbliche Schutzrechte und ahnliche Rechle ung Warle sowie Lizenzen an salchen
T Rechien und Werien
212 Sonstigas
2.2, Kalk Abschreibungan Sachanlagavammigan
2.3 Abschreibungen Umiaufvermégen
2.4, Abschreibungen auf Finanzaniegen und aul Wertpapiere des Umlaufvermogens.
3. Kalk. Eigenlkapitalzinsen
4. Kalk. Gawerbestauer
La. Netrkosien La. vor Abzug der kostenmindernden Erldse
5. Kostenmindemde Erfise und Ertriige
5.1, Bastandsverinderungen
5.2, Aktivierte Eigenleistungen
5.3 sonstige betriebtiche Ertriige
5.3.1. Ertrags aus der Aulbsung von Netzansehiussbeilrsigen
532 Enrage aus der Auflosung von Baukesienzuschilssen
533, Ertrage aus Aufidsungen von Rickstellungen
5.3.4. Ertrdge aus Blindstrom
5.3.5. andere sonstige batrebliche Ertrage
5.4, Ertriige ays Beteiligunygen
54.a davan aus verburklenen Untemetimen
5.5, Ertrige aus anderen Wertpapleren uad Ausleibungen des Fi lxgevermagens
55.4. daven aus verbundenen Untemehmen
5.6. Sonstige Zinsen und Shnlichie Ertriige
56.1 Eririge aus Finarzanlagen
56.1a daven Errdge aus verzinslichen Finanzantagen
56.1.b. daven Ertrage aus Cash-Pooling
56.2. Erirage aus Fordarungan und sonstigen Vermégensgegensidndsn
56.2.1 Erirége aus Forderungen aus Lisfarungen und Leistungen
56.2.2, Ertrage ays Forderungen gegen verbundene Untemetimen (z.8. Cash-Pooling)
5623 Edrige aus Forderungen gegen Untemehmen, mit denen ein Beleiigungsverhdlnis besteht
56.2.4 Erlrige aus sonstigen Vermdig gensiénden
56.3 Erirdge aus Werlpapiaren
56,4, £rtrage aus Kassenbestand, Guthaben be! Bundeshanik und Kreditinstituten
58.5. andere sonstige Zinsen und dhnfiche Errlige
5.7. imsatzeridse (nicht aus Netzentgelien}
571 erhobene Konzessionsabgaben
5.7.2. Eridse aus EEG
57238 davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms
573 Erlose aus KWK.G
5.7.3.a davon aus KWHK-Siromvearkaul (§ 4 Abs. 2 KAWK-G)
5.7.30. davon aus Ausgleichszahlungen vor UNB (5 9 Abs_ 1 KWK-3)
sonstige Erdse (nicht aus Netzentgekan)
Erldse aus § 19 Abs. 3 StromNEY
% Netzkosten Lb. nach Abzug kostenmindernder Erlgse

inets GrabH
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Anjage Ta Verpachter 1 von inetz GmaH
sttlo

1. Aufwandsgleiche Kosten

4.1, Materiatkosten

118 davon im gesetzichen Rahmen {ibte Betriebs- und Per Iralstatighstt

i.1b. davon tir Bensfsausbildung und Weilerbildung im Unternebmen

11e daveon fir Betriebskindertagesstédtien fiir Winder der im Nelzbergich heschifigten Botrebsangeidiigen

1L iAufwenduogan fir Roh- Hilfs- und Belfiehsstofy

1111, Auh gen fiir die Beschaffung von Verustenergie

1.4.4.2. Aufwendungen fiir Stromeinspeisung durch Betreiber d: Emzeugunasanlagan

1.1.1.2.1. nach EEG {exkiusive Einspeisemanagement-Mallnahmen)

i1.1.2.2 nach IKAK-G

1.1.1.2.3 nach § 18 S¥omNEV

11124 iEinspeisernanagement-Mallnahmen

i.1.13 i Brauch

1114, Aubwendungen fiir Differenz-Bilanzireise haw, Auvfwendungen fiir den Ausgieich von Abeaichungen bel
Standardlastorofiten

11,15 Sonstiges

1.1.2. Aufvendungen filr bezepene Leistungen

1.1.2.1, A an vorgelageren Netzbelraibar

i121a. davon Aufwendungen fir Netzreservekapazitét

1121h davon Aufwendungen gemdlt § 14 Abs. 2 SiromMNEY (Pancaking)

11.21¢ davan Avfwendungen fir unterspannungsseitige Messung

1122 Auh fiir Blindstrom

1123, Aufwindungen fir Gherdassena Netzintrastrukiur

1.1.2.4 Autwendungen fr singullr genuizie Betriebsmitiel

1.1.25. Autesndungen fiic durch Dritte erbrachie BetriebsfOhrung

1.1.26. i fiir church Drilte erbrachle Wanungs- und ¥ ‘haltungslei

1127 Sonsliges

1.2. Personatkasten

121, Léhne und Gehaller

121a davon im g i 1 Rahmen geubte Betrebs- und Personalraistalikei

1215 davon {ir B b und Weiterbildung im Untemehmen

1240 davon fiir Betiebskinderfagesstatien iy Kinder dar im Nelzbereleh beschiifiglien
Betriebsangehitrigen

1244 davon betriebliche und tarifver iche Vereinbarungen zu Lohnzusalzigistungen, soweit dissea in der Zeil

. vor dem 31, Dez. 2008 abgeschlossen worden sind

122 Soziale Abgaben und Aufwendungen fr Altersversorguing und fir Unterstiizung

1224 davon betriebiiche und faritvertraglithe Versinbarungen zu Versorgungsieistungen, soweit disse in der
Zeit vor dem 31, Dez. 2008 abgeschlossen worden sind

1221 Alarsvarsorgung

1242 soziate Alkraben und sunstige Aufiwendungen

1.3, Zinsen und dhnliche Aufwendungen

1.3.1. gegentiher varbundenen Untemehmen

13.2 geqgeniber Unternehmen, mit denen ein Seteitioungsverhaiinis bestent

133, gegeniber Kreditinstitulen

134, Sonsliges

1.4, Songtige Steuern

1.5. 8 ige betriebtiche Auf e

151, Konyessicnsabgaban

153, Mieters, sonslige Pachizinsen, sonstige Leasingratan, Gebiren und Beitrige

1.53 Versichemungen

154, Birobedarf, Drucksachen und Zeilschrifien

155, Postkosten, Frachihosten und ahnkiche Kosten

136, Rechis- und Beratungskosten

157, Sponsaring. Werbag, Spenden

158, Reisekosten und Ausidsungen

1.5.8, Dewirtung und Seschenke

1.5.10. Wartung und Instandselzung

1.5, 41 Einzed ichtigungen und Al auf Forderungen

1512, Zahlungen an Siddle oder Gemeinden nach Maflgabe von § § Abs, 4 StromiNEY

1.5.73. Sensliges

1.5,14. i gesetxichen Rahmen ausgedivte Batriebs- und P stiligheit

1.515. far B ildung und Weiterbiidung im Unlernehmen

15,16, grﬁeiﬁehskin@gﬂagesstét!en i Kinder der im Metrberaich beschafligien

atriel

A7 BKB-12/1893-13
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Antage 15

Verpichter 1 von inatz GmbH

2. Abschreibungen
21 Abschrelbungen immatesiefies Anlagevermogen

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechie und dhnfiche Rechle und Werla sowie Lizenzen an solchen
Rechien und Werten

Sonstiges

Katk. Abschreibungen Sachanlagevarmagen

Asehreibungen Limiautvermigen

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wenpapiere des Umisufvermégens

Halk. Eigenkapitalzinsen

Kalk, Gewerbesteuer

Netzkosten {.a. vor Abzug der kostenmindernden Edse

Kastenmindernde Edése und £rtrige

Bestandsverdnderungen

Aktivierte Eigenfeistungen

sonslige belrisbliche Eririge

Eririige aus der Aultésung von Netzanschiugsheirdgen

Ertrage aus der Aufiésung von Baukostenzuschiissen

Ertrage aus Aufibsungen von Rockstetlungen

Edrage aus Bindstrom

andere sonslige betrighlichs Enrdige

Ertriigs aus Beieiligungen

davon aus verbunderen Untsmehmen

Eririige aus anderen Wertpapieran und Ausleitungen des Fin fagevermsgens

davon aus verbundenen Unl h

Sonstige Zinsen und dhnliche Eririge

Edtrage aus Finanzanlagen

davon Ertriigs aus vergisslichen Finanzaniagen

davon Ertrége aus Cash-Pooling

Ertrége aus Forderungen und sonsligen Vermiigensgegenstinden

Exlrige aus Fordenungen aus Lisferungen und Leistungen

Ertrdge aus Forderungen gegen ver dene Untarnehmen {2 8. Cash-Pooling)
Erirage aus Forderungen gegen Unternehmen, mit deren ein Betailigungsverhatinis besteht
Errdge aus igen Vermbgesispepenstdndern
Erirdpe aus Weripapiaren
Eririige aus Kasgenbestand, Guthaben bai Bundesb ung Krediti
angere Hae Zinsen und dhnliche Eririige
Umsatzeriase nicht aus Netzentgeiten)
thob ] i hgaben

Erigse sus EEG

daven aus Weitargaba des aulgenommenen EEG-Stroms

Ertase avs KWIG-G

davon aus KWH-Stromverkauf (6 4 Abs. 2 -KWK-G)

davon aus Ausgleichszahlungen von UNB (§ 9 Abs. 1 KWK-G)

sonstige Erldse (nichl aus Netz 1

£ridse aus § 19 Abs. 3 StramNEV

|letzkosten Lh. nach Abzug kostenmindesnder Erlise

AZ: BXB.12/1893-11
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Anlage 2 inetz Grmbk A2 B€8-12/1893-11

Elgenkapitalguote gem. § 6 StremN
2. Fremdkapitaiquote gem. § 6 StromNEY ]
3, Kafkulatorische Restwerte des Anlagevermiigens
3.1 Kakulatorische Restwerte Anlagevermdégen flir Aitanlagen
3.1.1. Altanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AKIHK]
2.1.1.% Immaterisile Vermogensgegenstinde des Anlagevermégens
3123 geleistele Anzahlung und Anleganim Bau
3143 Kalk, Restwerie des Sachaniagavermtgens zu AKHK
3.1.1.4. Grundetiicke zu AKHMK
3.3.1.5. Sonstiges
3.4.2 Altantagen zu Tagesncuwerten {TNW)
3121 immaternigiie Vermigensgegenstinde des Anlagevermogens
3322 geleistete Anzahiung und Anlagen im Bau
3.12.3 ¥alk. Restwarle des Sachaniagavermigens zu TNW
3124 Grundstiicke zu AKHK
3125 Sonstiges
3.2 Kalkulatorische Restwerle Anlagevermégen fiir Neuantagen
3.24. immaterielie Vermdgensgegenstdnde des Anfagevermagans
3.22 gelelstela Anzahiung und Anlagen im Bau
323 Kalk. Restwerle des Sachaniagevermégens zu AKHK
3.24. Grundstiicke zu AKHK
3.25. Sonstiges
4. Bitanzwerte der Finanzanlagen
4.3, davon verzinsliche Finanzantagen
4., daven Werte aus Cash-Pooling
4.1, Anteile an verbundenen Unternehmen
4.2, Ausleihungen an verbundene Unternehmen
4.3, Betelligungen
4.4, Ausleihungen an Unternebmen, mit danen gin Setailqungsverhaitnis besteht
4.5, Werlpapiers des Anlagevermogens
4.6. Sonstige Auslethungen
& Bilanzwerte des Umlaufvermigens
5.1, Voréie
52 Forderungen und senstige Vermbgensgegensiande
52a davon veszinsliche Fordenungen und senslige Vermagengagenstinde
521, Forgerungen aus Lieferungen und Leistungen
522 Forderungen gegen verbundene Untemshmen (2.B. Cashi-Pooling)
523 Forderungen gagen Untemehmen, mil denen ain Beteiligungsverhitnis
o besteht
5.2.4. Sanstige Vermdgansgegenstinds
83 Warpapiere
5.3.8. davorn verzinsiiche Werlpapiere
£3.1. Antelle an verbundenen Untemehmen
§3.2. gigena Antelie
533 sonstige Weripaplere
.4, Kassenbestand, Byndesbankguthaban, Guthaben bei Kreditinstitulen und Schecks
4.4 davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthabsn
8. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Seite 1 von 2



Anlage 2 itz GmbH AZ:BKE-12/1893-11

Steueranteil der Sonderposien mit Rdcklag
3 Riickstellungen

3.1, Rackstetiungen fir Pansionen und dhaliche Verpllichtungan

8.2 Steuerricksteiungen

8.3, sonstige Rucksteliungen

9. ErhaRene Vorauszahiungen und Anzahlungen von Kunden

10. Unverzinsliche Verbindlichl aus ijeferungen und Leistupgen
Erhaltens Bauk zusch inschlieslich passivierter

. Lelstungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von
Netzanschlusskosten

2 Sonstige Verbindlichkeiten, die xinslos zur Verfllgung stehen

13. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

52 Abzugsiapital

12, verzinshiches Fremuikapital

13, Beriebsnalwendiges Vermdgen gem. § & StromNEY

14 Bevriebsnotwendiges Eigenkapial gem. § 8 StromNEY

15, 1atsdchiiche Eigenkapialguots gem. § 8 SiromNEV

18 Eigankapilaiquole gem § 6 StromNEY

17. Betriehsnotwendiges Vermogen gem. § 7 StromNEY

18, Betriebsnotwendiges Eigenkapital gem. § 7 StramNEV

19 laisdchiiche Eigenkapitalguots genl. § 7 StromNEY

20 Eigenkapilaiquole gem. § 7 SlromNEV

21, Anteit Neuantagan an SAV

22. Eigenkapitat <40%

23 daven Neuantagen

24, davon Altaniagen

25. Eigenkapital >40%

26 Eigenkapitaizinssatz fir Neuantagen

27. Eigenkapilalzinssalz far Altantagen

28. Zinssatz fur uberschiessenden EK-Anteil >40%

3. Kalkitatorische Eigenkapitalverzinsung

e.:eessi b {§ 1Abs Ze\&S.tG.}.
Hebasalz (§ 16 GewSIG
kat ische G hre gt
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Anlage 2a

. Eigenkapitalquote gem. § § StromNEV
2, Framdikapitaiquote gem. § 6 StromNEY l
3. Kalkulaterische Restwerte das Anlagevermdgens
3.1, Kalkulatorische Restwerte Anlagevermébgen for Altanlagen
311 Atanlagen ru Anschaffungs- und Herstetiungskosten [AKMHK]
311, Irmmaterielie Vermigensgegenstanda des Anlagevarmagens
3.1.1.2. peleistete Anzablung und Anlagen im Bau
3113, Kalk. Restwerle des Sachantagevermbgens zu AK/HK
3.1.1.4. Grundsiucke zu AKHK
3116, Sonsliges
8.1.2. Altanlagen zu Tagesneuwesien (TNW}
3.1.2.1 immateneile Vermagensgegensidnde des Anlagevermigans
3122 geleistale Anzahiung und Anfagen i Bau
3123 Kalk. Restwerte des Sachaniagevennegens zu THW
3124 Grundstiicke zu ARUHK
3.1.25. Sonsliges
3.2 Halkuiatorisshe Restwerte Anlageverniigen filr Nauanlagen
321 ey jelle Vemigensyg wie des Anlagevermigens
322 geleistete Anzahiung und Anlagen im Bau
3.2.3, Kalk. Restwerte des Sachanlagavermigens ru AK/HK
3.2.4. Grundstiicke zu AKHK
3.2.5 Sonstiges
d. Silanzwerte der Finanzanlagen
4.2 davon verzinsiiche Finanzantagen
4 b, davon Warte aus Cash-Pooling
4.1, Anteile an verdundenen Unlermnehmen
4.2. Austeihungen an verbundene Unternehmen
43, Beteiligungen
4.4, Ausiethungan an Unternehmen, mit denen ein Betelligungsverhditnis besteht
4.5, Weripaplere des Anlagevermogens
4.6. Sanslige Auslainungen
5. Bilanzwerte das Umiaufvermégens
5.1 Vorrata
8.2, Forderungen und sonstige Vermégensgegensténde
522 davor vefzinskicheh Forderungen und sanslige
Vembgengegenstdnde
521 Forderungean aus Lisferungen und Leistungen
522 Fordarungen gegen verbundene Unlernehmen (2B, Cash-Pooling}
523 Fnrdg_mngen gegen Lintemehmen, mit denen ein
Beteiigungsverhainis besteht
524 Sonstige Vermdgensgegensidnde
5.3, Wedpapiere
5.3.a. davon verzinstiche Werlpapiers
5.3.1 Antgite an verbundenen Untemshmen
5.3.2, eigene Ameils
5.3.3. sonstiga Wertpapiere
5.4, Kassenbestand, Bundesbankguihaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
5.4.3. gavan verzinsiicher Bestand an Kasse und Guthaben
& Aktive Rechnungsabgrenzungspostan

Verplchter 1 ven inetz GmbH

AZ: BKE-12/1893-11
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Anlzge Za

Stevarantel! der Sonderpostan mit Ricklay
Rickstellungen

8.1, Ruckstellungen fir Pensianen und ahnliche Verpflichlungen

§.2. Steuerruckslaliungen

43 sonslige R Hungen

8. Erhalterse Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden

16, Unverzinstiche Verbindtichkeilen aus Lieferungen und
Leistunigen
Erhaltens Baukostenzuschiisse einschlighlich passivierter

1% Lelstungen der A hi bmer tur E 1¢ von
Netzanschlusskosten

12 Sanstige Verbindlichkelten, die zinsios zur VertGgung stehen

13, Passivg Rechnungsabgrenzungsposten

Z5 2 Abzugsiapital

12 verzinsliches Fremdkapital

13 Belriebsnotwendiges Vermbgen gem. § 6 StromNEV

14, Betrichsnotwendiges Eigankapital gam, § 6 StromNEY

15. tatsbchiiche Eigenkapitalguote gem. § 6 StromNEY

15, Eigenkapitalguele gem. § & StromNEV

17, Betriebsrotwendiges Vermbgen gem. § 7 StromiEV

18. Betriebsnotwendipas Eigenkapital gem. § 7 StromNEW

19. tatsachliche Eigankapitalquote gem. § 7 StromMNEV

20 Eigenkapitalquate gem. § 7 StromNEV

21 Antell Neuanlagan an SAV

22. Eigonkapital <40%

23, davon Neuanlagen

24, daven Aftaniagen

25, {Eigenkapilal >40%

26. iEigankapitalzinssalz fir Neuanlagen

27, Eigenkapilaizinssalz [l Alantagen

28 Zinssatz fir Pberschiessenden EK-Anteil >48%

9. Kalkulaterische Eigenkapitalverzinsung

Stevermesszahl 4§ 11 Abs. 2 GewSiG)

Z Hebesalz (§ 16 GewSiG)

3. rische Sewerbesteuer

Yerpichter 1 voninetz GmbH

AZ:BX8-12/1893-11
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Anlage 3

Kabet 220 kV

o
Kabel 110 kV Bumme 4]
Kabel Mittelspannungsnalz Summa 3]
Kabei 1 kV Summe QF
Kabet Abnehmerangchiisse Summe 0
Freveilungen 170-38GKY Summa 0f:
| Predeitungen Mitelspannungsne  Surmime a
Frefieitungen 1 kV Summe [¥]
Frafteiiungen Abnehmeranschit{ _ Summe Q
Stelignseindchiungen und Hifsd,  Bumme 1]
Schulz-, Mess- und Ubsrspannd  Summe [1]
Sonsliges Symme [¥]
38072301 1030/10 KV-Statione | Surmme 1]
Haupiverieilerstationen Summe [5]
Orsnatzstationen Summe Q
Kundenslationen Summe 1]
Stationsgebaude Summe 1]
Allgemeine Stationseindchtunge;  Summe 0
ofisfeste Hebezeuge und Lastei Summe )
Schatteinrichiungen Summe 5]

rfzundsteuera Femslauer- Fermt  Summe 4]
Ortsnetz-Transformatoren, Kabg  Summe 4]
Zdnter, Messeinrichtungen. Ut Summe O
Femsprechisitungen Summe 1]
Fahrbare Stromaggregate Summa 4]
Grundsticksaniagen. Bauten 10 Summe 0
Betrisbsqebaude Summe 0
Varwallungsgebiude Summe

2010
2007
Geschaftsausstaliung (ohne EGL | Surime
\Werkzeuges Gerate Summe
Lagersinchtung Summe
2008
2007
Hardware Summe
2008
Software Summe
Lelehtfahizeuge Summe
Schwerfahrzeuge Summe
Summen

nety Gmbk

AL BK8-12/1893-11
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Anlage 5 {Aufwandsparamaster)

inatz GmbH {Netz 11

AZ: BK8-12/1893-11

o s ementoc ||
B i e T -die Bestimmung der KAdnb] s : .
Position ! K.ost._enarte.n '-Aﬁfwahdsparahgeter <, | GemaR§ 11 Ab_g’ 2
L . el L L IBURY iARegV X
) . - S S fEURE o

1. Autwandsgleiche Kosten

1.1. Materiaikosten

1.1.a. davon im gesetzlichen Rahmen ausgedble Belriebs- und Personalralstitigheit

1.1.b. davon fir Berufsausbidung ung Weiterbildung im Untermehmen

11 davon fiir Betriebskindertagesstétien fir Kinder der im Netzbereich beschéttigien
T Betriebsangehdrigen

114 Aufwendungen Hir Roh-, Hilfs- und Belriebssloffe

1.1.1.1, jAufwendungen fiir die Beschaffung von Veriustenergie

1.1.1.2.  JAufwendungen iz Stromeinspeisung durch Beireiber dezeniraler Eczeugungsanlagen

1.1.1.2.1. jnach EEG {exklusive Binspeisemanagement-Maknahmean)

1.1.1.2.2. inach KWK-G

1.1.1.2.3._inach § 18 StromNEV

1.1.1.2.4. iEinspeisemanagement-Mafinahmen

1.1.1.3.  iBelriebsverbrauch

1144, Aufwegndungan fur Di‘fierenz-ai!anzk_reise bzve. Aufwendungen filr den Ausgleich von

Abweichungen bei Standardlastprefilen

1.1.1.5. iSocnsiiges

1.1.2. Aufwendungen fir bezogene Leistungen

1.1.2.1.  jAutwendungen an vorgelagerien Netzbetreiber

1.1.2.1.a. | daven Aufwendungen fir Nelzreservekapazitél

1.1.2.1.b. | daven Aufwendungen gemén § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking)

1.1.2.1.¢ | davon Aufwendungen flir unterspannungsseitige Messung

1.1.2.2,  |Aufwendungen fir Blindstrom

1.1.2.3.  {Auhwendungen fir Gberiassene Netzinfrastnkhur

1.1.2.4,  |Aufwendungen flr singulsr genutzie Betriebsmittel

1.1.2.5.  {Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachie Betriebsiihrung

1.1.2.8.  ]Aufwendungen {Ur durch Dritig erbrachte Warkungs- und instandhaltungsleistungen

1.1.2.7. |Sonstiges

1.2, Persenalkosten

1.2.1. Lshne und Gehélter

1.21a. davon im gesetzlichen Rahmen ausgeiibte Betriebs- und Personalratstétigkeit

12158, davon flir Berutsausbildung und Weiterbildung im Linternehmen

$21c gavon fur Betriebskinderagessidtten fir Kinder der im Netzbereich beschiftigten
e Betriebsangehdrigen

1214 davon betriebliche um_i tartfveriragliche Versinbarungen zu Lohnzusatzlgistangen,
e sowel diese in der Zeit vor dem 31, Dez, 2008 abgeschiossen worden sind

122 Sariale Abgaben und Aufwendungen fir Altersversorgung und fir Untersiitzung

1928 davor_w bg!riel?liche unc_s tarifveriragiiche Verginbarungen zu Versorgungs!eishmgen,

soweit digse in der Zeit vor dem 31, Dez. 2008 abgeschiossen worden sind

1.2.2.1 Altersversorgung

1222 soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen

1.3. Zinsen und dhnliche Aufwendungen

1.3.4. gegeniiber verbundenen Unternghmen

1.3.2. gegendber Unternehmen, mit denen ein Betelligungeverhaltnis besteht

1.3.3. gegeniber Kreditinsiiluten

1.3.4. Sonstiges

“Autwandsparameter
gemank § 14 Abs. 1 Nr. 1
UV, 2 ARegV

LU EURY S

“Autwandsparameter
gemaR § 14 Abs. i Nr. 3

LIV Abs. 2 ARegV

o U JEURT
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Anlage 5 {Aufwandsparameter)

inetz GmbH (Netz 1)

AZ: BK8-12/1893-11

e smoranne ostnar | [ | S e
S L S o . 3 timmung der - KA dnb . A o .
Poslﬁon - Kosteharter.i g Avifwandsparanseter - T gem:&i g 11VAb§.__2 :
. TR - [EUR] i BDER
1.4 Sonstige Steuern
1.5. Sonstige betriebliche Autwendungen
15,1 Konzaessionsabgaben
1.5.2. Mieten, sonstige Pachizinsen, sonstige Leasingraten, Gebilhren und Beitrige
1.5.3. Versicherungen
1.5.4. Biirobedarf, Drucksachen und Zeitschriften
1.6.5. Postkosten, Frachikosten und dhnliche Kosten
1.5.86. Rechis- und Beratungskesien
1.5.7. Spensoring, Werbung, Spenden
1.5.8. Reisekosten und Ausfisungen
1.58. Sewirlung und Geschenke
1519, Warlung ung Instandselzung
1.5.11. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen
1.5.12. Zahtungen an Stddie oder Gemeinden nach Maflgabe von § 5 Abs. 4 StromNEY
1.8.13. Sonstiges
1.5.14. im geselziichen Rahmen ausgeilbte Betriebs- und Personalratstafigkei
1.5.15. fiir Berufsausbildung und Weiterbildung im Untermnehmen
1518 {lr Betriebskindedagesstitien fiir Kinder der Im Netzbereich beschiiftigien
T Betriebsangehdrigen
2. Abschreibungen
2.1. Abschreibungen Immateriefies Anlagevermigen
244 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechie und dhnliche Rechie und Were sowie Lizenzen an
T solchen Rechien und Werlen
212 SBonstiges
2.2, Kalk, Abschreibungen Sachaniagevermdgen
2.3. Abschreibungen Umlaufverrmidgen
2.4 Abschreibungen auf Finanzaniagen und auf Waripapiere des Umlaufvermbgens
3. Kalk. Elgenkapitalzinsen
4, Kalk, Gewerbesteuer
la. Netzkosten l.a. vor Abzug der kostenmindemden Eridse
5. Kostenmindernde Erise und Ertriige
5.4, Bestandsverdnderungen
5.2 Aktivierte Eigenleistungen
5.3. sonstige betriebliche Eririige
5.3.1. Eriréige aus der Aufldsung von Netzanschlussbeitrdgen
5.3.2, Errége aus der Auflisung von Baukestenzuschiissen
5.3.3, Eriréige aus Aufldsungen von Riicksiellungen
534 Erir8ge aus Blindstrom
5.3.5. andere sonslige betriebliche Erlriige
5.4. Ertrdge aus Betelilgungen
54.a davon aus verbundenen Untemehmen
5,5. Ertriige aus anderen Wertpapieran und Ausleihungen des Finanzanlagevermidgens
5.5.a. davon aus verbundenen Unternehmen

‘Autwandsparamater
Qem3R 5 14 Abs. 1 Nr. 1
o 2ARegV o
e EUR]

- Aufwandsparameter
gemih § 14 Abs. 1 Nr. 3
CiV.m Abs. 2 ARegV

CPEURY oo
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Anlage 5 {Aufwandsparamator) inetz GmbH (Netz 1) AZ: BK8-12/1893-11

davon dauerhaft nicht -

_ e e ;anerkaninte Kosten fiir BetiiisEbars Kosten Aufwandspatameter . Aufwandsparametér -
Position e LT Kastenarten ./ die Bestimmung der - Tgemas §11 Abs. 2 gemih § 14 Abs. 1 Nr.1 genidh § 14 Abs. 1 Nr. 3
o o STTRIRE o B - Alfwandsparameter E Bt AREQ‘V RRSIneY ‘w2 ARegV : i.V.m. Abg, 2 ARegV
T e e L [EURE L et C[EUR} IEUR]
58. Sonstige Zinsen und dhnlichs Ertriigs
586.1 Ertrige aus Finanzaniagen
556.1.a. davon Erirsge aus verzinslichen Finanzanlapen
5.6.1.b. davon Ertrdge aus Cash-Pooling
5.6.2. Ertrge aus Forderungen und sonstigen Vermigensgegensiénden

56,21, |Errdge aus Forderungen aus Ligferungen und Leistungen
5.6.2.2. |Errége aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen {z.B. Cash-Pooling)
Ertrége aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Betelligungaverhiilings besteht

Erirdge aus sonstigen Vermbgensgegenstéinden

Ertrdge aus Werlpapieren

Ertrdge aus Kassenbestang, Githaben bel Bundesbank und Kreditingtituten
andere sonstige Zinsen und &hnliche Erirdige

Umsatzerldse (nleht aus Netzentgelten)

erhebene Konzessionsabgaben

Erigse aus EEG

davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms

Ergse aus KWK-G

daven aus KWK-Stromverkauf {§ 4 Abs. 2 KWK-G)

daven aus Ausgleichszahlungen von UNS (§ 9 Abs. 1 KWK-G}

sonstige Erldse (nicht aus Netzenligelten)

Erifise aus § 19 Abs. 3 SromNEY
Zusiitzliche Zinsen gem. § 14 Abs. 2 ARegV

anpuitdtische Kosten

Mehrkesten fir die Errichtung, den Betrieb und die AnSerung von Erdkabeln
Investitionsmainahme

Aufwandsparameter

56.2.3.

davon OPEX

daven CAPEX

davon kostenmindernde Erldse und Edrige
davon kalk, Gewerbesteuer
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Antage & (Vergloichbarkaitsrechnung) ingta Gmbi (Nedz 1) AZ: BK§-12/1893-11

Abschreibungsdauar e s : : :
‘\ntergrenze " Tagesneuwert " [ [Annuititische Kosten

(Aniagongroppe . - T S| StromNEV e UUEGRE | U EUR]
’ : ) o fdahre} . IR ' ;
Habel
Kabel 220 kV
Kabel 110 &V
Kabel Mittalspannungsnelz
Kabel 1 kV

Kabal Abnehmeranschlisse

Fraileftunpsn 110-380kY

Fraileifungen Mittefspannungsnetz

Frailejtungen 1 kY

Fraileitungan Abnehmaranschiiisse

Ubrige Netzanlagen fis Hochspannungsiibertragung
Stationseinrichtungen und Hifsanlagen inklusive Trafo und Schaiter
Schutz-, Mess- und Uberspannungsschutzeinrichtungen, Fernstever-, Fernmelde-,
Fernmess- und Autematikanlagen sowie Rundsteasfungsantagen einschiisflich
Kopplungs-, Trafo- und Schaltaniagen

Sonstigas

Stationen mit elekirischen Einrichtungen

380 1 2201110130110 kV-Slationen

Hauptvertailarsiationen

Onsnetzsistionen

#undenslationan

Stationsgebaude

Aligemeine Stationsemrichtungen, Hilfsantagen

antsfeste Hebezeuge und Lastenaufzige einschlieflich Laufschienen,
Aussenhbeleuchiung in Umspann- und Schaltaniagen
Schalleinrichlungen

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Femmess-, Automatikantagen, Stram- und
Spannungswandler, Netzschutzeinrichiungen

Ubrige Netzanlagen des Verteilungsbetriebs
Crtsnetz-Transformatoren. Kabelveriellerschrinke

Zahiet, Messeintichiungen, Uniren, TFR-Empiénger
Femsprechleliungen

Fahrbare Stromaggregate

Alilgemeine Anlagen

Grundsticksaniagen, Bauten fur Transparwesen

Belrisbsgebiude

Verwaitungsgebauds

Geschafisausstatiung {ohne EDV, Werkzeuge/Geratle)

Werkzeugel/ Gerile

Lagerginrichiung

EDV-Anlagen

Hardware

Software

Fahrzeuge

Leichifahizauge

Sehwerfahzeuge
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Anlage § (Vergleichbatkeilstechnung)

inetz GmbH {Netz 1)

Berschnung der zusétzlichen Zinsen

Pasition

3.1. Katkulatorische Restwerte Anlagevermdgen fiir Aitanlagen

1. Immaterdells Vermdgensgegenstinde des Antagevermdgens

2. Geleistety Anzahiungan und Artlagen im Bau

4. Grundsticke zu AKHK

5. Sonstiges

3.2, Katkulatorische Restwarte Anlagevermdgen fir Newantagen

1. Immateriefie Vermbgensgagenstande des Antagevermogens

2. Gelrislete Anzablungen und Anlagen im Bau

£, Grundsticke 20 AKHK

5. Sonsliges

4, Bilanzwerte der Finanzanlagen

5. Bilanzwerte des Umiaufvarmdgens

Summe

Ausdizliche Zinsen

-+ - Hereitung des Zinssatzes fir die annuitdtischen Kosten (§14 Abs, 2 ARegV)

Bezeichnung

" Anteif

HNaltozins der lefztan Periode Rlir Newanlagen abzgl. der Zehnjahresdurchschniltsinfiation

Fremdkapialzins der ielzten Periode abzgl. der Zehnjahresdurchschnifisinfiation

Sanslige Zinsen

Gowichteter Zinssatz

Zinssatz

AZ: BKB-12/18593-11
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Anlage 7 {Vergigichsparamatar)

inetz GmbH (Hetz 1)

AZ: BKB-12/1883-11

Vergleichsparameter .-

: Bezeichnung

Halnebene Netz- oder Umspannebens

Betricbsmitiel in Limspannebene ohne Trafo

1Baiegenhell der Netz- oder Umspannebens

Lo Altgemeine Angabery
ST Nutzung gines | S Lo ;
{nterfihriger |- geografischen M*::::etl::gn- ' Betreiber -
Netzibergang | ‘Informations- | ° T Messing
Tt g Letrieh
: SyStems

Allgemaine Angaben

- Betrichene Netze des Netzbetreibers fohne Stromnetz)

 Gaspeicher-
antage

Fernwiirme- -

- Gasnety etz

Wassemetz

Telel i~
* kationsneiz

Atwasserneiz

Netzgebiet -
Ei h. ' ; Goografische | Geografische | (eogrofische | Konzessions- | | Versorgte :
Be"’f";f{ ner Fiiche Fidche . - Flicha . gebiet . "Fliche
[‘:1?12::1?]"9 CHBS HS L MS NS CUNS
- ] D'} '] [kmz2) g
”Strom_kmislanga_ o
IS IR S S| ven NSt Haus- | StraBen-
L L HES ~HE WS NS - B N
Bezeichnung o . B : oo canschitsse - beteuchtung
o Tkm} -] Jem] o] | ey S Jhen]
Kabel
Fraleitungen
_Tzasgéniﬁnge -
. HBS LHS Ms
Beslchnung - m tkm] flom]
Kabel
davorn mit Leitungen nachgelagerter Netze
Fredeituagan
davor mit Leitungen nachgelagerter Nebze

- Leitungsmastan

Bezelchning
Ledungsmasien fAnzahi
davon Fremgnutzungsanteit [%%]
Dachstander {Anzahi]

Andere Netze

davon prozentualer Antail der Zahfpunkte
mit Leerstand

vom Netzbetraiber betrishanen

vom Netzbetraiber abgelasen

von Dritten batdebensn

von Dritfen ahyelasen

auferhalb des Versorgungsgebiales
- vom Netzbetreiber belrieben

aulerhalb des Versorgungsgebietes
« vor Netzbetreiber abgelesen

daven Fremdnutzungsantel
Sehaltstationen
davon Fremdnulzungsanien

' Stationen .
'-Bezeichn.u Hys HUSHS HS HSMS M8 ] MSINS “NS
ng "[Anzahi} " fAnzahi} fAnzahi} TArzahi] {Arzahf]
Umspannstatisnen

Netzkom.plexim g
. "1 Strahlennetz Ringnetz Maschennetz
Netzebene : . R : AR
{lm} Tk} Tk}
MS
NS
Zihipunkte
.-E.eze.ichnun CHES HESHS L HSMS - MSINS NS
19 fAnzahi} fAnzahlj [Anzahl} fAnzahl} {Anzahl]
Summie
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Antage 7 {Verghichsparametar) inetz GrabH (Netz 1) AZ: BKB-12/1893-11

Vergleichsparameter -
" Transformatoren
conl i Hes v peSMS 7 - cHS | HsmMs CUMS Y UCMSING ‘NS
© - - Bezaichnung . - “fAnzah] ] TAnzahl 3 fAnzabl fAnzah} fAnzahi} [dozahl] | TAnzabl]

Transformaloren

davon Framdnutzungsanteil
Reservalransiermatoren
gavon Fremdnutzungsanteil

-Installierte Leistung der Transformateren

N Sl v Hes Ui HeSHS LUHS U] HEMAS CMS T TTMSING NS
Bezeithnung | [KVA : VA] VAL Rt WAL KVA] - fkVA] 40 [KVA]
fnstalli Leistung
davon Framdnutzungsantalt
instalfiene Reserveleistuny
davon Fremdnuizungsantel

- Ansehlusspunkte

i . . HES : ‘HESHS . f - HS UUTME - NS
-Bezelchnung ‘[Anzahi] [Anzahg) {Anzahg] " -{Anzah} ‘[ panzahl}
Anschiusspunite an Lels W mmm— et

Anschiusspunkte von nachgelagerien fremden
Netr bzw, Umspannebenen

Anschiusspunite von nachgelagerten eigeren Netz-
hzw. Umspannebenen

Anschlusspunkte von fremden Netz- baw.
Umspannebenen auf gisicher Netz- brw.
Umspannabens

Anschi thig der Stralenbeleuchiung

Einspaisepunkte dezentraler Erzeugungsaniagen -

COUHES i UUHeSMS | HS T U HSMS LOME L aems ] NS
fAnzahl} - ‘{Anzahf] - fAnzahl] i - {Anzahl) - {Anzahi} . Anzahi] {Arzanhi]

. ' . Bazeichnung

Surtime
davon Anschiusspunkte in der NS &
Farderung nach EEG

chne Farderung nach EEG
Forderung nach KWAWKG
ohne Férderung nach KWKG
o igen Erzeugungs.

Teitglaiche Jahreshbel Gher alle Ent

HE

. . NS-.:
[T : i

“instabliento o je Bz toist

. Betalchaung HES - HOSMS - | CHS - HSIMS S M - cmsms o bons
alle EEG-Anlagen

davon Solarenergie

davon Windanardie

davon ohne Férderung nach EEG
KWK-Anfagen - Forderung KWKG
KWK-Artagan - o Fordenng KW
von sensligen Erzeugungsanlagen

Jahresarbeit Einspeisungen

CHES -1 HESMS RS o] HEms M8 Y MSING ol NS

‘Bezeichnung - oW ‘W) mwWhE | T mwng [Ewn] {rwinj

aus vorgelagertan Netzen

aus gieicher Ehena

aus dezentralen Erzeugungsanlagen

- Férderung nach BEC

aus dezentraten Erzaugungsanfagen

-ahne Férderung nach EEG

aus KWK-Anlagen - Farderung nach KWKG

aus KWK-Aniagen - shne Forderung nach KWKG
aus sonstiger Erzeuging

Rickspeisungen aus nachgelagerter Ebeng

D L Beit A ¥ gen -

Bergichnung

Ruckspeisungen in vorgelagerie Ebenen
in oleiche Ebena

Natzvetuste

Sonstige enthaliene Enaergiemengen

an Letetverbraucher

in fremdie nachgelagena Ebene

in eigene nachgelagerte Ebene

Seite 2vond
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Anlage 8 Erigsobergrenzen 2. Regulierungsperiode {2014 - 2018)

netz GrmbH

Berechnung der kalenderjahriichen Eridsobergrenzen in der 2. Regulieringsperiode

AZ: BKE-12/1893-11

Gesetzliche Grundlage Berechnung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen 1 Ausgangsbasis l | 2014 | | 2015
56 Abs. 1 ARegV Basisjahr 2013
§§ 12-15 ARegV Anzuwendender Effizienzven EWWa l
|Ausgangsmveau IKA'?"’ ¢ l
l§ 4 ARegV |Er¥'ﬁsobergrenzu |ED§ l
is 11 Abs. 2 ARegV Dayprhafl nicht beeinficasbare Kostanareile KAdnb Y i

Sumime Kosten bzw. Erlbas

Satz 1, Nr. ¢ liche Abnahme- und Vergilungspfiichien
Satz 1, Nr. 2 Konzessionsabgaken
Saty 1.Nr. 3 Haelrdebsstevem
Satz 1, Nr. 4 erfordarlichs Inanspruchnahme vorgelagerter Nelxebenen
Satz 1, WL 5 Nachriislung von Wechselrichtern nach § 10 Absatz 1 der Systemstabilitatsverordnung
genehmigle InvestitonsmaBnahmen nach § 23 ARegV, soweit sie dem inhalt der
Salz 1, Nr. 6 Genehmigung nach durchgefthrl wurden sowde in der Regulierungsperiode kostenwirksam
sind und die Genehmigung nicht aufgshoben warden ist
Satz 1, Nr. 63 Auflesung des Abzugsbetrags nach § 23 Absalz 2a ARegV
Mehrkosten fir die Erichtung, den Betriol und die Anderung von Erdkabaln nach § 43 Salz
Satz 1, Nr 7 18r. 3 und Satz 3 des Energiewirischafsoeselzes, soweit diese nicht nach Nummar 6
periicksichligt werden und soweil die Koslen bei effizienterm Netzbelrieh entstahen
varmisdane Netrentgelle im Sinne von § 18 der SromNEV, § 35 Abs ZEEG und § 4 Abs. 3
Satz 1, Nr. &
ARG
Satz 1, Nr. 8b Zahlungen an Sladie oder Gemeinden nach Mailgabe von § 5 Absaiz 4 StromNEV
;betriebliche und tanfvertraghche Vereinbarungen zu Lohnzusaiz- and
Salz . Ne. 8 Versorgungsiaistungan, sowelt dinse in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abgeschiossen
worden sind
Salr 1, Nt 10 im geseizlichen Rahmen ausgeible Beiriebs- und Personairalsidlighedl
Satz 1, Nr. +1 Berufsaushildung und Waiterbilduby im Unternehmen und Betriebslinderiagesstétten far
+ Kinder der ir Netzbereich beschilliglen Betrichsangehsrigen
Satz 1. N5, 13 Auflbsung von Netzanschlusskostenbeitrigen und Baukostenzuschissen nach § 9 Abs. 1
R Satz 1 Nr. Jund4i V.m. Satz 2 SiromNEY
dem bundesweilen Ausgleichsmachanismus nach § 2 Abs. 4 des
Satz 1, Nr. 44 Energiclefungsausbaugesetzas vom 24, August 2009 (BGBL. | §. 2870) in der jewsils
gellenden Fassung
Salz 1, Nr. 15 finanzieller Ausgleich nach § 174 Abs. 4 EnWNG
Satz 2, M. 4 Enigse aus Kompensationszahiungen im Rahmen des Ausgleichsmachanismus nach Artiket
2 3 der Verardnung (E53) Nr. 12282003
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Aniage 8- Erisabergrenzen 2. Regulierungsperioda {2014 - 2018)

ingtz GambH

AZ: BKB-1271893-11

Ausgangsbasis

Gesetzliche Grundiage Berechnung der kalenderjdhriichen Erldsobergrenzen
Kosten ader Erlsse aus dem Engpassmanagement nach Arl. § der Verordnung (£G} Nr.
Satz 2. Nr. 2 1228/2003 oder nach § 15 SiromNZV, soweil digse entgellmindemd nach Artikel 6 Abs &
T Buchslabe ¢ der Verorzlnung (EG) Nr. 1228/2003 cder § 15 Abs. 3 5. 1 SlromNZV geliend
germachi warden
Satz 2, Nr. 3 Kosten oder Erlése Hir die Beschalfung der Energie zur Erbringung von

Ausgleichsieistungen, sinschileflich lastseitige Beschafiung

Salkz 2 Sonstige

Kosten cder Erfdse aus Mafnahmen sinas Betreibers von Stromverstrgungsneizen, die
einer wirksamen Verfahrensregulierung unterdiegen

Setz 4

Kosten oder Ertase aufgrund einer freivilligen Selbstverplichiung nach § 32 Abs. 1 Nr. 4
ARegV

2014

2018
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Antage B: Erldsebergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 - 2018)

inetz GrabH

AZ: BK8-12/188311

Gesetzliche Grundiage Berechnung der kalenderjéhrlichen Erlésobergrenzen
§ 41 Abs. 3 ARegV Veriibargehend picht beeinflusshare Koslenanieis ¥+ {KAwmb,0
§§ 15 Abs, 1i.V.m § 34 Abs. b ARegV Verlefungstaktor fiir den Abbau der Inefizianzen +{1-Vl)
§§ 16 Abs. 1iV.m § 34 Abs, 1b ARegV Vertetungsiaktor fiir den Abbau der Ineffizienzen \'
i(j 11 Abs. 4 ARegV Beeinfiussharer Kostenanteil " KAR D)
Nicht abgebaute beeinflussbare Kostenanleile {1 -V x KAyp
i§ 18 Abs. 2 ARegV Abgebaute beeinfiusshare Kostenentede Vi KA,
§ B ARegV Verbraucharpreisy incex das iaufanden Jabres " (VP
§§ Abs. 1 ARegV Ver herprat index des Basigiah | VPl
§ 8 ARegV/ Generelier sekioraler Praduktivitiisfakior - PFy
WHhriche Kostenanteile “vab® + “b" mit VP und PF

|§ 4.5 10 ARegy

1Erweilurungsfaklur

F]

|§ 18 Abs.{ ARegV

Qualititaelement

‘o ]

Volatile Kostenantelie + (Vi
Voiatile Kostenantaile Wi}
! § 5 Ats. 4 ARegV iSa!do des Regulisrungskontos | + 5t |

{5 4 Abs. 4 1er. 2 AReQV

gNicm 2umutbare Harte

+ NZHL

iSanstiges

+ Sot

§ 26 Abs. 2 ARegVv

MEA-Annuital

Vergleich mii BMetzA wegen BGH-Rechisprechung

Ausgangsbasis

2014

2015

Seitledven ¥



Anlage 8: Erlgsobergrenzen 2. Regulietungsperiode (2014 - 2018)

inetz GmbH

Berechnung der kéj!enderjéh':‘l'i'c'hen Erlésobergrenzen In der 2. Regulierungsperiode

AZ: BKB-12/1893-11

2018

2017

2018

Gesetzliche Grundlage Berechnung der kalendesjdhrlichen Erlbscebergrenzen
§ 6 Abs. t ARegV Basisjahr
§§ 12-15 ARegV ii\nzuwendender Effizienzwert EWa
IAusgangsnivenu l LGS
|§ 4 ARegV lErs&soburgrenzn {EO:
!§ 11 Abs. 2 ARegV Dauerhaft nicht besinflussbare Keslenanteile HAdnb,!

Surrme Kosten bzw. Eddse

Satz 1, Nr. 1 gesetziiche Abnahme. und Vergitungsphichien

Salz 1 N 2 Konzessionsabgaben

Satz 1,Nr 3 Hetriebssieuem

Satz 1, Nr. 4 erfarderfiche Inanspruchnahme vorgelagerier Netzebenen

Satz 1. Nr. 5 Nachrisiung wvan Wachselrichiem nach § 10 Absatz 1 der Systemslabilildisverordnung
genenmigie nvestitt Snahmen nach § 23 ARegV, soweit sie dem Inhall der

Satz 1, Nr.& Genehrvigung nach durchgefifrt wurden sewis in der Regulierungsperiode kostenvirksam
sing und die Ganehmigung nicht aufgehoban worden ist

Satz 1, Nr.6a Auligsung das Ahzugsbatrags nach § 23 Absatz 2a ARegV
Mehrkosten fir die Errichiung, den Betrieh und die Anderung von Erdkabeln nach § 43 Sai

Satz 1, Nr. 7 1 Nr, 3 und Salz 3 des Energiewintschallsgesetzes, soweil diose nicht nech Kummer 6
bercksichtigh werden uad soweil die Kosten bei i Melzbetrieb enlsteh

<. vermiedane MNetzenlgeRa im Sinne von § 18 der StromNEV, § 35 Abs, 2FEG und §4 Abs. 3

atz 1, Nr 3

KWi-G

Satz 1, Mr.8b Zahiungen an Stadte oder Germnainden nach MaRgabe von § 5 Absatz 4 StromNEY
betriebliche und tarifuerragliche Vereinbarungen zu Lohnzusalz- und

Salz 1, Nk & Versorgungsleistungen, sowelt diese in der Zaeit vor dem 31, Dezember 2008 abgeschivssen
worden sind

Satz 1, Nr. 10 im ztichen Rahmen ausgelibte Batri und Persan atigkeit

Salz 4 Nr 1 Berufsaushiidung und Weiterbidung im Unterashmen und Beiriebskindertagesstatten (ur

o Kindar der im Nelzbereich beschaftiglen Batriebsang d

Auflisung von Netzanschlusskostenteilriigen und Baukosten: i nach § 9 Abs. 1

Satz 1. pe. 13 Safz 1 Nr. 3und 4., m, Satz 2 StromNEV
dem bundeswiiten Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 des

Satz 1, Nr. 14 Energislait vorm 21 Augusi 2008 {BGEL | 5. 2870; in der jewails
geflenden Fassung

Sakr 1, Nr. 1§ finanzieller Ausgieich nach § 17d Abs, 4 EnWG

Satz 2. Nr. 1 £ridse aus Kompensationszahkungan im Rahmen des Ausgleichsmachanismus nasch Artkel

A 3 der Verordmeng (EG) Nr. 122872003
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Anlage 8: Erlbsobergrenzen 2. Regullerungsperiode (2014 - 2018)

inetz GmbH

AZ: BK8-12/1883-11

Gesetzliche Grundlage

Berechnung der kalenderjéhriichen Erlésobergrenzen

Kastan oder Erose aus dem Engpassmanagement nach Arf. B dér Verordrung {EG) Nr.
122872003 ader nach § 15 StromN2Y, soweit diese entgelimindernd nach Adikel 6 Abs 6

Satz2.Ne.2 Buchslabe ¢ der Verordnung (EG) Nr. 1226/2005 oder § 15 Abs. 3 S, 1 StiemNZ2V geltend
jgemacht warden
Satz 2 Nr. 3 Kasten oder Erfose fir die Beschaffung der Ensrgie zur Erbringung von

Ausgleichslor: , einschiieBiich lastseitige Beschaffung

Satz 2 Sonstige

Kaosten oder Eribse aus Malnahman eines Betreibers von Shomversorgungsastzen, die
einer wirksamen Verfahrensregulierung unteriagen

Satz 4

Kosten cdar Erdse aufgnund einer freiviliigen Seibstverpfiichiung nach § 32 Abs. 1 Nr. 4

ARegV

20116

2017

2018
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Anlage 8: Erldsobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2614 - 2018)

inetz GmbH

AZ: BK8-12/1893-11

Gesetziiche Grundiage Berechnung der kalenderjihriichen Erlésohergrenzen l
§ 11 Abs. 3 ARegV Voribergehend nichi beginflussbare Kostenanielle l+ {Kaveb, 0
§ 15 AbS. 1 iV.m5 34 Abs 1b ARagV vereilungsfaktor fir den Abbau der ineffizienzen +(1- V)
§ 16 Abs, 1 1V.m § 34 Abs. 16 ARegV Vereilungsfaktor (Gr dan Abbay der Ineffizienzen \d
[5 11 Ans. 4 ARegy Boemfiussharer Kestenantail * KA}
Nicht sbgebaute beeinflussbare ¥ il 11V x Khg g
|§ 18 Abs. 2 ARegV Abgebaute beeinflussbare Kostenantefie vy X Khyp
58 ARegV Verbraucherpreisgesamiindex des laufendsn Jahres BAEH
$ 5 Abs, 1 ARegV Verbraucharpreisgesamtindex dos Basisjahres 1 VPlo)
3§ S ARegV G sekioraler Produktivitatsiak BRI
Jahrliche Kostonantede “vnb" + 0" mit VP! und PF
§§ 4, 510 ARegV Iﬁmeliewngsfakm IEFE | |
i‘j 19 Abs.1 ARegh IOua!itﬂtseEemem |+ ¢ ] |
olalle Kostenanteile +{vr
\olatile Kostenantaile Vi)
l § 5 Abs, 4 ARegV |53!de des Regufierungskontos | + 5t

[54 45 4 1r.2 ARagY

|Nichl zumuthare Hare

Sonsliges

+ Sot

5 26 Abs. 2 ARegV

MEA-Annuilat

Varglaich mit BNetzA wegen BGH-Rechisprechung

208

2017

2018
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Eplnge § Effzazweite
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 his 2012
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

1. Vorbemerkungen

Zur Ermittlung der Eridsobergrenzen fur die zweite Regulierungsperiode sind geman
§§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV Zu- bzw. Abschlage zu ermitteln, die sich aus dem
Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 ergeben und diesen ausgieichen.
Die Zu- und Abschlage sind gemafl § 5 Abs. 4 S. 3 und Abs. 2 S. 3 ARegV zu ver-

zinsen.

Fir die Berechnung der Zu- und Abschidge auf die Erldsobergrenzen der zweiten
Regulierungsperiode wird zundchst der Saldo zum 31.12.2012 ermittelt. Dieser wird
sodann um ein Jahr aufgezinst, um zu berlcksichtigen, dass die Auflésung des Re-

gulierungskontosaldos erst am 01.01.2014 beginnt.

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2012 erfolgt in 5 gleichmatigen
jahrlichen Raten ab dem 01.01.2014. Zusatzlich erfolgt eine Verzinsung des im je-
weiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV.
Der Zinssatz fur die Aufzinsung im Jahr 2013 und den gesamten Auflésungszeitraum
entspricht dem 10-jahrigen Durchschnitt der von der Bundesbank ver&ffentlichten
Umiaufsrenditen “festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten" der Kalen-
derjahre 2003 bis 2012 in Hohe von ||}

2, Positionen im Regulierungskonto

Die einzeinen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV.
FiUr den Strombereich sind dies im Einzelnen:

1. die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulassigen Erlésen und den vom
Netzbetreiber unter Berlicksichtigung der tatsdchlichen Mengenentwickiungen
erzielbaren Erldsen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV),

2. die Differenz zwischen den taisdchlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 2
S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV und den in der Erldsobergrenze diesbezlig-
lich enthaltenen Ansétzen (§5 Abs. 1 S.2 ARegV im. V. §11 Abs. 2 S. 1
Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV) sowie

3. die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden
Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Eridsober-
grenze diesbezuglich enthaltenen Anséatzen, soweit diese Differenz durch An-
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Anlage SR: Saido Regulierungskonto 2009 bis 2012

derungen der Zahl der Anschiussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder
Messung durch den Netzbetreiber durchgefiihrt wird, oder durch MalRnahmen
nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b StromNZV verursacht
wird (§ 5 Abs. 1 8. 3 ARegV).

Gemal § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5
Abs. 4 ARegV flir die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die
jeweils in den Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind An-

lage A2 zu entnehmen.
2.1.  Differenz zwischen zuldssigen Erlésen und erzielbaren Erldsen

Gemal § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulassigen Erldése und der vom
Netzbetreiber unter Berlicksichtigung der tatsachlichen Mengenentwicklung erzielba-

ren Erldse im Regulierungskonto zu erfassen.
2.11. Zuldssige Erlése

Die zuldssigen Eridse bestimmen sich geméal § 4 ARegV. Dabei ist die gemaR § 4
Abs. 1 und 2 ARegV bestimmte Erldsobergrenze nach Maligabe von § 4 Abs. 3 bis 5
ARegV jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres vom Netzbetreiber anzupassen.
Dies umfasst die zulassige Anpassung der jeweiligen kalenderjahrlichen Erldsober-

grenze in Folge von:

= Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3
S. 1 Nr. 1 ARegV),

= Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11
Abs. 2 8. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S.
2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV)

Weiterhin kénnen Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererldsen nach §
34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodentbergreifende Saldierung)
sowie einer Mehrerldsabschopfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 Strom-
NEV in analoger Anwendung erfolgen,

Zudemn kdnnen jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemait § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1
und 2 ARegV Anpassungen der Erldsobergrenze in Folge von beschiedenen An-

fragen

= nach Mallgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

= giner nicht zumutbaren Harte (Hartefall)
gewahrt werden.

Eine Anpassung der kalenderjahrlichen Eridsobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV er-
folgt entsprechend des im Jahr 2012 bestimmten Qualitatselementes.

Der Netzbetreibe_ einen oOffentlich-rechtlichen Vertrag mit der
Bundesnetzagentur geschlossen. Dadurch wurden die der jahrlichen Entgeltbildung

zu Grunde zu legenden Betrdge geandert. Eine Anpassung der Erldsobergrenze er-
folgte durch den &ffentlich-rechtlichen Vertrag nur fiir das Kalenderjahr 2012. Zur Be-
stimmung der zuldssigen Erldse ist somit fir die Kalenderjahre 2009 bis 2011 gene-
rell auf die vor Abschiuss des &ffentlich-rechilichen Vertrages urspringlich festgeleg-
ten bzw. nach § 4 Abs. 3 und 4 ARegV angepassten kalenderjahrlichen Eriéscher-

grenzen abzustellen.

2.1.11. Zuladssige Eriose 2009

Die Beschiusskammer hat mit Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegVi V. m. § 28
Abs. 1 EnWG vom |l 5xs-08/1893-11) eine kalenderjanriiche Eriosober-
grenze fur das Jahr 2009 fesigelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlésober-
grenze findet sich in Anlage A1 der genannten Erlésobergrenzenfestlegung. in der
Anlage A3 zu diesem Dokument wird die festgelegte Erloésobergrenze des Jahres
2009 den diesbeziglichen Angaben des Netzbetreibers gegentibergestelll. Eine An-
passung der Erldsobergrenze gemdl § 4 Abs. 3 ARegV erfolgte in der ersten Regu-
lierungsperiode nach § 4 Abs. 3 8. 3 ARegVi. V. m. § 34 Abs. 4 S. 2 ARegV erstma-

lig zurn|J RS 4 Abs. 2 S. 2 ARegV).

Mehr- und Mindereridse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 11 StromNEV der Jahre 2006
und 2007 wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjahrlichen Eriésobergren-
zen der ersten Regulierungsperiode berlicksichtigt und sind damit in den ausgewie-

senen festgelegten Erldsobergrenzen enthalten.

Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerldsabschdpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV
. V. m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung stattgefunden haben, sind diese erst
ab dem Jahr 2010 relevant.

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjahrlichen Erldsobergrenzen aufgrund von
§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV (Hartefall) erfolgte nicht.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

Damit ist hinsichtlich der zulassigen Erlése des Jahres 2009 auf die von der Be-
schlusskammer festgelegte kalenderjahrliche Erldsobergrenze des Jahres 2009 ab-

zustellen.

2.1.1.2. Zuldssige Erlose 2010

Die gemal § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erids-
obergrenze fur das Jahr 2010 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden
Wert des Netzbetreibers gegenlibergestelif.

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlésobergrenze wird in An-
lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erldsobergrenze gegenibergestelit. Die
gof. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erldsobergrenze gegen-
{iber dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige

Differenzen werden nachfolgend erldutert:

2.1.1.2.1. Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV
(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV)

Hinsichtlich der Anpassung der Erlésobergrenze fir das Kalenderjahr 2010 ist die
Anderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu beriicksichtigen.
Hierfur ist der Verbrauchergesamtpreisindex in Héhe von 106,60 zu verwenden.

2.1.1.2.2. Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen
nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8Bb bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2
S. 2 ARegV (§ 4 Abs. 3 8. 1 Nr. 2 ARegV)

Bei einer Anderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11
Abs.2 S.1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte ka-
lenderighrliche Erlésobergrenze gemall §4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum

01.01. eines Kalenderjahres anzupassen.

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber
der Beschlusskammer fir das Kalenderjahr 2010 Angaben hinsichtlich der Anpas-
sung der kalenderjdhrlichen Erlésobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

jeweiligen Anpassungen zugrunde liegenden Anderungen von dauerhaft nicht beein-
flussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV {ibermitteit.

In Anlage A3a findet sich eine Gegeniiberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom-
menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach §4 Abs. 3 8. 1

Nr. 2 ARegV anerkennungsfdhigen Anpassungen.

Folgende Angaben des Netzbetreibers zum 01.01.2010 waren aus Sicht der Be-

schiusskammer anzupassen:

investitionsbudgets

Der Netzbetreiber hat nach Maligabe des § 23 ARegV (a.F.) Antrage auf Investiti-
onsbudgets gestellt. Die zustandige Beschiusskammer 4 hat unter den Aktenzeichen

_Entscheidungen hinsichtlich dieser Investitionsbudge-

tantrage getroffen. Die aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten fiihren zu
einer Anpassung der Eriésobergrenze. Mit ||| G - dic Be-
schiusskammer 4 dem Netzbetreiber fur das Jahr 2010 die gesamten bericksichti-
gungsfahigen Kapitalkosten fiir die Investitionsbudgets in Hohe von || itoe-
teilt. Der Netzbetreiber hat im Rahmen seiner Mitteflungspflichten gemaf § 28 Nr. 1
ARegV die Summe der Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsbudgets nach §
23 ARegV mit I 2ngegeben. Daraus resultiert eine Differenz in Héhe von

Die Anpassung der Eridsobergrenze in Héhe dieser gesamten Kapitalkosten gemaf
§4Abs.3S. 1 Nr.2ARegVi V. m §11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV ist in der Anlage
A3b dargestelit.

2.1.1.2.3. Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindereritsen nach § 34 Abs. 1
ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodeniibergreifende Saldierung)

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlbsen nach § 34 Abs. 1 ARegV
i. V. m. § 11 StromNEV (Periodentibergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage A1
des Ergebnisschreibens zur Periodeniibergreifenden Saidierung 2008 zu entneh-

men.
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Anlage SR: Saido Regulierungskonto 2009 bis 2012

2.1.1.2.4. Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindereriosen nach § 34
Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlésabschépfung nach § 34 Abs. 1
ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berech-

nung der zulassigen Erldsobergrenze in Anlage A3 beriicksichtigt worden. Abwei-
chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des
Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen.

2.1.1.2.5. Anpassung nach MaRgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) ge-
méR §4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV

Sofern die Erlosobergrenze nach MalRgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor)
gemall § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung
der zulédssigen Erlésobergrenze in der Anlage A3 berlcksichtigt worden. Abweichun-
gen des von der Beschiusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbe-

treibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen.

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran-
trags flr das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gtiltigen Verbraucher-
preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen-
derjahrlichen Erlésobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe
eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, kénnen sich hieraus

Differenzen ergeben.

2.1.1.2.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Hirte (Hirtefall) geméan
§4 Abs. 4 5.1 Nr. 2 ARegV

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjdhrlichen Erlésobergrenzen aufgrund von
§ 4 Abs. 4 8. 1 Nr. 2 ARegV erfoigte nicht.

2.1.1.2.7. Anpassung aufgrund eines pauschalierien Investitionszuschiags
gemail § 25 ARegV

Eine Anpassung der kalenderjahrlichen Erldsobergrenzen aufgrund § 25 ARegV er-
folgte nicht.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

21.1.3. Zuldssige Erlose 2011

Die gemaB § 32 Abs. T Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlds-
obergrenze fur das Jahr 2011 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden

Wert des Netzbetreibers gegenibergestelit.

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Eridsobergrenze wird in An-
lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlésobergrenze gegentbergestelit. Die
gof. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlésobergrenze gegen-
Uber dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige

Abweichungen werden nachfolgend erlautert.

2.1.1.3.1. Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV
(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV)

Hinsichtlich der Anpassung der Erlésobergrenze fiir das Kalenderjahr 2011 ist die
Anderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu beriicksichtigen.
Hierfr ist der Verbrauchergesamipreisindex in Héhe von 107,00 zu verwenden.

2.1.1.3.2. Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussharen Kostenanteilen
nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2
S. 2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV)

Bei einer Anderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte ka-
lenderjdhrliche Erldsobergrenze gemafl §4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum

01.01. eines Kalenderjahres anzupassen.

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber
der Beschlusskammer fir das Kalenderjahr 2011 Angaben hinsichtlich der Anpas-
sung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den
jeweiligen Anpassungen zugrunde liegenden Anderungen von dauerhaft nicht beein-
flussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV Ubermittelt.
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In Anlage A3a findet sich eine Gegenuberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom-
menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach §4 Abs. 3 S. 1

Nr. 2 ARegV anerkennungsfahigen Anpassungen.

Folgende Angaben des Netzbetreibers zum 01.01.2011 waren aus Sicht der Be-

schiusskammer anzupassen:

investitionsbudgets

Der Netzbetreiber hat nach Malgabe des § 23 ARegV (a.F.) Antrage auf investiti-
onsbudgets gestelit. Die zustandige Beschlusskammer 4 hat unter den Akienzeichen

_Entscheidungen hinsichtlich dieser investitionsbudge-

tantrage getroffen. Die aus diesen Projekien resultierenden Kapitalkosten fihren zu
einer Anpassung der Erissobergrenze. Mit ||| G 2t dic Be-
schiusskammer 4 dem Netzbetreiber fir das Jahr 2011 die gesamten berlicksichti-
gungsféhigen Kapitalkosten fir die Investitionsbudgets in Héhe von || mitoe-
teilt. Der Netzbetreiber hat im Rahmen seiner Mitteilungspflichten gemalt § 28 Nr. 1
ARegV die Summe der Kapitalkosten aus genehmigien Investitionsbudgets nach §
23 ARegV mit|jllenoegeben. Daraus resultiert eine Differenz in Hohe von

Die Anpassung der Erldsobergrenze in Hohe dieser gesamten Kapitalkosten gemal
§4 Abs. 3 S. TNr.2ARegVi. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV ist in der Anlage
A3b dargestelit.

2.1.1.3.3. Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindereriosen nach § 34 Abs. 1
ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodeniibergreifende Saldierung)

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererldsen nach § 34 Abs. 1 ARegV
. V.m. § 11 StromNEV (Periodenibergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1
des Ergebnisschreibens zur Periodenlbergreifenden Saldierung 2008 zu entneh-

men.
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2.1.1.3.4. Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererldsen nach § 34
Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehreridésabschdpfung nach § 34 Abs. 1
ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog statigefunden hat, ist diese bei der Berech-

nung der zuldssigen Eridsobergrenze in Anlage A3 berucksichtigt worden. Abwei-
chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des
Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen.

2.1.1.3.5. Anpassung nach MaBgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) ge-
maRk § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV

Sofern die Erldosobergrenze nach Malgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfakior)
gemal § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung
der zulassigen Eridsobergrenze in der Anlage A3 berilicksichiigt worden. Abweichun-
gen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbe-

treibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen.

Bei der Bestimmung des Anpassungsbeirages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran-
trags fir das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell glltigen Verbraucher-
preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschiuss die Anpassung der kalen-
derjahrlichen Eridsobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktoranirags mithilfe
eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, kénnen sich hieraus

Differenzen ergeben.

2.1.1.3.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Hirte (Hirtefall) gemig
§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjahrlichen Erldsobergrenzen aufgrund von
§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht.

2.1.1.3.7. Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags
geméifR § 25 ARegV

Eine Anpassung der kalenderjdhrlichen Erlésobergrenzen aufgrund § 25 ARegV er-
folgte nicht.
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2.1.1.4. Zuldssige Eridse 2012

Die gemafd § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 28 Abs. 1 EnWG festgelegte Erits-
obergrenze fir das Jahr 2012 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden

Wert des Netzbetreibers gegeniibergestelit.

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erldsobergrenze wird in An-
lage A3 der vom Neizbetreiber angepassten Erldsobergrenze gegenibergestelit. Die
ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erldscbergrenze gegen-
{iber dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige

Abweichungen werden nachfolgend erlautert:

2.1.1.4.1. Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV
{§ 4 Abs. 3 5. 1 Nr. 1 ARegV)

Hinsichtlich der Anpassung der Erldsobergrenze fur das Kalenderjahr 2012 ist die
Anderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu beriicksichtigen.
Hierfar ist der Verbrauchergesamtpreisindex in Hohe von 108,20 zu verwenden.

2.1.1.4.2. Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteifen
nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2
S. 2 ARegV (§ 4 Abs. 3 5. 1 Nr. 2 ARegV)

Bei einer Anderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11
Abs. 2 5.1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte ka-
lenderjghrliche Erldsobergrenze gemall §4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum

01.01. eines Kalenderjahres anzupassen.

im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber
der Beschlusskammer flir das Kalenderjahr 2012 Angaben hinsichtlich der Anpas-
sung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den
jeweiligen Anpassungen zugrunde liegenden Anderungen von dauerhaft nicht beein-
flussbharen Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV Ubermitteit.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

In Anlage A3a findet sich eine Gegeniibersteliung der vom Netzbetreiber vorgenom-
menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 &, 1

Nr. 2 ARegV anerkennungsfahigen Anpassungen.

Folgende Angaben des Netzbetreibers zum 01.01.2012 waren aus Sicht der Be-

schlusskammer anzupassen:

Invesfitionsmalinahmen

Der Netzbetreiber hat nach Malligabe des § 23 ARegV Antrdge auf Genehmigung
von Investitionsmalnahmen gestelll. Die zustandige Beschlusskammer 4 hat unter
den Aktenzeichen_Entscheidungen hinsichtlich dieser
Investitionsmalnahmen getroffen. Die aus diesen Projekten resultierenden Kapital-
kosten fiihren zu einer Anpassung der Erldsobergrenze. Mit || EGTGN
B - cic Beschiusskammer 4 dem Netzbetreiber firr das Jahr 2012 die ge-
samten berilicksichtigungsfahigen Kapitalkosten flir die InvestitionsmaBnahmen in
Hohe von- mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat jedoch im Rahmen seiner Mit-
teitungspflichten gemaf § 28 Nr. 1 ARegV keine Kapitalkosten aus genehmigten In-
vestitionsbudgets nach § 23 ARegV angegeben. Daraus resultiert eine Differenz in

Héhe von_

Die Anpassung der Erlésobergrenze in Héhe dieser gesamten Kapitalkosten gemai
§4 Abs. 3 5. TNr.2ARegVi. V. m. §11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV ist in der Anlage
A3b dargestellt.

2.1.1.4.3. Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindereriésen nach § 34 Abs. 1
ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodeniibergreifende Saldierung)

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindereridsen nach § 34 Abs. 1 ARegV
i.V.m. § 11 StromNEV (Periodentibergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1
des Ergebnisschreibens zur Pericdenubergreifenden Saldierung 2008 zu entneh-

men.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

2.1.1.4.4. Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindereridsen nach § 34
Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlésabschdpfung nach § 34 Abs. 1

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berech-
nung der zuldssigen Erlésobergrenze in Anlage A3 beriicksichtigt worden. Abwei-
chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen.

2.1.1.4.5. Anpassung nach MaRgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) ge-
maRk § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV

Sofern die Erlésobergrenze nach Malgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor)
gemall §4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung
der zulassigen Eriésobergrenze in der Anlage A3 berlUcksichtigt worden. Abweichun-
gen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbe-

treibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen.

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran-
trags flr das Jahr 2012 hat die Beschlusskammer den aktuell gliltigen Verbraucher-
preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen-
deriahrlichen Eridsobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe
eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, kdnnen sich hieraus

Differenzen ergeben.

2.1.1.4.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Harte (Héartefall) gemaf
§4 Abs. 4 8.1 Nr. 2 ARegV

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjdhrlichen Erlésobergrenzen aufgrund von
§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht.

2.1.1.4.7. Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags
gemil § 25 ARegV

Eine Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen aufgrund § 25 ARegV er-

folgte nicht.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskontc 2009 bis 2012

2.1.1.4.8 Anpassung aufgrund des Qualititselementes gemif §§ 19 und 20
ARegV

Die mit Beschluss vom_festgelegten Zu- oder Ab-

schiage wurden bei der Bestimmung der zulassigen Erlése 2012 beriicksichtigt.

2.1.2. Erzielbare Erlose

Gemal § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu-
lassigen Erlosen und den vom Netzbetreiber unter Bericksichtigung der tatséchli-
chen Mengenentwicklung erzielbaren Erldsen im Regulierungskonto zu erfassen. Die
erzielbaren Eridse ermitteln sich als Produkt der tatsachlich im jeweiligen Jahr
durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der
Verprobungsrechnung gemafl § 20 StromNEV ermitielten Entgelten. Die erzielbaren
Erldse ergeben sich aus dem Produkt der tatsachlich physikalisch durchgeleiteten
Mengen und den in Anspruch genommen Leistungen und den vom Netzbetreiber

jeweils angesetzten Preis, unabhangig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren.

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen
tatsachlich erzielten Erlése des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen
seiner Mitteillungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt.

Nach Pritfung der mitgeteillen Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich far
die Jahre 2009 bis 2012 die in Anlage A3 dargesteliten erzielbaren Erldse.

Die Abweichungen resuitieren aus folgendem Sachverhalt:

2011: Der Netzbetreiber weist Entgelte fir die Entnahme und Einspeisung mit Last-

gangzahlung in der Spannungsebene HS aus,_
I G scinen Ausiinrunge
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

2012: Der Netzbetreiber ist bezlglich der Entgelte fur die Entnahme und Einspeisung
mit Lastgangzé&hiung in der Spannungsebene HS analog zum Jahr 2011 vorgegan-
gen. Aus diesem Sachverhalt resultiert eine Abweichung in Hohe von ||}

Eine weitere Abweichung in Hbhe vo

2.2,  Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderiahrlichen Er-
I6sobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Anderung von
dauerhaft nicht beeinflussharen Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8
und 15 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlésobergrenze Anwen-
dung finden soll. Die diesbezlglich in dem jeweiligen Erlésobergrenzenjahr enthalte-
nen Anséatze sind den in diesem Kalenderjahr tatsdchlich entstandenen Kosten ge-
genuberzustelien. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemaR
§ 5 Abs. 1S, 2 ARegV zu beriicksichtigen.

Gemal seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber fur die
Kalenderjahre 2009 bis 2012 die tatsachiich entstandenen Kosten gemafl § 11 Abs.
2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV Ubermitielt.

in der Anlage A2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten

Werten gegenubergestellf.

2.3. Differenz aus volatilen Kostenanteilen

Fir die Jahre 2009 bis 2012 sind keine volatilen Kostenanteile nach § 11 Abs. 5
ARegV gegeben. Eine Differenz i. S. d. § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV kann diesbeziiglich

somit nicht vorliegen.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

2.4. Differenz zwischen den fiir das Kalenderjahr entstehenden Kosten des
Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erldsobergrenze

diesbeziiglich enthalienen Anséaizen

Gemal § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusétzlich die Differenz zwischen den fir das
Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung enistehenden Kosten des Messsiel-
lenbetriebs oder der Messung und den in der Erlésobergrenze diesbeziiglich enthal-
tenen Ansitzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch
Anderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Mes-
sung durch den Netzbetreiber durchgefUhrt wird, oder MalRnahmen nach §21b
Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b StromNZV verursacht wird.

Gemal seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber fiir
die Kalenderjahre 2009 bis 2012 die Kostenveranderung fur die Messung bzw. den
Messstellenbetrieb inklusive der Mainahmen gemal § 21b EnWG Ubermitielt. Diese
Werte werden in der Anlage A3 den von der Beschlusskammer gepriften Werten

gegentbergestelit.

3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperio-
de

3.1.  Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2012

Der Gesamtisaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 wird durch die kalender-
jahrlichen Einzelbetrage fir die Jahre 2008 bis 2012 hinsichtlich

= der Abweichung zwischen zuléssigen und erzielbaren Erlésen gemaR §5
Abs. 1 8. 1 ARegV,

= der Abweichung zwischen den tatsachlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr.
4 bis 6, 8 und 15 ARegV und den in der kalenderjahrlichen Erlésobergrenze
enthaltenen Ansatzen gemaR § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV sowie

= der verénderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des
§ 5Abs. 1S. 3 ARegV

bestimmt. Diese Differenzbetrage werden gemal § 5 Abs. 2 ARegV verzinst.

Der Anlage A2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu ent-

nehmen.
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Aniage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

Die Verzinsung erfolgt gemall § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jahrlich
durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jah-
resanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf
die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderiahre bezogenen Durchschnitt der von
der Deutschen Bundesbank veréffentlichten Umiaufsrendite festverzinslicher Wert-
papiere inlandischer Emittenten. Fir das Jahr 2009 betragt der Zinssatz 4,09 %, fur
das Jahr 2010 3,80 %, fir das Jahr 2011 3,58 % und fir das Jahr 2012 3,25 %.

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2012 ergibt sich aus den Diffe-
renzen der Jahre 2009, 2010, 2011 und 2012, die gemaf § 5 Abs. 2 ARegV zu ver-
zinsen sind. Der Anlage A2 ist fur die Jahre 2009 bis 2012 der Vorjahressaldo, der
Gesamtsaldo vor Verzinsung, die Hohe der Verzinsung sowie der jeweilige Ge-
samtsaldo nach Verzinsung zum 31.12. fir das enisprechende Jahr zu entnehmen.
Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 kann ebenfalls der Anla-

ge A2 entnommen werden.

3.2. Bestimmung der Bemessungsgrundlage fiir die Berechnung der Zu- und

Abschlige

Grundiage fiir die Bestimmung der Zu- und Abschlage auf die Erlésobergrenzen der
zweiten Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2012 (vgl.
Anlage AZ2). Dieser ist fur das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Aufidsung des Regulie-
rungskontosaldos erst im Jahre 2014 beginnt.

Bei einem Zinssatz von 3,25 % ergibt sich die in Anlage A5 dargestellie Verzinsung
fur das Jahr 2013,

Die Bemessungsgrundlage fur die Berechnung der Zu- und Abschidge auf die Erlos-
obergrenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Re-
gulierungskonto nach Verzinsung, der in der Anlage A2 dargestellt ist.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

3.3.  Berechnung der Zu- und Abschlige

Die Ermittlung der Zu- und Abschldge auf die Eriésobergrenzen der Jahre 2014 bis
2018 erfolgt in 5 gleichm&Bigen Raten zuziglich der jahrlichen Verzinsung der jewei-
ligen durchschnittlichen Kapitalbindung.

Der dabei anzuwendende Zinssatz betrdgt konstant 3,25 %, was dem 10-jahrigen
Durchschnitt der Umlaufsrenditen “festverzinsliche Wertpapiere inlandischer Emitten-
ten" der Jahre 2003 bis 2012 entspricht. Eine Fixierung des Zinssatzes fur zukiinftige
Jahre ist erforderlich, da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus wéhrend

des Aufidsungszeitraums vorgesehen ist.

Entsprechend der oben dargesteliten Ausflihrungen ergeben sich die in Anlage A5
aufgefihrten Zu- oder Abschiage fir das Regulierungskonto fur die Jahre 2014 bis
2018. Zuschiage auf die Eriésobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden
hierbei mit einem positiven Vorzeichen dargestellt, Abschlage sind mit einem negati-

ven Vorzeichen versehen.
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Anlage A1

Strom - Requlierungskonto 2009

- Uhersicht iber alle Teilnetze -

inetz GmbH

inetz GmirH

BK8-0%/1893-01

10001893

AZ: BKB-09/1893-01
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Anlage AZ inetz GmbH AZ: BRE-0Or1823-01

Strom - Requlietungskonto

- 1. Regulierungsperiode

Firma des Stromnetzhetreibers inetz GrmpH
Rechtsform GmbH
Betriehsnummer 10001883
Netznummer 4
{ Beschreibung Rechtsgrundlage Inhalt 2068
1& nach § 4 ARegV zullissige Erldse
Endsobergranze (E0G) geman § 4 ARegV § 5 Abs. 18siz 1 ARegV
b erziglbare Erltse

1a- 1 Differenz aus taung 1b

28 tatsachich entstandene Kosten
Erfordartiche insnspruchnabme vergelagerter Netzebenen gemsl § 11 Abs. 2 Sale 1 Ne. 4 ARegV & 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV

prio} in £0G enthallene Ansstze

2a-2b Diferenz aus Za und 2b

3z tatsdchiich entstandens Kosten
Verrniodane Newentgeite im Sinne von §18 StromNEV, § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs_ 3 das KWK.G § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegY

30 in £0G enthaltene Ansdtze

3a-3n Differenz aus 3z und 3b

Kastenveranderung Messung / Messtelienbetrieh bai effizienter Leistungsesbringung
inkl. Mafnahmen gem. § 21b EnWG § 54081 Satz 3 ARegV entstehende Koslenverindering

Saldo aus Einzeidifferenzen

Voriahressaldo (Jahresgnfangsbestand)

Gesamtsaidfo Regullerungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand)

Anzuwandender Zinssalz gemal § 5 Abs. 2 ARegV

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand

Verzinsung des Saldos

Gesamtsaldo Regutierungskonto nach Verzinsung

Etldsabergrenze {(nach § 4 AReqgV zutdssige Erltise}

Gasamte Jahresdifferenz {unverzinst)

Anteil der Differenz an der festgelegie Erléscbergrenze in %
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Ardage A3

inetz GmbH

Baten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. 8 5§ Abs. 1 ARegV des Jahres 2009

AZ: BK3-09/1893-01

Angaben des
Netzbetrelbers

Angesetzte Werte
Bundesnetz-
agentur

Abweichungen
Zu angesetzten
Woerten

Katkutationsperiode 2009

1 |Erlésobergrenze gemal § 4 ARegV

nach § 4 ARegV zuidssige Erltse

erzielbare Eridse

2 Erfordesliche Inanspruchnabme vorgetagerter Netzebenen gemaf
§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV

tatsdchlich enistandene Kosten

in ECG enthaltene Ansétze

3 Vermiedene Netzentgeite im Sinne von §18 StromNEV,
§ 35 Abs. Z des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G

{atsachiich entstandene Kosten

in EQG enthaltene Ansiize

Kostenverdnderung Messung / Messtellenbetrieb
inkl. MaRnabrren gem, § 21 EnWG

bei effizienter Leistungserbringung entstehende

Kostenveranderung
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Anjage A1 inetz GmbH A BK8.09/1883-01

Stromt - Regulierungskento 2010
« Ubersicht iber alle Teilnstze -

inete GmbH

BKS8-69/1883-01

10001893

Anpassung
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Anlags AZ inetz GmbH AZ: BKB-051893-01

Strom - Requlierungskonto

- 1. Regulierungsperiode

Firma des $tromnetzbatreibers inetz GmbH

Rechtsform GrmbH

Beirlebsnummer 10001893

Netzaummer 1

Beschreibung { Reciisgrundlage nhait 20608 2040

fa nach § 4 ARegV zuldssige Erldse

Engsobergrenze (EOG) gaman § 4 ARagV 55 Abs. 1 Salz 1 ARegV
1b erzigibare Edose

1a- 16 Differenz aus 1aund 1b

2a talsachiich entstandene Kosten
Erfardediche Inanspruchnashme vaorgalagerier Nelzebenen gemiB § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr, 4 ARegy/ § 5 Abs 1 Balz 2 ARegV

2b in EGG enthalteng Anssize

222 Differenz aus 2aund 2b

3a tatsachiich entstandene Kosten
Varmiedene Netzentgalte im Sinne von §18 SromNEY, § 35 Abs, 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK.G & 5 Abs. 1 Salz 2 ARsgV

3n in EGG enthallens Ansatze

3a-3b Dyfferenz gus 3aund 3b

Koslenveranderung Messung / Messlellenbatieb oel effizienter Leistungserbringung
ink. MaBnahmen gem. § 21b ERWG §5Abs 1 Balz 3 ARegV entstehende Kostenverandening

Satdo aus Einzeidifferenzen [

Worjabressaldo {Jalwesanfangshestand)

Gesamtsaldo Regulierungskanto vor Verzinaung (Jahresendbestand)

Anzuwendender Zinssatz gemal § 5 Abs. 2 ARegV

Miltelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand

Verzinsung des Saldos

Geszamisalde Regulierungskonta nach Verzinsung

Eribsobergreaze (nach § 4 ARegV 2uldssige Erldse)

Gesamte Jahresdifferanz (uaverzinst)

Anteil der Differenz an der fesigelogte Erlésobergrenze in %
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Aniage A3 inetz GmbH AZ: BK8-09/1883-01

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 AReqgV des Jahres 2010

Py

nach § 4 ARegV zuldssige Erlose
erzielbare Erlése

Erldsobergrenze gemil § 4 ARegV

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen  |tatsdchlich entstandene Kosten

2 )
gem#f § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EQOG enthaltene Ansitze

5 |Vermiedene Netzentgelte im Sinne van §18 StromNEV, tatséchlich entstandene Kosten
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G In EOG enthaltene Ansitze

4 Kostenverénderung Messung / Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung entstehende
inkl. MaRnahmen gem. § 21b EnWG Kostenverdnderung

ausgewiesenene genehmigte Anpassung der Eridsobergrenze gem. EWF-Beschluss [Jahr 2016}

Annuitst der periodeniibergreifende Saldierung 2006

Summe der Abweichungen aus a)
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Ariagl Ads

Vergleich VP und dauerhaft nicht beelnfluBbare Kosien

Inely Qrapht

AL BABOF1893-0Y

VOIT ischen d
Verbreuchermeer ndex des i 1es,
vor dem Jahr, file gas g Eddsobeigranze gt {§ B ARegY)

Davarkaft nicht beeinfuasbare Kosten nach § £1 Abs. 2 ARegV
21 Gesetgiiche Abtrabmg- und VergGtungsphichten
2.2 Honzessionsabgaben
2-3  [Beliabsstsuemn
2 Pifnwen: )
pruchnabme v
Planwers:
2.3 Hachrustung von Wechsuilichlerh aach § 10 Abs. {
S .. .4
2.5 (Kesitan aus gar ftinngbudgals nach §
23 ARegV
Z-8a Auflbsung des Abrugubetrags nach § 23 Abs. 2a ARegy
a.y thehrknstens for gie Ertichtung, den Satticb uhd g
= Anderyng von Erdkabeh
Placwart:
2-5 Wermeadens Netzentgello mn Sinne von §18 SIomNEY. §
35508 2 dos EEG und § 4 At 3 dey KYYH-G.
786 Zatiungen an Sladie oder Gememden nach Malgahe von:
£ 5 Abs. 4 StrambEY
und 1ot i nGen 24
2.9 L ung Y i { Rluss vt
31 12.2008)
2.0 Balrinbs- und Personalialstatinkei
Ben ¥, uhd g s L und
2- 11 peen Betnishaindertrgesstatien for Ringer germ
Hetrpern sehaftiglen Batoebsengahdnasn
2-12 pouschalierter Investifionszyschiag nach § 725 ARsgV
2.13 Aol g van BRZ S b gan i
Vathindung ol der StramNEY
2-14 Ausgieichsmachanismus nach § 2 Abs. & EpLAG
dem finarzieten Ausgiach nach § 170 Absalz 4 des
2-15 Energievanischaltsgeselzes - Umselzung des Offshora-
. [iwrentvickiungaplang
Kempansationszahtungan m Rahmen det
Sy 2 N Y JAusqleichsmechanismus hach Astio! 3 der Verordning
[EG1 N 1228/2003
frese aus dem Engpassmanagement nach Aftivel 6 der
S 2 z'Vemrdnung {BG) Me, 122012003
Kosten it ele Beschatfung der Energie 2ur Erbringung v
Snte 7 Hr. 3jausglechsiaistungen, enschliafibeh der Kosten fir die
seiige Geschatfung
oo Bosten odar Erlbse aus Malnghman eines Betretery von
Salz2 P N
Sonstige Slromy g giner wir a
&) Vetfah H T unteilinean
Differany h verl tekosten urid
) 4
Satz den ansatafihigen Kosten

Summe

Eeg Treen



Anlage A3b

Vergleich Erlésobergrenzenbestandteile

inetz GmbH

Eridsobergrenze

Formelbestandteile

KA dnb

KA vnb

KAD

Anpassung VP / VP - PF,

Anpassung der Erldsobergrenze gem. EWF-Beschiuss

Q-Element

Hirtefall

Sonstiges

PUS 2006

PUS 2007

PUS 2008

MEA

Netzveranderungen gemal § 26 ARegV

Sonstiges

AZ: BK8-09/1893-01
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Antage A1 inelz GmbH AZ: BKB-08/1803-01

Strom - Regulierungskonto 2011
- {lbersicht tiber alie Teilnetze -

inetz GmbH

BK8-09/1893-01

10001893

Anpassung der Nefzentgelte gem. § 5 Abs. 3 ARegV {Differenzen des Jahres 2011}
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Anlage A2 inaiz GrpH AZ: BKE-08/18393.01

Strom - Regulierungskonto

- 1. Regulierungsperiode

Firma des Stromnetzbetreibers inelz GmbH
Rechtsform CmbH
Betrichsaummer 10001833
Netznummer *
Beschrelbung Rechtsgrundiage inhait 2008 ] 2010 2611
1a nach § 4 ARegV zudssige Eddse
Erlosobergrenze (EQG) geman § 4 ARagV § 5 Abs. 15atz 1 ARegV

ib grzielbare Erlose

ta-ib Differenz aus ta und 1b

2a tatséchiich snistandene Kosten

Edferdertiche Inanspruchnehme vorgelagenar Netzebenen gemint § $1 Abs, 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 2 ARagV
2h in EQG enthallene Ansalze

2a-2p Differenz aus 2a und 2b

3a tatsdchiich entstangene Kosten

vermiedene Notzenlgalls im Sinne von §18 SromNEVY, § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G &5 Abs. 1 5atz 2 ARegV

3b in EOG enthaliene Ansalze

3a-3p Diferenz sus aund 3b

Kostenverarderung Messung / Messlellenbetrieb bei effizienter Leistungsorbringung
4 lLinig. Masnahmen gem. § 21D EAWG § 5 Abs. 1 5ak 3 ARegV entsiehende Kostenverandening

{Saiﬁo aus Einzeldifferenzen

Vorjahressatdo (Jahresanfangsbestand)

Gesamtsatdo Regulierungskonte vor Verzinsung (Jahresendbestand)

Anzuwengender Zinssalz gemdf § 5 Abs. 2 ARegV

Mikielwerl aus Jshresanfangs- und Jafiresendbestand

Verzinsung des Saldos

Gesamisaldo Requlierungskonte nach Verzinsung

EriBsabesgrenze (nach § 4 ARegV 2utdssige Erdse}

Gesamte Jahresdifferenz (unverzinst)

Andell der Differenz an der festgetegte Erlsobergrenze in %
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Anlage A3 inetz GmbH AZ. BK8-09/1893.-01

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 AReqgV des Jahres 2011

. nach § 4 ARegV zulassige Erlgse
1 |Erlisobergrenze gemdl § 4 ARegV

erzielbare Erlgze

Erforderliche Inanspruchnahme vorgefagerter Netzebenen  |1atsiichlich entstandene Kosten

2 )
gem3i § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOQ enthaltene Ansitze

4 | Vermiedene Netzentgeite im Sinne von §18 StromNEV, tatsgchlich entstandene Kosten
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G i EOG enthaltene Ansatze

4 Kostenverdnderung Messung / Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung entstehende
inkl, Mallnahmen gem. § 21b EnWG Kostenveranderung

dauerhaft nicht beeinfiussbare Kosten

Annuitat der periodenitbergreifende Saldierung 2007

Annultét der peripdentibergreifende Saldierung 2008

Summe der Abweichungen aus a) und b)

Stand: 13.11.2014 Seite 1 von 1



Anfaga Ada vl GmiH AL BREDRNEDI G

Vergleich VPl und dauerhaft nicht beeinfiuBbare Kosten

worm Statistischen Bundesart vergtentichier
Verray e ey des Hatenderahns 2009 O e 107,00 4,00%
vor dem Jfabt, fir das dic Erldsobergrenza git {§ § ARegV!

Daverhafl nicht basinflusabare Kosten nach § 11 Abs. 2 ARegV

21 b wnd gaptichien

242 Fonzessionssbgaban

2.3 Betsiehssieuern

Plrmwert:
Ertorderiche Inanspruchnatme vorgelagorter Nelzebenen

Plart:
2.5 Machristung von Wchsekichtem nach § 10 ABs. 1
JvaSany,

Hapitaik aus L Ainnstrd nach §
23 ARV

deGa Auflbsung Jas Ab2ugsbelrags nach § 13 Abs. Za ARepV

Mehtkasten fur dip Ettichiung. den Belriob und die
Andetung von Erdraheln

Blanwert:

2-8 Vaermiedene Netzentgelte im Sinng von §18 STomNEY, §

345 8bs 2 des EEG und 5§ 4 Al 3 4des KWHAG

y.gp  2ONKRGen an Elate ader Gemestden nach Maflgabe von
e 5 Abg. 4 SleomNEY

Relrinbliche und ariveitragiche Yerenbaroagen zu
2.8 Lohnzusate- untd Versorgungataistungen (Abschiuss vor
31 12 2004)

Z-10 Betriebs- und Personaatstatighed

Berulsaustitdung und Wedtetbidung im Unternehmen und
2-1 van Batrieoskindoriagusstalten fur Kinder der im
Hatzbatewh beschaftinten Settimbsanguharigen

2-12 fal Invesidio schilag nach § 25 ARegV

g wen BRZA N in
Vesbindung mil der StromMEY

2-14 Ausglsichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 EntAG

dem kinanzislion Ausgleich nach § 17d Atsaiz 4 des
2-15 Energiewinschiafagesetzes - Umsetzung des Olfshere-
Hstrontwickiungseiang
Komponsationssahiungen m Rehmen des

Falz 2 tr. 1 usgleichsmethansmus nach Artikel 3 des Versrdnung
(EGEN 12582003

Eriose auy demn Engpassmanagernent nach Aftiket & der

a2
Satz 2 fr 2 Verordnung {EG) Nr, 12282063
Hosten for die Baschatlung der Energie yur Edbfingung vy
S 2N d e , @i i der Koshon fir die
lasrsatige Beschafiung
Satz 2 Kosten oder Erbise aus Mallnahmen enes Balrabots von
Sonsti Birorversergungsnetzan, die oinar wirkeamen
HE Dvartan
Satx 4 Ditterety pwisth Versters & ung

g
den ansarfahigen Kosten

Summie _!

Bese ! von t



Anlage Ab

Vergleich Erldsobergrenzenbestandteile

inetz GmbH

AZ: BK8-09/1893-01

Erlosobergrenze

Formelbestandteile

KA dnb

KA vib

KA b

Anpassung VP J VPl - PF,

Anpassung der Ertésobergrenze gem. EWF-Beschiuss

Q-Element

Hartefall

Sonstiges

PUS 2006

PUS 2007

PUS 2008

MEA

Nefzverdnderungen geman § 26 ARegV

Sonstiges
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Anfage A1 inetz GmbH AZ: BKB-09/1893-01

Strom - Regulierungskonto 2012
- {Jpersicht iiber afle Teilnetze -

inefz GmbH

BK8-03/1893-01

10001893

Anpassung der Netzentgelte gem. § 6 Abs, 3 ARegV (Differenzen des Jahres 2012)
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Anlage A2 inetz GmpH AZ BKE-09/1883.01
Strom - Regulierungskonto
- 1. Regulierungsperiode
flrma des Siromnetzbetrelbers inelz Gmbk
Rechtsform G
Betriehsnumemer 100016893
Netzaummer 1
{_ Beschrelbung Rechtsgrundiage tnhait 2009 2010 2011 2012
ia nach § 4 ARegV zulossige Etlose
Erdsobergrenze {(E0G) gemal § 4 ARegV § % Abs. 1 Satz t ARegV
ih erzielbare Erlose
1a-1b Differenz aus 1aund ib
22 tatsachiich entstandene Kasten
Erforderiiche inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenan geman § 11 Abs. 2 Salz 1 Nr. 4 ARegV § 5 Ans. 1 Saiz 2 ARegV
2 i £OG enthaliens Anséize
2a-2b Differenz aus 2a und 2b
KT . P tatsdchiich enistandens Kosten
germnedene Netzgntgelte im Sinne von §18 StromNEV, § 35 Abs. 2 tes EEG und § 4 Abs. 3 des KA §5 Abs. 1 Salz 2 ARegV
o in EOG enthalteng Ansatze
3a-3b Cifferenz aus 3a und 3t
P Kostenveranderung Messung / Messtellenbettied bei effiientar Leistungsetbringung

inkl. Malnahmen gem. § 210 EnWG

§5Abs. 1Salz 3 ARegV

entstehends Koslenverandarung

{saldn aus Einzelgifferenzen

Vorjahressaldo {Jaliresanfangsbestand)

Gesamtsaldo Regullerungskonto vor Yerzinsung {Jahresendbestand}

Anzuwendender Zinssatz gema § 5 Abs. 2 ARagV

Miltelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbastand

Verzinsung des Saldes

iGesamtsaldo Regulierungskonto nach Verzinsung

Erdsobergrenze (nach § 4 ARegV zuldssige Eqlise)

Gesamte Jahresdifferenz {unverzinst)

Anteit der Differenz an der festgelegte Erféisobergrenze in %

Seite Tvon i




Arnlage A3 inetz GmbM AZ. BK8-09/1893.01

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages qem. § 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 2012

nach § 4 ARegV zuldssige Erldse

-

Erigsobergrenze gemaf § 4 ARegV

arzigtbare Erldse

Erforderliche inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen  {tatsdchlich entstandene Kosten

gemal § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaitene Ansatze
5 |Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, tatséchlich entstandene Kosten
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansitze
4 Kostenveranderung Messung / Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung entstehende

inkl. MaBnahmen gem. § 21b EnWG Kostenverdnderung

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten

ausgewiesenens genehmigte Anpassung der Erldscbergrenze gem. EWF-Beschiuss

Sonstiges chne Mehrerdsabschapfung

Summe der Abweichungen aus a) und b}
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hnisge A%

Verglelch VP und dauerhaft nicht beeinflulbare Kosten

etz Smbkt

AZ: BKS-OX 301

WO Bund it i
! fex les Katendeq

vor ze Jabe, far das die Erlosobergrenze 5it (§ & ARegy

Daugrhaft nicht beeinflussbara Kosten nach § 11 Abs. 2 ARegV

21 tel Ll und Vergiite icht
2.2 Hanzessionsabpaben
2.3 Betriebsstewern
g.s [Planwe:
Eriorderiient ianspruchsahme vorgeiaganer Netzebanien
Plamwert:
2-5 Bachistung ven Weehselnchtun nach § 10 Abg, 1
{Sveiiaby
2.8 Kapifalroston aus genehmyien investitionsbudgets nach §
23 ARagy
2-%a  (Ausesung des AbTugsteolrags nach § 23 Abs. 23 ARegY
3.7 Mehrkasten e die Erichtang, den Belriek und die
Anderung von Erdksbeln
{Plarwear:
2-8 Venmsedene Netzentgelte im Sinns von §18 SromNEV, §
35 Abs 24 EEG und b4 Abs 1 des KIWKAS
2.pp  |Z8blngen an Stadte oder Gemeinden nach Mallgate vin,
§ 5 Abs, f BitomiEY
Baotriebiithe und tarivertiragliche Varainhaturgan 2u
2-% ok 12+ g Versog ; {ARBCHIUSS vor
1122008
2-10  {Betriebs- und Personalralstatigked
Epruts. £t WY, i im Unterniehmen und
2-11  lvon Betiehskindortotesstatien i Kinder der im

. ENstzbersich beschafigien Beftiebsangetangnn

-2 pauschalientes Wvestionszusching aach § 26 ARegh
213 Aufitsung von BREZ f Netranschiusskostenbedragen in
Verbindung mit der StromMEY
Z-14  {Ausgleichsmachanismus nach § 2 Abs. 4 EnLAG
dem Snanzieien Ausgitch nach § 17d Abselz 4 dos
245 |Enorgived -y 3 gos Offghors-
B
Rompensatisnszahkingen im Rahown das
Batz 2 Wr. HAuspieichsmechanismus ngah Arikel 3 der Vercranung
LEG My, 1228/2003
Salz 2. 7 Ersse aus vem Sagpassmanageawnt nach Adket § der
Verordnung (£G) Ne 1228/2003
Fosten fir die Besshatfung der Energe 2ut BI6ngEng vor
Satz 2 Nr. 3jAusgieishsieistungen, einschtislich dor Kusten fur die
iasteatige Beschafiung
Satz 2 Kosten ader Eddae aus Mallnahmen eines Satieibeis voo
Sonstige e QURET YARS AN
A hatung unteriogen
Satzd Differere reisches genehrmigien Verlustanergiskosten uad

den ansalzféhigen Kosten

Sorneme

Sede tveny



Aniage A3b

Vergleich Erlésobergrenzenbestandteile

inetz GmbH

Eritisohergrenze

Formeibestandteile

KA dnb

KA vnb

KA D

Anpassung VPL/ VPl - PRy

Anpassung der Eridscbergrenze gern, EWF-Beschluss

Q-Element

Hértefalt

Sonstiges

PUS 2006

PUS 2007

PUS 2008

MEA

Netzveranderungen gemaf § 26 ARegV

Sonstiges

AZ: BKB-09/1893-01
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Antage AS inetz GmbH AZ. BK8-09/1893-01

Auflésungsplan des Saldo des Regulierungskontos

Saldo des Regutierungskontos inklusive Verzinsung zum 31,12.2012:
Zinssatz 2013:

Zinsen 2013

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31,12.2013:

Seita 1von 1



	2014-11-14 Beschluss BK8-12-1893-11_geschwärzt
	GRÜNDE
	1. Sachverhalt
	II. Rechtliche Würdigung
	III. Meldepflichten
	IV. Netzübergänge
	V. Gebühren
	VI. Anlagenverweis
	Rechtsmittelbelehrung
	2014-11-14 Anlage B - Anlagensystematik
	2014-11-14 Zwischendokumentation_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage 1 - Gesamtkostenblatt_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage 1a - Gesamtkostenblatt_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage 2 - Berechnung kalk. EK-Verzinsung_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage 2a - Berechnung kalk. EK-Verzinsung_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage 3 - Berechnung kalk. Restwerte und kalk. Afa_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage 3a - Berechnung kalk. Restwerte und kalk. Afa_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage 5 - Aufwandsparameter_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage 6 - Vergleichbarkeitsrechnung_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage 7 - Vergleichsparameter_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage 8 - EOG 2. RegP (2014-2018)_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage 9 - Effizienzwerte_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage SR - Saldo Regkonto_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage A1 - Regkonto 2009_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage A1 - Regkonto 2010_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage A1 - Regkonto 2011_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage A1 - Regkonto 2012_geschwärzt
	2014-11-14 Anlage A5 - Auflösungsplan Saldo Regkonto_geschwärzt



